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2. Träger öffentlicher Belange 

16. Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand   

17. Agentur für Arbeit Stade   

18. Aktion Fischotterschutz e. V.   

19. Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e. V. (BSH)   

20. BUND und NABU  
vom 12.07.2012 

 
 

 
 
Die aktuellen Daten des LRP (Stand 08.12) werden 
berücksichtigt (vgl. Landschaftsplanerischer FAchbei-
trag). 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 1.1 09 

 
 

Die Festlegungen wurden unter Berücksichtigung 
verschiedenster Belange kreisweit ermittelt. Sie bil-
den das mit anderen Belangen abgestimmte Kon-
zept. 
Insofern bilden sie das Optimum an vertretbaren 
Flächen in der räumlichen Verteilung bzw. das Maxi-
mum unter den zugrunde gelegten Bedingungen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 1.1 11, 2. Abs. 

 
 

Die Straße ist neben der Schiene eine wichtige Ver-
kehrsanbindung. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

In diesem Zusammenhang wird auf die bisherigen 
Aktivitäten des Landkreises verwiesen. So wurde 
bereits 2009 ein Klimaschutzbericht erarbeitet. In der 
Umsetzung des Berichts wurden energetische Maß-
nahmen an den kreiseigenen Gebäuden durchgeführt 
und aktuell das Anreizmodell „fifty-fifty“ für Schulen 
auf den Weg gebracht. 
Im Kap 1.1 12 erhält der 1. Abs. folgende Fassung: 
„Als Beitrag zum nationalen Klimaschutzkonzept 

Der Anregung kann tlw. 
gefolgt werden. 
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bzw. zum niedersächsischen Klimaschutzkonzept 
sind im Landkreis Stade Maßnahmen zum Klima-
schutz zu unterstützen.“ 

 

 
. 

Inwieweit diese Annahme zutrifft, muss auf fachlicher 
Ebene unter Berücksichtigung aller Belange geklärt 
werden. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Es gehört nicht zum Aufgabenbereich der Regional-
planung, die Zugänge zu bestimmten Einrichtungen 
zu regeln. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Im Kap. 2.1 09 wird der 2. Abs. wie folgt gefasst: 
„Großkraftwerke, die insbesondere der Versor-
gung angesiedelter Betriebe dienen, sind in 
dem Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaft-
liche Anlagen Stade grundsätzlich raumordne-
risch vereinbar. Der Einsatz der Primärenergie 
hat die Klimaschutzziele zur CO2-Reduktion zu 
berücksichtigen.“ 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Die naturschutzfachliche Bedeutung der beiden Vor-
ranggebiete für industrielle Anlagen und Gewerbe ist 
für das Gebiet Stade-Schnee durch die abgestufte 
Darstellung berücksichtigt. 
Das Gebiet Wördener Außendeich wird dem Flä-
chennutzungsplan der Hansestadt Stade angepasst. 
Es reduziert sich auf den nördlichen Teil (s. lfd. Nr.: 
3) 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

s.o. Der Anregung wird tlw. 
gefolgt. 
 

 3.1.1 02, 1. Abs. Der Satz kann nicht als Ziel formuliert werden, da er 
weder sachlich noch räumlich hinreichend konkret ist. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

160 

 
 

 3.1.1 02, 3. Abs. 

 
 

Auch andere Ziele können noch maßgebend sein, so 
dass die Einschränkung sinnvoll erscheint. 
Landschafts- und Grünordnungspläne sind Instru-
mente der Bauleitplanung. 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.1.1 02, 5. Abs. 

 
 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Eine For-
mulierung als Ziel sollte aufgrund der sachlichen und 
räumlichen Offenheit nicht erfolgen. In Kap.: 3.1.1 02, 
5. Abs. wird der 2. Satz entsprechend formuliert. Der 
Satz erhält folgende Fassung: 
„Sie sollen für die Naherholung und für Belange des 
Naturschutzes von sonstigen Nutzungen möglichst 
freigehalten werden.“ 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.1.1 02, 6. Abs. 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. In Kap.: 3.1.1 02, 
6. Abs. wird der 2. Satz entsprechend als Ziel formu-
liert. Der Satz erhält folgende Fassung: 
„Regional bedeutsame Freiräume sind als Such-
raum für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu nutzen und unter Berück-
sichtigung vorhandener Strukturen aufzuwerten.“ 
(vgl. lfd. Nr. 72). 
 

Der Anregung wird gefolgt. 

  3.1.1 07 

 
 

Eine Zielformulierung ist aufgrund der Unbestimmt-
heit nicht möglich. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt bzw. die Hinweise 
werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 3.1.1 08, 2. Abs. 

 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. Eine Steuerung 
der Bewirtschaftungsweise ist nicht möglich. Daher 
kann hier nur ein Grundsatz formuliert werden 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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. 

 3.1.1 09 

 
 

Eine absolute Formulierung erscheint hier nicht sinn-
voll, da eine Abstimmung mit anderen Belangen er-
folgen muss. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 
 

 

Eine Zielformulierung erscheint nicht sinnvoll, da 
auch Abweichungsmöglichkeiten verbleiben müssen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

 3.1.2 02 

 

Eine Zielformulierung ist aufgrund der Unbestimmt-
heit nicht möglich. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.1.2 02 

 
 
 

Eine Zielformulierung erscheint nicht sinnvoll, da 
auch Abweichungsmöglichkeiten verbleiben müssen.  
Im 3. Abs. wird der 2. Satz wie folgt formuliert: 
„Alle Hochmoorstandorte im Landkreis Stade, 
natürliche und naturnahe Flächen sowie abge-torfte 
Hochmoorflächen sollen grundsätzlich durch 
entsprechende Maßnahmen wieder vernässt 
werden.“ 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.1.2 03 

 
 
 

Der Abs. sollte als Grundsatz formuliert bleiben, um 
einen Abwägungsspielraum zu erhalten. Der Abs. 
erhält folgende Fassung: 
„Für die Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft sollen grundsätzlich vorrangig Gebiete 
mit Defiziten in der Landschaftsstruktur bzw. des 
Naturhaushaltes oder insbesondere Gebiete mit einer 
Bewaldung unter 10 % auf der Grundlage des jeweils 
aktuellen Landschaftsrahmenplan Landkreis Stade 
(LRP) genutzt werden. Vor der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzflächen sind weitere 
Möglichkeiten der Kompensation zu prüfen.“ 

Die Anregung wird ent-
sprechend berücksichtigt. 
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 3.1.2 04 

 

Eine Zielformulierung ist aufgrund der Unbestimmt-
heit nicht möglich. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.1.2 06 

 

Eine Zielformulierung erscheint nicht sinnvoll, da 
auch Abwägungsspielräume verbleiben müssen. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.1 01 

 
 

Nicht nur die bäuerliche Kulturlandschaft trägt zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft bei. Der 2. Satz erhält 
folgende Fassung: 
„Zur Erhaltung und Entwicklung der ländlichen Kultur-
landschaft hat eine umweltverträgliche Landwirtschaft 
eine herausragende Bedeutung, die gefördert und 
unterstützt werden soll.“ 
 

Die Anregung wird berück-
sichtigt. 

 3.2.1.1 02 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden.  
Der 2. Abs. erhält folgende Fassung: 
„Die geschlossenen Anbauflächen des Obstbaues, 
insbesondere das Anbaugebiet des Alten Landes, 
sollen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und 
der Entwicklung der Biodiversität erhalten werden.“ 
 

Der Anregung wird gefolgt. 

 3.2.1.1 02, 4. Abs 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 4. Abs. er-
hält folgende Fassung: 
„Die Vorbehaltsgebiete sind für eine 
ordnungsgemäße landwirtschaftliche, klima- und 
bodenschonende Produktion von 
rückstandsarmen, hochwertigen Produkten sowie 
zur Gewährleistung der Existenz der bäuerlichen 
Landwirtschaft zu sichern.“ 
 
 

Der Anregung 
wird gefolgt. 

 3.2.1.1 02, 7. Abs 

 
 

Das Ziel der Erhaltung und bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung schließt eine Prüfung von Restriktionen 
und die Beachtung anderer Belange ein. Es gehört 
nicht zum Aufgabenbereich der Regionalplanung, 
wasserwirtschaftliche Fragen zu lösen. 
 

Der Anregung 
wird nicht ge-
folgt. 
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 3.2.1.1 02, 7. Abs. 

 
 

Die Regelung der Bewirtschaftungsweise gehört nicht 
zum Aufgabenbereich der Regionalplanung. 
Den Einfügungen im 2. und 3. Satz kann gefolgt wer-
den. Die Sätze erhalten folgende Fassung: 
„Möglichkeiten der Gliederung der 
landwirtschaftlichen Schläge zur ökologischen 
Aufwertung großflächiger Felder sind anzustreben. 
Die gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung und des Klimaschutzes sollen 
beachtet werden.“ 
 

Der Anregung 
wird weitge-
hend gefolgt. 

 3.2.1.1 03 
 

... 

 

Eine Zielformulierung ist aufgrund der Unbestimmt-
heit nicht möglich. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.1 03, 4. Abs. 

 
 

Die Regelung der Bewirtschaftungsweise gehört nicht 
zum Aufgabenbereich der Regionalplanung. 
 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.1 04  

 
 

Die Regelung der Vermarktung gehört nicht zum 
Aufgabenbereich der Regionalplanung. 
 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.1 07 Die verschiedenen Maßnahmen können nur im Mit-
einander durchgeführt werden. 
Welche Ausgestaltung die Maßnahmen im Einzelnen 
erhalten, ist spezifisch zu klären. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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 3.2.1.1 08 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 1. Abs. er-
hält folgende Fassung: 
„Die Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und -entwicklung sind zu erhalten. In die-
sen Gebieten erfüllt die Landwirtschaft eine be-
sondere Funktion zur Pflege der Kulturland-
schaft, der Artenvielfalt und des Klimaschutzes.“  
 

Die Anregung wird berück-
sichtigt. 

 3.2.1.1 08, 2. Satz 

 
 

Der Anregung kann weitgehend gefolgt werden. Der 
1. Abs. erhält folgende Fassung: 
„In den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -entwicklung sollte kein 
Grünlandumbruch erfolgen und ist die enge Vernet-
zung zwischen den landwirtschaftlichen und den 
Zielen des Grünlandschutzes zu erhalten. 
Die ordnungsgemäße Landwirtschaft dient bei Be-
rücksichtigung von Ressourcenschutz in der Regel 
den Zielen des Grünlandschutzes.“ 

Die Anregung wird weitge-
hend berücksichtigt. 

 3.2.1.2 

 
 

Der Wald hat in großen Teilen alle drei Funktionen zu 
erfüllen. Insofern ist hier eine Gleichgewichtigkeit 
angebracht. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.1.2 

 
 

Der Anregung kann weitgehend gefolgt werden. Der 
1. Abs. erhält folgende Fassung: 
„Wo es landschaftsökologisch und - gestalterisch 
erforderlich und möglich ist, sind durch Aufforstung 
von Verbindungsflächen vorhandene Waldflächen 
sowie Wallhecken und Straßengehölzstreifen als 

Der Anregung wird weitge-
hend gefolgt. 
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Bestandteil eines kreisweiten Biotopverbundsystems 
zu vernetzen.“ 
 

 3.2.1.2 05, 4. Abs. 

 
 
 

Die Möglichkeit einer Abweichung von dem Ziel sollte 
erhalten bleiben. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.2 06 

 
 

Die Möglichkeit einer Abweichung von dem Ziel sollte 
erhalten bleiben. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 3.2.1.2 07 

 
 

Die natürliche Bewaldung ist im Einzelfall zu betrach-
ten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.1.3

 
 

Verbotsregelungen sind nur durch entsprechende 
Gebietsverordnung möglich. 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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 3.2.2 01 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Mögliche Aus-
nahmen sind im 2. Satz geregelt. 
Der 1. Satz wird als Ziel formuliert und erhält folgende 
Fassung: 
„Bei der Gewinnung von Rohstoffen in Vorrangge-
bieten Trinkwassergewinnung darf der Grundwas-
serspiegel nicht freigelegt werden. 
Ausnahmen sind nur bei nachgewiesener Unbedenk-
lichkeit zulässig.“ 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.2 01, 4. Abs. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Absatz erhält 
folgende Fassung: 
„In Vorbehaltsgebieten Wald sind im Zuge von 
Bodenabbaumaßnahmen die betroffenen Flächen 
wieder aufzuforsten oder, soweit dies aus forst-
wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage kommt, an 
anderer Stelle des betroffenen Raumes Ersatz-
maßnahmen durchzuführen.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.2 02, 2. Abs. 

 
 

Die Nachfolgenutzung ist grundsätzlich im 1. Abs. 
geregelt. Im 2. Abs. wird nur die Berücksichtigung der 
Erholungsfunktion angesprochen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.2 03 

 
 

Die Regelung der Nachfolgenutzung, wie im Abs. 2 
beschrieben, gilt auch für den Torfabbau. 
Die Erfassung der naturschutzfachlichen Wertigkeiten 
ist über den LRP erfolgt. Die Gebiete mit besonderer 
Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz – Gebiete 
mit sehr hoher Bedeutung - werden als Vorranggebie-
te ausgewiesen. 
Die Umsetzung der regionalplanerischen Festlegun-
gen ist Aufgabe der Fachbehörde. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.2 03, 2. Abs. 

 

Die Darstellung der Torflagerstätten richtet sich nach 
den Vorgaben des LROP 2012. Hier besteht eine An-
passungspflicht. 
Eine Zielformulierung ist nicht möglich da hier eine 
sachliche und räumliche Unbestimmtheit vorliegt. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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 3.2.2 03, 3. Abs. 
 

 

Der Anregung wird zugestimmt. Der 3. Abs. erhält 
folgende Fassung: 
„Die Verwendung von Torfersatzprodukten soll geför-
dert werden. 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 3.2.2 03, 4. Abs. 

 
 

Die Formulierung entspricht einem Grundsatz. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.3 01 

 

Die Formulierung entspricht einem Grundsatz. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.3 02, 3. Abs. 

 
 

Der Anregung wird nicht zugestimmt. Die Berücksich-
tigung naturschutzfachlicher Belange gehört zum 
Prüfumfang bei allen Planungen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.3 03, 2. Abs. 

 
 

Hier sollte die Formulierung als Grundsatz bestehen 
bleiben, um einen Abwägungsspielraum zu erhalten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.3 04, 3. Abs. 

 
 

Der Anregung wird zugestimmt. Der 3. Abs. erhält 
folgende Fassung: 
„Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sollen unter Be-
rücksichtigung naturschutzfachlicher Belange an aus-
gewählten Standorten entlang der Elbe geschaffen 
werden.“ 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.3 06, 2. Aufzählung. Der Ausbau und die Nutzung der Anlage werden Der Anregung wird nicht 
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durch gesetzliche Regelungen und entsprechende 
Verordnungen geregelt. 

gefolgt. 

 3.2.3 07 

 
 

Hier sollte die Formulierung als Grundsatz bestehen 
bleiben, um einen Abwägungsspielraum zu erhalten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.3 08 

 
 

Befahrensregelungen sind durch entsprechende Ver-
ordnungen zu regeln. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.1 01 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 1. Abs. erhält 
folgende Fassung: 
„Die Fließgewässer im Landkreis Stade, einschließlich 
der Wettern und Grabensysteme, sollen durch gezielte 
Schutz- und Pflegemaßnahmen, auf der Grundlage 
der Unterhaltungsrahmenpläne, in ihrer Qualität als 
ökologisches System erhalten und verbessert wer-
den.“ 
 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
......  

 
 
 
 
 

Die Formulierung als Grundsatz sollte bestehen blei-
ben, um einen Abwägungsspielraum zu erhalten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.1 03 Der Anregung kann gefolgt werden. Der 2. Satz erhält 
folgende Fassung: 

Der Anregung wird ge-
folgt. 
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„Die Gewässer mit bedingt naturnahen, naturfremden 
und naturfernen Strukturen und Randbereichen sollen 
durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere bei 
der Unterhaltung, verbessert werden.“ 
 

 3.2.4.1 03 2. Abs. 3. Satz 

 

Der Änderungsvorschlag entspricht weitgehend der 
bestehenden Formulierung. Die individuelle Ausfor-
mung ist Aufgabe der Fachplanung. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.1 05 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 1. Abs. erhält 
folgende Fassung: 
„Das Grundwasser ist gem. WRRL flächendeckend 
vor nachteiligen Veränderungen der Beschaffen-
heit zu schützen. 
Die Grundwasserneubildung in den Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten Trinkwassergewinnung darf durch 
Versiegelung von Freiflächen oder anderen Beein-
trächtigungen der Versickerung nicht wesentlich ein-
geschränkt werden.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.1 05 1. Abs. 3. Satz 

 
 

Die Formulierung als Grundsatz sollte bestehen blei-
ben, um einen Abwägungsspielraum zu erhalten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.1 05 2. Abs. 

 
 

Der Anregung kann weitgehend gefolgt werden. Der 2. 
Abs. erhält folgende Fassung: 
„Die Belastungen des Grundwassers infolge Stick-
stoffemissionen aus der Güllelagerung und der Gülle-
ausbringung sollen vermieden werden.“ 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.1 05 3. Abs. 

 
 

Der Anregung kann weitgehend gefolgt werden. Der 3. 
Abs. erhält folgende Fassung: 
„In den Vorranggebieten Trinkwassergewinnung soll 
grundsätzlich die grundwasserschonende Landbewirt-
schaftung durchgeführt werden. Der Eintrag von 
Pflanzenschutzmittel ist zu verhindern.“ 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.1 06 Der Anregung kann gefolgt werden. Der Abs. erhält Der Anregung wird ge-
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folgende Fassung: 
„Die Entwässerung der Sietlandgebiete durch 
Schöpfwerke ist zum Schutz der dort lebenden 
und wirtschaftenden Bevölkerung aufrecht zuhal-
ten. Einer möglichen anthropogen beeinflussten 
Versalzung der Grundwasserleiter ist soweit als 
möglich entgegenzuwirken.“ 
 

folgt. 

 3.2.4.2 02 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Abs. erhält 
folgende Fassung: 
„Bei der Verlängerung von Förderbewilligungen oder 
Erlaubnissen soll Beeinträchtigungen, nicht nur ökolo-
gischer Art, durch Anpassung der Fördermenge Rech-
nung getragen werden. Für den notwendigen Aus-
gleich sollen die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Trinkwassergewinnung herangezogen werden. Vor 
der Verlängerung von Förderbewilligungen oder Er-
laubnissen bzw. Erhöhung der Fördermenge ist der 
Bedarf nachzuweisen. 
Wassersparende Maßnahmen sind weitgehend aus-
zuschöpfen.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.2 02 2. Abs. 

 

Der 1. Satz entspricht einer Grundsatzformulierung. 
Auch andere Belange sind zu berücksichtigen. 

Der Anregung nicht ge-
folgt. 

 3.2.4.2 03 1. Satz 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 1. Satz erhält 
folgende Fassung: 
„Auf eine sparsame Verwendung von Betriebswasser 
ist hinzuwirken; dies gilt besonders bei Großprojekten. 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.2 03 2. Satz 

 
 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Es wird folgender 
2. Satz eingefügt: 
„Der Wärmelastplan für die Elbe ist anzuwenden.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 3.2.4.2 03 2. Abs. Der Anregung kann weitgehend gefolgt werden. Der 2. 
Abs. erhält folgende Fassung: 

Der Anregung wird ge-
folgt. 
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„In Industrie und Gewerbe soll der Wasserbedarf 
durch Kreislaufwasserführung und Rückkühlung vor-
rangig geregelt werden. Abwärme industrieller und 
gewerblicher Anlagen ist möglichst zu nutzen.“ 

 3.2.4.3 01 

 
 

Der Vorschlag entspricht der aktuellen Formulierung. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.3 02 

 
 

Die verschiedenen technischen Möglichkeiten müssen 
im Rahmen der Fachplanung diskutiert werden. Eine 
allgemeine Formulierung ist aufgrund der unterschied-
lichen Gegebenheiten nicht sinnvoll. 

 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 3.2.4.3 03 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der 2. Satz. erhält 
folgende Fassung: 
„In den Oberläufen von Este, Schwinge und Aue ist 
der natürliche Zustand wiederherzustellen.“ 
 

Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt. 

 4.1.1 03 2. Abs. 

 
 

Der Bau von Autobahnen ist nicht im RROP zu regeln. Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 

 4.1.2.1 01  

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Anregung wird ge-
folgt. 
 

 4.1.2.1 02 2. Abs. 

 
 
 

Das Benutzerpotenzial ist wahrscheinlich nicht für 
einen Haltepunkt in Burweg ausreichend. Die notwen-
dige Verbesserung der Anbindung an den Haltepunkt 
Himmelpforten wird in 4.1.2.2 thematisiert. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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  4.1.3 

 
 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 

 

Auf den Erhalt der Straßenbäume wird in Ziff 04 ein-
gegangen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 
 

 

Die Autobahn ist teilweise realisiert, befindet sich im 
Bau oder im Planfeststellungsverfahren. Ein regional-
planerisches Ziel zu formulieren, dass nicht mehr um-
gesetzt werden kann, ist nicht sinnvoll. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 
 

Das RROP hat sich den Vorgaben des LROP 
2008/2012 anzupassen. Das LROP fordert die Siche-
rung und den bedarfsgerechten Ausbau. Die für den 
Landkreis wichtigen Aspekte sind aufgeführt. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 4.1.5 01 

 
 

Die Option für einen Ausbau sollte grundsätzlich erhal-
ten bleiben. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 4.2.1 01 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
Der 3. Abs. erhält folgende Fassung: 
„ Für den Landkreis wird, in Abstimmung mit den Ge-
meinden und den Versorgungsträgern, ein Regionales 
Klimaschutzkonzept unter Berücksichtigung des nati-
onalen Energiekonzeptes sowie dezentraler Versor-
gungssysteme und der Ausschöpfung örtlicher Ener-
giepotentiale aufgestellt.“ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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 4.2.1 02 1. Abs. 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Der Text wird entsprechend 
korrigiert. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 4.2.1 02 3. Abs. 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Bewirtschaftungsweise ist durch die Regionalplanung 
nicht steuerbar. Auf die Bedeutung des ökologischen 
Landbaus ist unter 3.2.1.1 hingewiesen worden. 
Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 4.2.1 02 5. Abs. 

 
 

Bedingungen an die Genehmigung von Biogasanla-
gen können nicht gestellt werden. Die Ziele der 
Raumordnung sind in der Bauleitplanung oder im Ge-
nehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 4.2.1 02 6. Abs. 

 
 

Soweit betriebstechnische und gesetzliche Bestim-
mungen eingehalten werden, ist der Standort regio-
nalplanerisch nicht zu steuern. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Es gehört nicht zum Aufgabenbereich der Regional-
planung, bau- und betriebstechnische Anforderungen 
an Biogasanlagen zu stellen.  

Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

 4.2.1 03  Die Verträglichkeit der Errichtung eines Industriekraft- Den Anregungen wird 
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werkes mit den Zielen der Landesplanung und der 
Regionalplanung ist durch die obere und die untere 
Landesplanungsbehörde festgestellt worden (s. lfd. 
Nr.88  Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord). Vgl. 
Anmerkungen zu 2.1 09 

nicht gefolgt. 

 4.2.2 01 

 
 

Nach den von der Verwaltung angestellten überschlä-
gigen Berechungen kann das Ziel durchaus erreicht 
werden. Es darf allerdings nicht zu wesentlichen Ein-
schränkungen kommen. Ein Ziel über 600 MW wäre 
sehr ambitioniert. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 4.2.3 01 

 
 
 
 

Die Gasversorgung steht in allen Teilen des Landkrei-
ses zur Verfügung durch die jeweiligen regionalen 
Versorger. Auf die Möglichkeit der Direkteinspeisung 
wird in Kap. 4.2.1 02 hingewiesen. 

Die Anregungen werden 
nicht berücksichtigt. 

 4.2.3 05 

 
 

Das RROP ist aus dem LROP zu entwickeln. Die Lei-
tung ist im aktuellen LROP ausgewiesen. 
Die Möglichkeiten der Verkabelung sind im Energielei-
tungsausbaugesetz geregelt. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 4.3 01 

 
 

Die Anregung entspricht in der Tendenz dem Grund-
satz im RROP 2004 unter D 2.4 04. Es kann daher 
folgende Formulierung nach dem 2. Satz in Kap. 01 
eingefügt werden: 
„Im Landkreis Stade sollte zur kontinuierlichen Über-
wachung der Luftqualität eine weitere Messstation im 
Rahmen des nieders. Lufthygienischen Überwachs-
systems errichtet werden.“ 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 
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21. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben   
 
 

  

22. Bundesforstbetrieb Niedersachsen   
 
 

  

23. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung   
vom 11.07.2012 

 
Bundesministerium der Verteidigung  
vom14.06.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Luftverteidigungsanlage wird 
zur Kenntnis genommen. In den konkreten Anlage-
planungen sind die Begrenzungen zu berücksichti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

176 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung Ref. 
SW 13 vom 24.04.2012 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 

24. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen  
vom 08.05.2012  
zu Kap. 4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr 
 
Keine Anregungen 
 
 
vom 02.07.2012  
zu den Vorranggebieten Windenergienutzung  
(Auszug, die vollständige Stellungnahme steht auf der Internet-
seite des Landkreises zur Verfügung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. Die be-
troffenen Netzbetreiber werden 
im weiteren Verfahren beteiligt. 
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25. Bundesvereinigung Torf- und Humuswirtschaft e. V. im In-
dustrieverband Garten e.V. vom 04.07.2012 
 
zu dem vorgelegten Entwurf des RROP 2012 möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
Das bisherige RROP sah im Bereich Essel das Vorranggebiet 14 - Esseler Moor mit einer 
Fläche von ca.  100 ha vor. Diese Flächen verfügen noch über ausreichende Torfmäch-
tigkeiten und sind für einen Abbau mit anschließender Wiedervernässung gerade wegen 
der Größe der zusammenhängenden Fläche gut geeignet. Da die landwirtschaftliche 
Nutzung des Bereichs rückläufig ist, hat ein Torfgewinnungsunternehmen bereits seit 
2009 mehr als 40 Hektar an potentieller Abbaufläche erwerben/sichern können. Derzeit 
finden Gespräche statt, um durch Flächentausch einen arrondierten Block für einen Torf-
abbau zu bilden. Auf der Fläche soll Torf für Champignondeckerde gewonnen werden, 
was bedeutet, dass die Abbauphase gegenüber einem konventionellen Torfabbau relativ 
kurz ist . Der Eingriff in die Natur ist dadurch geringer und die Phase der Regeneration der 
derzeit noch landwirtschaftlich genutzten oder verbuschten Flächen setzt früher ein. Es ist 
denkbar und wünschenswert, einen möglichen Abbau in die Überlegungen zu integrieren, 
die im Landkreis z.B. zusammen mit dem Lions Club angestellt werden, zur  Schaffung 
von entsprechenden Moorprojekten. Das interessierte Torfunternehmen verfügt über 
langjährige Erfahrungen und kann gute Renaturierungsergebnisse in anderen Mooren 
nachweisen. Mit der (Wieder-)Ausweisung des Esseler Moors als Vorranggebiet für die 
Torfgewinnung mit anschließender Wiedervernässung, wie dieses auch im Textteil des 
RROP-Entwurfs vorgesehen ist, würde die Voraussetzung geschaffen, gemeinsam mit 
regionalen Vertretern des Naturschutzes etc. ein großflächiges professionelles Renaturie-
rungsprojekt umzusetzen. Wir möchten daher um Wiederaufnahme des Gesamtgebiets 
möglichst in den Grenzen des bisherigen RROP bitten. 

 
 
 
Der Landkreis Stade hat in seiner Stellungnahme 
zum Entwurf des LROP2008/2012 die Streichung 
des Vorranggebietes Rohstoffgewinnung Esseler 
Moor aufgrund der hohen naturschutzfachlichen 
Bedeutung gefordert. Die naturschutzfachliche Ein-
schätzung des NLWKN vom 03.2011 bestätigt die-
se Einschätzung. Das Land ist diesem Votum ge-
folgt. 
Im LROP 2008/20122012 ist das Esseler Moor 
nicht mehr als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 
dargestellt.  

 
 
 
Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 
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 wir ergänzen unsere Stellungnahme vom 4. Juli 2012 wie folgt: 
 
Die Firma EUFLOR Humuswerk AG beabsichtigt, ihre bestehenden Abbauflä-
chen in den Landkreisen Stade und Cuxhaven zu erweitern, um den Standort 
des Werkes in Drochtersen auch für die Zukunft zu sichern. 
Die Interessensgebiete liegen südlich der B 495 im Wolfsbrucher Moor und 
außerdem im Aschhorner Moor (Königsmoor) südwestlich von Drochtersen 
angrenzend an bestehende Torfabbauflächen. Der beigelegte Lageplan zeigt 
die zum heutigen Zeitpunkt anvisierten Flächen, die nach Auswertung von 
Bohrdaten weiter spezifiziert werden sollen. 
Im o.g. Entwurf zum RROP sind die Flächen nicht als Vorranggebiet Torfabbau 
geführt. Im Entwurf 2012 werden im Vergleich zum RROP 2004 die bereits 
genehmigten und die im Abbau befindlichen Flächen nicht mehr dargestellt. Um 
die Rechtssicherheit gerade bei eventuell notwendigen Verlängerungen der 
Abbaugenehmigungen zu haben, bitten wir um Änderung dieser Vorgaben und 
Wieder-Aufnahme der Flächen als Vorranggebiete für die Torfgewinnung bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem diese sich endgültig in der Nachnutzungsphase befin-
den. Dieses ist auch in anderen Landkreisen ständige Praxis. 
 
Die Interessengebiete liegen angrenzend an bereits bestehende Abbauflächen 
bzw. ehemalige Vorranggebiete. Es handelt sich derzeit um intensiv genutzte 
Landwirtschaftsflächen, vornehmlich Grünland. Die Aufnahme der Interessen-
gebiete für eine Torfgewinnung mit anschließender Wiedervernässung würde 
eine großräumige Moorentwicklung ermöglichen, von der der Landkreis unter 
Naturschutzgesichtspunkten massiv profitieren würde. Ich verweise diesbezüg-
lich auf die anhängende Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten des Land-
kreises, Herrn Georg Ramm. 
 
VRR 335.1 Beckdorfer Moor/Goldbecker Moor und 335.2 Weißes 
Moor/Sauensieker Moor 
 
Das Industrie- und Erdenwerk Archut GmbH & Co. KG verfügt in diesen Mooren 
bereits über Abbaugenehmigungen. In einigen Bereichen, wie z.B. großen Tei-
len des Beckdorfer Moores ist der Abbau nahezu abgeschlossen. Dennoch gibt 
es in den Mooren noch Rand- und Arrondierungsflächen, die sich für einen 
Abbau mit anschließender umfassend geregelter Nachnutzung anbieten und für 
die   
noch keine Abbaugenehmigung beantragt ist. Um Rechtssicherheit für eventuell 
notwendige Verlängerungsanträge oder Arrondierungsmaßnahmen zu haben, 
sollte weiterhin eine Ausweisung der Moore als Vorranggebiet für die Torfge-
winnung stattfinden. Dieses wird auch im derzeit in der Aktualisierung befindli-
chen Landesraumordnungsprogramm so gesehen. Nach derzeitigem Stand ist 
eine Aufnahme der Flächen im LROP als Vorranggebiet für die Rohstoffgewin-
nung geplant, so dass eine Anpassung des RROP ohnehin notwendig wäre.  

 
Die Darstellung der Vorranggebiete Rohstoffgewin-
nung wird an die Vorgaben des LROP 2012 ange-
passt. Des Weiteren ist die Rohstoffsicherungskarte 
des LBEG zu berücksichtigen. 
Die neue Abgrenzung entspricht im Wesentlichen 
den Darstellungen des RROP 2004. Eine Erweite-
rung darüber hinaus entspricht nicht den Vorgaben 
des LROP und den aktuellen naturschutzfachlichen 
Daten zum Biotop- und Artenschutz. 
Einer Aufnahme der Interessengebiete für das 
Wolfsbrucher Moor kann daher nicht gefolgt wer-
den. 
 
Auch beim Aschhorner Moor erfolgt eine Anpas-
sung an das LROP 2012 bzw. an die Rohstoffsiche-
rungskarten. 
Die bisherige Darstellung des RROP 2004 bleibt 
insoweit generell erhalten und wird unter Berück-
sichtigung der aktuellen naturschutzfachlichen Da-
ten als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ausge-
wiesen. 
Einer Erweiterung des Gebietes um die gewünsch-
ten Interessengebiete unter Berücksichtigung der 
aktuellen naturschutzfachlichen Daten wird nicht 
erfolgen. 
 
 
 
Das Beckdorfer/Goldbecker Moor und das Sauen-
sieker/Weißes Moor werden entsprechend den 
Vorgaben des LROP 2008/2012 als Vorranggebiet 
Rohstoffgewinnung ausgewiesen. 

 
Der Anregung kann nicht ge-
folgt werden. 
 
 
 
Der Anregung, die Flächen 
entsprechend der Darstellung 
des RROP2004 wieder aufzu-
nehmen, wird unter Berücksich-
tigung aktueller Daten gefolgt. 
 
 
 
 
Einer Darstellung der genann-
ten Interessengebiete als Vor-
ranggebiete Rohstoffgewin-
nung wird nicht zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

179 

Wir bitten daher bereits jetzt um Darstellung der Vorranggebiete für die Torfge-
winnung in den im LROP-Entwurf 2012 vorgesehenen Grenzen. 
 

26. DB Service Immobilien GmbH   
vom 09.07.2012 

 
 
 

 
 
 

 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

27. Deutsche Flugsicherung GmbH  (DFS) 
vom 07.05.2012 (Dollern) 

� 

Der Hinweis auf die Lage des Vorranggebietes im 
Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage VOR 
Elbe und die Beeinträchtigungen der Platzrunde 
und der Übergangsflächen des Flugplatzes Stade 
wird zur Kenntnis genommen. 
Der Flugplatz ist als regional bedeutsamer Lande-
platz im RROP 2004 ausgewiesen und soll zum 
Verkehrslandeplatz entwickelt werden. Diesem Ziel 
kommt eine größere strukturelle Bedeutung zu als 
dem Vorranggebiet Windenergienutzung Dollern. 
Hier bestände ein Potenzial für nur 4 Anlagen. Das 
Gesamtziel von 600 MW Nennleistung wird dadurch 
wenig beeinflusst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Vorranggebiet Windener-
gienutzung Dollern wird gestri-
chen. 
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 Stellungnahme DFS 
vom 07.05.2012 und 06.06.2012 (Stade-Bützfleth) 

� 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise zu den einzelnen 
Vorranggebieten Windenergie-
nutzung werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
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 Stellungnahme DFS 
vom 08.05.2012, Az.: 201201197  
 

 

 Die Hinweise zu den einzelnen 
Vorranggebieten Windenergie-
nutzung werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

28. Deutsche PostImmobilienservice GMB   
 

  

29. Deutsche Telekom AG   
 

  

30. Deutscher Wetterdienst  
vom 30.05.12 bzw. vom 18.06.2012 
Keine Auflagen 
 

 Wird zur Kenntnis genommen  
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31. Eisenbahn-Bundesamt [EBA] Außenstelle Hannover 
 

  

32. EON Hanse AG Regionalcenter Hamburg 
 

  

33. EON Kraftwerke GmbH   
vom 06.07.2012 

 
 

Die Darstellung wird den aktuellen Ausweisungen 
des Flächennutzungsplans der Hansestadt Stade 
angepasst (s. Stellungnahme der Hansestadt Sta-
de, lfd. Nr.: 3). 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Den Anregungen wird gefolgt. Die zeichnerische 
Darstellung wird entsprechend geändert. 

Der Anregung wird entspre-
chend gefolgt bzw. der Hinweis 
zur Kenntnis genommen. 

 

� 
 

Durch die Anpassung an den aktuellen Flächennut-
zungsplan der Hansestadt Stade wird dieses Gebiet 
nicht mehr als Vorranggebiet industrielle Anlagen 
und Gewerbe ausgewiesen (s. Stellungnahme der 
Hansestadt Stade, lfd. Nr.: 3). 

Der Anregung wird entspre-
chend gefolgt bzw. der Hinweis 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Ausweisung in der zeichnerischen Darstellung 
(Anpassung an das LROP) sowie die Ausführungen 
zu 4.2.1 lassen nur die Errichtung eines nicht nuk-
learen Großkraftwerkes zu. In Anlehnung an den 
Abstandserlass Nordrhein-Westfalens wurde der 
Abstand von 1.500 m gewählt. Der Abstandserlass 
geht von Kraftwerken mit Feuerungsanlagen für 
den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feue-
rungswämeleistung 900 MW übersteigt, aus. 

Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 
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s. o.  
Es erfolgt eine Anpassung an den aktuellen Flä-
chennutzungsplan der Hansestadt Stade. 

Die Hinweise werden berück-
sichtigt. 

 

 

 
 
 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. Der Anregung wird gefolgt. 

34. E-Plus Mobilfunk Gmbh & Co. KG Geschäftsstelle Nord 
 

  

35. EVB Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe 
vom 13.07.2012 
 

 
Der Text im Kap. 4.1.2.1 02 wird entsprechend 
geändert. 

 
Den Anregungen kann gefolgt 
werden. 
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Der Text im Kap. 4.1.2.1 03 wird entsprechend 
geändert. 

Den Anregungen kann gefolgt 
werden. 

 

 

Der Text im Kap. 4.1.2.1 04 wird entsprechend 
geändert. 

Den Anregungen kann gefolgt 
werden. 

 
 

Der Text im Kap. 4.1.2.1 05 wird entsprechend 
geändert. 

Der Anregung kann gefolgt 
werden. 

 
 

Der Text im Kap. 4.1.2.2 04 wird entsprechend 
geändert. 

Der Anregung kann gefolgt 
werden. 

 
 

Der Text im Kap. 4.1.2.2 08 wird entsprechend 
geändert. 

Der Anregung kann gefolgt 
werden. 

 

 
 
 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. Der Anregung kann gefolgt 
werden. 

36. EWE AG   
 

  

37. ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
vom 17.04.2012 bzw. 12.06.2012 
Anlagen der BEB, der MEEG und der NEAG werden nicht betroffen. 
 

 Wird zur Kenntnis genommen. 
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38. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt -SE 13- 
vom 12.07.2012 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

 
 

Auf die notwendige regionale kooperative Zusam-
menarbeit wird in den Absätzen 01 und 04 einge-
gangen. 
In der Begründung kann auf die Vorteile nachbar-
schaftlicher/interkommunaler Zusammenarbeit ein-
gegangen werden. Den Anregungen wird gefolgt 
und die Begründung entsprechend ergänzt. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 
 

Die Bezeichnungen und Begriffe werden aktuali-
siert. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 
 

Das LROP 2012 legt im Abschn. 2.2 04 fest:  
“Hamburg, Hamburg-Harburg ..........haben für das 
niedersächsische Umland oberzentrale Bedeutung, 
die zu beachten ist.“ 
Diese Formulierung wird übernommen. In der Be-
gründung wird die länderspezifischen Begrifflichkei-
ten hingewiesen werden. 

Der Anregung wird weitgehend 
gefolgt. 

 
 

 

Die fünf Seehäfen Hamburg, Glückstadt, Brunsbüt-
tel, Cuxhaven und Stade haben sich 2009 zusam-
mengeschlossen. Die Zusammenarbeit verfolgt das 
Ziel, Unternehmen in der Unterelberegion zu halten 
und Potentiale des Seeverkehrswachstums für die 
Region zu sichern. 
Auf die Bedeutung des Seehafens Stade wird im 
Abschn. 4.1.4 eingegangen. 
Auf die Kooperation der fünf Seehäfen wird in der 
Begründung hingewiesen. 

Die Begründung wird entspre-
chend ergänzt. 
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39. Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 
vom 13.07.2012 

 
 

 
 
Im Kap. 1.2 01 wird der erste Satz wie folgt neu 
gefasst: 
„Der Landkreis Stade ist aktiver Teil der Metropol-
region Hamburg:“ 
 
Im Kap. 1.2 03 werden die Worte „Operative Pro-
gramm“ durch „Arbeitsprogramm“ ersetzt. 
 

 
 
Den Anregungen kann gefolgt 
werden. 

 

  

Im Kap. 1.2 04 wird als letzter Satz angefügt „ 
Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Met-
ropolregion Hamburg ist bei der regionalen Gewer-
be- und Industrieflächenentwicklung zu berücksich-
tigen.“ 

Die Anregung kann berücksich-
tigt werden. 

  
 Die unter 2.1 09 ausgewiesenen Premiumstandorte sind weitgehend mit den 
Aussagen des GEFEK deckungsgleich. Auf die verzögerte Erschließung des 
Standortes Drochtersen aufgrund der nicht mit Sicherheit zu terminierenden 
Bauarbeiten an der A26/A20 sollte ausdrücklich hingewiesen werden. Zudem 
wird angeregt, die Begriffe Premiumstandorte und vor allem Qualitätsstandorte 
genauer zu definieren, vor allem hinsichtlich der Unterscheidung „überregionale 
Bedeutung für Industrie, Produktion, Logistik, Energie und hafenaffines Gewer-
be “ und „regionale Bestandspflegeentwicklung“. Die Nennung des Gewerbege-
bietes Buxtehude (Alter Postweg) als Premiumstandort wäre zu überprüfen. 
 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zu Kap. 2.1 werden die Unter-
schiede zwischen „Premiumstandort“ und „Quali-
tätsstandorte“ beschrieben werden. 
Das Gewerbegebiet „Alter Postweg“ in Buxtehude 
ist bereits im RROP 2004 als Vorranggebiet indus-
trielle Anlagen ausgewiesen. Im vorliegenden Ent-
wurf ist eine Ausweisung als Vorranggebiet indus-
trielle Anlagen und Gewerbe erfolgt. 
Der der Ausweisung zugrunde liegende Fachbei-
trag stuft das Gebiet „alter Postweg“ ebenfalls als 
Premiumstandort ein. Darauf wird in der Begrün-
dung hingewiesen werden. 
 

Der Anregung wird gefolgt. 

40. Handwerkskammer Lüneburg-Stade -Bezirksstelle Stade  
vom 25.06.2012 
Es bestehen keine Bedenken 
 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

41. HEG Hafenentwicklungsgesellschaft Stade-Bützfleth mbH 
vom 12.06.2012 
Unter Ziffer 4.1.4 (03) ist uns aufgefallen, dass wir zunächst einmal die Schie-

 
 
Das Ziel in 4.1.4 03, 2. Abs wird geändert. Für „ist 

 
 
Die Anregung wird berücksich-
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nenanbindung des Seehafens Stade erst einmal errichten müssen. Momentan 
befindet sich der Gleisanschluss noch auf der Binnenseite des Deiches. Hier ist 
es für den weiteren Ausbau und Betrieb zwingend erforderlich die Hafenflächen 
per Gleis verkehrlich zu erschließen. 
 

zu erhalten“ wird „ist herzustellen“ eingesetzt. 
 
 
 

tigt. 
 
 
 

 4.1.2.1 (05) 
Wir begrüßen Maßnahmen, die eine verbesserte Nutzung des EVB-Gleises 
auch für Güterverkehre ermöglichen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinwei-
sen, dass die für den Güterverkehr maßgebliche Verbindung das Gleis Cuxha-
ven-Hamburg/Harburg ist, da es unter logistischen Gesichtspunkten wichtig ist, 
den Bahnhof Maschen als das nordeuropäische Bahnverteilzentrum in kurzer 
Fahrzeit zu erreichen. Hierzu sind entsprechende Kapazitäten auf dem Be-
standsgleis wünschenswert. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Kap. 
2.1 13 ist die Problematik durch den Grundsatz zur 
Freihaltung von Flächen für Gleiserweiterungen 
aufgegriffen worden. 

Die Anregung wird berücksich-
tigt. 
 

42. HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH  
vom 12.07.2012 
·         Der Hamburger Verkehrsverbund begrüßt ausdrücklich die formulierten 
Ziele der gesamträumlichen Entwicklung der Siedlungsstruktur mit Fokus auf 
dezentraler Konzentration, dem Primat der Innenentwicklung und der engen 
Verbindung von Siedlungsentwicklung und ÖPNV-, insbesondere 
SPNV-Anbindung. Zur Bereitstellung eines für die Kunden attraktiven und 
zugleich wirtschaftlich darstellbaren Leistungsangebots sind kompakte und 
zugleich funktionsgemischte Siedlungsstrukturen unabdingbar (vgl. Kap. 1.1, S. 
8ff bzw. Kap. 2.1, S. 14). Zugleich bieten derartige Strukturen eine wichtige 
Grundlage für eine umwelt- und klimafreundliche Nahmobilität, insbesondere 
mit nicht-motorisierten Verkehrsmitteln. Sie stärken insgesamt den Umweltver-
bund. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die angestrebte Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes (vgl ebd. S. 11) notwendigerweise auch den Ver-
kehrsbereich umfassen muss, wenn die angestrebten Reduktionsziele erreicht 
werden sollen. Dieser Punkt sollte u.E. auch deshalb explizit genannt werden, 
weil der Verkehrssektor bisher keinen oder kaum Anteil an der bisher bundes-
weit erzielten CO2-Reduktion hat. 
 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung zum Verkehrsektor als CO2-

Produzent wird gefolgt. 
Im Kap. 1.1 12 wird im 3. Abs. nach dem dritten 
Glied der Aufzählung wird folgendes neues Glied 
eingefügt: 
„eine umwelt- und klimafreundliche Nahmobilität, 
insbesondere mit nicht motorisierten Verkehrsmit-
teln,“  

Die Anregungen werden be-
rücksichtigt. 

 ·         Der HVV weist darauf hin, dass hinsichtlich der genannten Verbesserun-
gen im ÖPNV (u.a. Verbesserung der Erreichbarkeit der Mittelzentren Buxtehu-
de und Stade (S. 18), Einrichtung zusätzlicher Haltepunkte (S. 51), Verbesse-
rungen des Bedienungsangebotes im straßenbezogenen ÖPNV, Schnellbus-
verbindungen (S. 52) etc.) und deren Finanzierbarkeit eine frühzeitige und enge 
Abstimmung mit den zuständigen Aufgabenträgern erforderlich ist. Es muss 
künftig von einem noch schmaleren Finanzierungsrahmen für den ÖPNV aus-

 Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen 
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gegangen werden. 
 

 ·         Der HVV weist weiterhin darauf hin, dass bezüglich der Kombination von 
ÖPNV/SPNV und Fahrrad sowohl die saisonalen Kapazitätsengpässe im Aus-
flugsverkehr zu berücksichtigen sind, als auch die Kapazitätsengpässe während 
der Hauptverkehrszeiten (vgl. Kap. 4.1.2.3, S. 54). 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

43. Industrie- und Handelskammer für den Elbe-Weser Raum 
vom 22.06.2012 

 
 

 
 
Die Anregung kann berücksichtigt werden. Es lie-
gen auch weitere Anfragen vor, die eine Änderung 
rechtfertigen.  
Im Kap. 4.2.2 02 erhält der dritte Abs. folgende 
Fassung: 
„Für die Erprobung neuer Windenergieanlagen 
können in begründeten Einzelfällen Sonderge-
biete bauleitplanerisch festgelegt werden. Zwi-
schen dem Standort von Testanlagen und dem 
Produktionsstandort und/oder dem Firmensitz 
muss ein räumlicher Zusammenhang beste-
hen.“ (vgl. lfd. Nr. 1) 

 
 
Die Anregung wird berücksich-
tigt.  

 

 
 

Der Text wird korrigiert. Die Anregung wird berücksich-
tigt. 

 

 
 

Im Kap. 2.1 03 werden die Worte „gewerblicher 
Altbestand“ durch „gewerblicher Bestand“ ersetzt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Die Begründung kann entsprechend ergänzt wer-
den. 
Der vorgeschlagene Satz erhält folgende Fassung: 
„In der gemeindlichen Bauleitplanung sind die Nut-
zungen aufeinander abzustimmen. Touristische 
Nutzungen und Anlagen sollen einen ausreichen-
den Abstand zum Vorranggebiet hafenorientierte 
gewerbliche Anlagen einhalten.“ 

Die Anregung wird entspre-
chend berücksichtigt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.3.1 
werden im 1. Abs. die Worte „sein können“ durch 
„sind“ ersetzt. 

Die Anregung wird entspre-
chend berücksichtigt. 

 

 
 

Grundzentren sollen durch entsprechende Angebo-
te des allgemeinen täglichen Grundbedarfs die 
Versorgung in ihrem Bereich sicher. Um eine best-
mögliche Versorgungsqualität zu ermöglichen, ist 
primär ein Lebensmittelmarkt mit einem umfangrei-
chen Sortiment erforderlich. Die Größe richtet sich 
u. a. nach der Bevölkerungsanzahl im Einzugsbe-
reich.  
Im Kap. 2.3.3 02 2. Abs. erhält der erste Satz fol-
gende Fassung: 
„Grundzentren sollen eine bestmögliche Versor-
gungsqualität zu ermöglichen. Hierzu können pri-
mär Lebensmittelmärkte mit einem umfangreichen 
Sortiment beitragen.“ 
In der Begründung wird auf die unterschiedlichen 
Marktformen eingegangen. 

Die Anregung kann berücksich-
tigt werden. 
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. 

Der Erhalt der natürlichen Ressourcen muss zur 
Gewährleistung einer nachhaltigen Raumentwick-
lung i. S. der Grundsätze der Raumordnung (§ 
2ROG) bei bestehenden Konflikten der Vorrang 
eingeräumt werden. 
 
Im Abschn. 3.1.1 02 wird der 2. Satz wie folgt ge-
ändert: 
„Bei Nutzungskonflikten ist dem Erhalt der natürli-
chen Ressourcen in ihrer Qualität und Quantität 
sowie dem Erhalt der Artenvielfalt grundsätzlich der 
Vorrang einzuräumen.“ 

Die Anregung wird entspre-
chend berücksichtigt. 

 

 
 

Der Text im Kap. 4.1.1 03 wird entsprechend korri-
giert. 
 
Der Text im Kap. 4.1.1 07 wird entsprechend korri-
giert. 
 

Die Anregung wird berücksich-
tigt. 
 
Der Anregung zu Ziffer 07 kann 
gefolgt werden. 
 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begrün-
dung wird entsprechend ergänzt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Die dargestellten Zahlen zur Fahrleistung bzw. Ver-
kehrsleistung entsprechen den aktuellen Aussagen 
des Bundesministeriums bzw. des Umweltbundes-
amtes. 
Die Anregung kann nicht berücksichtigt werden. 

Die Anregung wird nicht be-
rücksichtigt 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begrün-
dung wird entsprechend ergänzt. 

Der Hinweis kann berücksich-
tigt werden. 

 

 
 

Im Kap. 4.1.3 01 wird im 3. Abs. im 1. Satz vor „zu-
rückgebaut“ das Wort „bedarfsgerecht“ eingefügt. 

Der Hinweis wird berücksich-
tigt. 

 

 
 

Die Steuerung der Höhe der Windenergieanlagen 
kann im Einzelfall erforderlich werden. Dies ist die 
Aufgabe der Gemeinden / Samtgemeinden nach 
örtlichen städtebaulichen Erfordernissen. 
Aus anderen Gründen/Belangen kann auch aus 
regionalplanerischen Gesichtspunkten eine Höhen-
beschränkung erforderlich sein.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

44. Industrieverband Sand, Kies, Mörtel, Transportbeton Nord e. V. 
 

  

45. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  
vom 20.06.2012 

 
 

In den Anmerkungen der zeichnerischen Darstellung 
ist vermerkt, dass es sich bei Darstellungen außerhalb 
des Planungsraums um nachrichtliche Darstellungen 
handelt. Es handelt sich um eine Übernahme aus dem 
LROP. Die Zuständigkeit für diese Planung liegt beim 
Bundesministerium. 
 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt (Bundesver-
kehrswegeplan). 

46. Kreis Dithmarschen   
 

  

47. Kreis Pinneberg   
vom 05.07.2012 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Anre-
gungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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48. Stadt Wedel  
vom 15.06.2012 

 
 

Für eine Fährverbindung für Personen- und Pkw-
Verkehr zwischen Lühe und Schulau wurde eine 
Machbarkeitsstudie erstellt (UNI Hamburg - Institut für 
Verkehrswissenschaft / Sellhorn Ingenieurgesellschaft 
mbH, 11.2008), die die grundsätzliche Machbarkeit 
attestiert. Auf Schleswig-Holsteinischer Seite werden 
drei möglich Anlegestellen genannt (westlich Wedeler 
Yachthafen, Tonnenhafen WAS Hamburg, Stadthafen 
Wedel). Die Ziele des RROP können sich selbstver-
ständlich nur auf den Bereich des Landkreises bezie-
hen. Darstellungen außerhalb sind nachrichtliche Dar-
stellungen. Eine genaue Anlegestelle ist zu gg. Zeit 
mit der Stadt Wedel und anderen Beteiligten abzu-
stimmen. Eine Fährverbindung kann auch ein zusätz-
licher Beitrag zur Verflechtung des Unterelberaumes 
sein. 
Das Ziel bleibt erhalten. Die Anregung wird insofern 
aufgegriffen, dass die Anlegestelle auf Schleswig-
Holsteinischer Seite in der zeichnerischen Darstellung 
offen gelassen wird. Auf Stader Seite wird die mögli-
che Anlegestelle präzisiert. Die Begründung wird um 
den Hinweis auf den nicht abschließend festgelegten 
Anlegepunkt ergänzt.(vgl. lfd. Nr. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird tlw. 
berücksichtigt. 

49. Kreis Steinburg   
vom 04.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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50. Kreishandwerkerschaft Stade 
 

  

51. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie   
vom 05.07.2012  
keine Bedenken zu den ergänzenden Unterlagen 
und 11.07.12 
1)  

� 
 
 
 
 

 
 
 
zu 1) 
In der Begründung zu 3.2.4.3 ist auf die potenziell 
gefährdeten Gebiete eingegangen worden. Der Hin-
weis auf die Unterlagen des LBEG wird hier ergänzt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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 2)  

 

 

 
 
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 3)  

  

 
zu3)  
Die beiden Firmen werden im weiteren Verfahren 
beteiligt werden. 
 

 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 

 4) 

� 

zu 4) 
Königsmoor:  
Im RROP 2004 ist der südliche Bereich als Vorsorge- 
(Vorbehalts-) gebiet Rohstoffgewinnung – Torf – aus-
gewiesen. Soweit das Gebiet noch nicht vollständig 
abgebaut ist, erfolgt eine Ausweisung in der zeichne-
rischen Darstellung als Vorranggebiet Rohstoffgewin-
nung. 

Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
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Hierdurch erfolgt eine Anpassung an das LROP 2012. 
 
Für das bisher ausgewiesene Vorbehalts- (Vorsorge)-
gebiet im nordwestlichen Bereich des Königsmoors 
gilt ebenfalls: Soweit noch keine vollständige Abtor-
fung erfolgt ist, wird das Gebiet entsprechend der 
zeichnerischen Darstellung 2004 übernommen. 
Sollten im Randbereich der bestehenden Abbauflä-
chen künftig weiterer Torfabbau angestrebt werden, 
so sind im Genehmigungsverfahren die künftige Ziele 
der Raumordnung zu beachten. 
 
Das Sauensiekermoor, nördlicher (Goldbecker Moor) 
und südlicher Teil (Weißes Moor), das Moor bei Re-
venahe werden entsprechend der zeichnerischen 
Darstellung im RROP2004 ausgewiesen und an das 
LROP 2012 angepasst.  
 
Das Neulander Moor wird in der zeichnerischen Dar-
stellung ebenfalls an das LROP 2012 angepasst.  
 

 

 
 
 

Das Gebiet S8/S13 wird unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Bauleitplanung in der zeichnerischen 
Darstellung als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 
ausgewiesen. 
 
 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Das Gebiet 2422 S2 wird in der zeichnerischen Dar-
stellung entsprechend der aktuellen Abgrenzung als 
Vorranggebiet ausgewiesen. 
 
Das Gebiet S5 wird nicht übernommen, da hier dem 
erhalt der Tallage des Schwingetals als Natura2000-
Gebiet Vorrang vor der Rohstoffsicherung und -
gewinnung gegeben wird. 
 
 
Das Gebiet 2422 S16 wird entsprechend in der zeich-
nerischen Darstellung angepasst. Die bestehende 
Bodenabbaugenehmigung bleibt unberücksichtigt, da 
sie das Gebiet nicht vollständig abdeckt. 
 
 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 
Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Die Gebiete 2422 S12 und S17 werden in der zeich-
nerischen Darstellung entsprechend angepasst. Die 
bestehende Bodenabbaugenehmigung bleibt unbe-
rücksichtigt, da sie das Gebiet nicht vollständig ab-
deckt. 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Das Gebiet 2523 S7 wird in der zeichnerischen Dar-
stellung entsprechend angepasst. Die bestehende 
Bodenabbaugenehmigung bleibt unberücksichtigt, da 
sie das Gebiet nicht vollständig abdeckt. 
 
 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 
 

Die Anregung kann berücksichtigt werden. Das Gebiet 
2422 S10 wird in der zeichnerischen Darstellung ent-
sprechend angepasst. 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt.  
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In dem Raum östlich von Ketzendorf wird die Verbin-
dungsstraße zwischen der B73 und der B3 mit Umge-
hung von Elstorf geplant. Eine genaue Linienführung 
steht noch nicht fest. 
Im Zusammenhang mit der Anbindung an die A26 ist 
hier der Planung der B3n der Vorrang zu geben. 
 
Das Gebiet 2524 S3 ist im RROP 2004 als Vorrang-
gebiet ausgewiesen. 
Da das Gebiet nicht vollständig abgebaut ist bzw. 
flächendeckend keine Abbaugenehmigungen vorlie-
gen, wird das Gebiet in der zeichnerischen Darstel-
lung entsprechend der aktuellen Unterlagen ausge-
wiesen. 
 

Das Gebiet 2524 S16 
wird nicht dargestellt.  
 
 
 
 
 
Das Gebiet 2524 S3 wird 
als Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung darge-
stellt.  

 

 

Die Rohstoffsicherungsgebiete werden entsprechend 
der zeichnerischen Darstellung im RROP 2004, den 
aktuellen Rohstoffsicherungskarten bzw. dem LROP 
2012 ausgewiesen. 
Auf eine Darstellung wird nur verzichtet, wenn das 
Vorranggebiet vollständig abgebaut ist. 
 
 
 
 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführung wird zur 
Kenntnis genommen. 

52. Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Nieder-
sachsen (LGLN) Regionaldirektion Otterndorf 
vom 13.07.2012 

 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Im Abschn. 3.2.1.1 01 wird nach dem 1. Abs. folgen-
der 2. Abs. eingefügt: 
„Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
(z. B. Flurneuordnungsverfahren, ländlicher Wegebau 
und Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe) und 
zur Verbesserung der Agrarstruktur sollen als Ele-
mente der Regionalentwicklung zielgerichtet unter 
Berücksichtigung anderer Belange durchgeführt und 
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Inte-
ressen an der Bodennutzung muss auch weiterhin 
stattfinden, auch wenn vom Grundsatz auf weniger 
wertvolle Böden zurückgegriffen werden soll. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Im Abschn. 3.2.1.1. 05 wird der 3. Satz gestrichen und 
folgender Abs. eingefügt: 
„Zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfä-
higkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Konsens 
mit ökonomischen und ökologischen Belangen und 
zur Behebung agrarstruktureller Mängel ist ein be-
darfgerechter Einsatz des Instrumentariums der Flur-
neuordnung anzustreben. 
Im Zusammenhang mit größeren Infrastrukturvorha-
ben sind Unternehmensflurbereinigungen durchzufüh-
ren.“ 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt. Erläute-
rungen werden in der 
Begründung aufgenom-
men. 

 

 
 
 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

53. Landesfischereiverband Weser-Ems e. V. -Sportfischerverband- 
 

  

54. Landesjägerschaft Niedersachsen e. V. Peter Heinsohn 
 

  

55. Landessportfischerverband Niedersachsen e. V. (LSFV)   
vom 17.07.2012 
zum o. g Änderung / Ergänzung des RROP für den Landkreis Stade nehmen wir 
wie folgt Stellung. 
Der Begriff „Sportfischerei“ sollte im Hinblick auf die ganzheitliche und den umfassenden 
Hegeauftrag umfassenden Tätigkeiten der Angler in „Angelfischerei“ geändert werden (Kap. 
3.2.1.3) 

 

 
 
 
Der Anregung kann gefolgt werden.  
Im Kap. 3.2.1.3 02 2. Abs. wird das Wort „Sportfische-
rei“ gestrichen und das Wort „Angelfischerei“ nicht 
mehr in Klammern gesetzt. 

 
 
Der Anregung wird ge-
folgt. 
 

 Kap. 2.2.4.3 Die Erhebungen zu Oberflächengewässern sind teilweise überaltert (2003 / 1991) Das Kap 2.2.4.3 besteht nicht. Im Kap. 3.2.4.1 werden Die Ausführungen wer-
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und sollten unbedingt im Kontext zur WRRL überarbeitet werden. Gerade im Zusammenhang 
mit der Elbvertiefung sind die Nebenflüsse in den vergangenen Jahren stärkerer Belastung 
ausgesetzt. 

 

Ausführungen zum Wassermanagement und zu den 
Oberflächengewässern gemacht. 

den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Im Zuge der propagierter Energiewende und dem geplanten Ausbau erneuerbarer Energien 
beobachten wir die Entwicklung der Fließ- und zum Teil der Stillgewässer in Niedersachsen 
mit großer Sorge. Vor allem der forcierte Ausbau der Biogaserzeugung und der Wasserkraft-
nutzung erfolgt vielfach ohne ausreichende Berücksichtigung ökologischer Aspekte und führt 
vielfach zu massiven Konflikten mit den Zielen des (europäischen) Artenschutzes, der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie und den Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG).  
 
Durch den Ausbau der Biogasnutzung ist eine starke Zunahme des Intensivackerbaus, oft auf 
ehemaligen organischen Grünlandstandorten und mit mangelhafter Fruchtfolge (v.a. Mais), zu 
beobachten. Dies führt zu einer massiven Erhöhung der landwirtschaftlich bedingten Stoffein-
träge ins Gewässer und engt den Spielraum für eine naturnahe Fließgewässerentwicklung 
erheblich ein. Durch den Ausbau der Wasserkraftnutzung sind auch nach aktuellen Studien 
des Umweltbundesamtes nur noch minimale Steigerungen der Energiebilanz zu verzeichnen, 
wobei es durch die mögliche Reaktivierung und Neuanlage von Wasserkraftanlagen an klei-
nen Fließgewässern aber zu signifikant hohen Beeinträchtigungen der ökologischen Durch-
gängigkeit für Fische und andere Organsimen kommt, was auch durch Fischaufstiegsanlagen 
nur zum Teil kompensiert werden kann. 
 
Ein vielfach propagierter und raumplanerisch unzureichend begleiteter Ausbau der Biogas- 
und Wasserkraftnutzung stellt sich nach unserer vielfachen Erfahrung  als eine erhebliche 
Gefährdung von Erfolgen im Natur-, Arten- und Gewässerschutz dar, die  in der Vergangen-
heit erreicht wurden und auch zukünftig durch europa-/bundesrechtlicher Vorgaben einzuhal-
ten sind. Wir sehen in einer ggf. geplanten Förderung / Ausbau der Bio-
gas-/Wasserkraftnutzung insbesondere die Umsetzung der Ziele der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) und der FFH-Richtlinie (FFH-RL) stark beeinträchtigt. 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Wir weisen daher im Sinne einer nachhaltigen und abgewogenen raumplanerischen Entwick-
lung auf folgende Aspekte hin, die bei der Neuaufstellung des RROP zu berücksichtigen sind  
und die insbesondere die Ziele des  Gewässer- und Fischartenschutz angemessen berück-
sichtigen: 
Landwirtschaft:  Die Zielvorgaben für die landwirtschaftliche Bodennutzung dürfen angesichts 
enormer landwirtschaftlich bedingter Beeinträchtigungen im Erosions-, Grundwasser- und 
Oberflächengewässerschutz nicht von Ist- zu Soll-Formulierungen (vom Ziel zum Grundsatz) 
herabgestuft werden. Ziel muss eine den Zielvorgaben der EG-WRRL und der guten fachli-
chen Praxis entsprechende, erosionsarme und zugleich Grundwasser- und Oberflächenge-
wässer schonende Landbewirtschaftung sein. Im Zuge der Förderung der Biogaserzeugung 
darf es nicht zu einseitigen, die Interessen der Landwirtschaft vor die öffentlichen Interessen 
des Gewässer-, Arten- und Naturschutzes stellenden Zielvorgaben kommen. Bei der Planung 
weiterer Biogasanlagen sind die Gefährdungspotentiale für Fließgewässer und geschützte 
aquatischer Arten in besonderem Maße zu berücksichtigen. Bei besonders wertvollen Fließ-
gewässern sind nach Möglichkeit höchstmögliche raumplanerische Vorgaben zur Vermeidung 
havariebedingter Schädigungen anzustreben (z. B. höhere Mindestabstände; zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen etc.). 

Die Raumordnung kann keine detaillierten Vorgaben 
zur Bodennutzung machen. Erst in nachfolgenden 
Verfahren, Genehmigungen und Bescheiden können 
die Belange der Raumordnung mit berücksichtigt und 
abgewogen werden. 
Auf die einer guten fachlichen Praxis entsprechende 
Bewirtschaftungsweise wird hingewiesen (3.2.1.1 02); 
auch im Hinblick auf den Energiemaisanbau. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Grünlandumbruch: Im Sinne der Verordnung zum Erhalt von Dauergrünland … des ML vom 
6.10.2009, wonach Grünlandumbruch, insb. in Überschwemmungsgebieten unzulässig ist, 
sollten alle Überschwemmungsgebiete schnellstens gesetzlich gesichert werden. 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 Ziel der Forstwirtschaft muss nicht die Erhaltung und Entwicklung standortgerechter Misch-
wälder, sondern die konsequente Entwicklung standortgerechter Laub- und ggf. Laubmisch-
wälder sein 

Angestrebt werden Wälder mit standortgemäßen Ba-
umarten (s. 3.2.1.2 03). 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz. Das Ziel eines 
wirkungsvollen Gewässerschutzes muss angesichts massiver landwirtschaftlicher Einträge 
konsequent aufrechterhalten und ausgebaut werden. Dabei darf es nicht zu einer Herabstu-
fung zahlreicher Vorgaben zum Gewässerschutz vom Ziel zum Grundsatz kommen. Auch eine 
einseitige und nicht nachvollziehbare Bevorzugung insbesondere landwirtschaftlicher und 
wasserwirtschaftlicher Nutzungsinteressen gegenüber dem öffentlichen Interesse des Gewäs-
serschutzes ist im Sinne einer nachhaltigen Ressourcensicherung nicht vertretbar. 

 

Ziele der Raumordnung sind abschließend abgewo-
gene raumordnerische Entscheidungen, die räumlich 
und sachlich hinreichend konkret sein müssen.  
Der Notwendigkeit eines wirksamen Gewässerschut-
zes wird zugestimmt. Die Vielzahl der erforderlichen 
Maßnahmen kann nur über entsprechende Fachpla-
nungen gesteuert werden. In diesen Fachplanungen 
und anderen Entscheidungen oder Genehmigungen 
sind die Belange der Raumordnung zu berücksichti-
gen (vgl. auch Umweltbericht). 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 Energieerzeugung / Wasserkraftnutzung. Angesichts massiver Beeinträchtigungen der Ge-
wässerökologie sowie bedrohter und durch FFH-RL geschützter Arten durch die Wasserkraft-
nutzung und gleichzeitig minimaler energetischer Ertragspotentiale, halten wir den Ausbau der 
Wasserkraftnutzung für eine unverantwortliche und den Interessen des Allgemeinwohls mas-
siv widersprechende Zielvorgabe.  
 
Die noch ausbaufähigen Wasserkraftpotentiale betreffen überwiegend Kleinstwasserkraftwer-
ke mit geringer energetischer Leistungsfähigkeit.  Eine Nutzungsaufnahme und ggf. Reaktivie-
rung brach liegender Wasserkraftpotentiale führt insb. für Populationen von Wanderfischarten 
(Lachs, Meerforelle, Aal etc.) zu einer wissenschaftlich eindeutig belegten, massiven Schädi-
gung und zu einer Gefährdung europarechtlicher Zielvorgaben (guter ökologischer Zustand 
der Fischfauna nach EG-WRRL sowie guter Erhaltungszustand nach FFH-RL). Diesen massi-
ven, auch durch Fischaufstiegsanlagen nicht zu vermeidenden Beeinträchtigungen von Fisch-
fauna und Gewässerökologie steht ein volkswirtschaftlich vernachlässigbarer Betrag an er-
zeugter Energie gegenüber.  
 
Anders als bei der Windenergienutzung ist aus nicht nachvollziehbaren Gründen bei vielen 
RROPs  kein Ansatz einer raumordnerischen Steuerung und Lenkung der Wasserkraft-(und 
auch der Biogas)Nutzung im RROP zu erkennen. 
Der Grund liegt vermutlich im fehlenden Wissen/Bewusstsein über die massiv schädigende 
Wirkung der Wasserkraftnutzung auf Fischfauna und Gewässerökologie bei einer zugleich 
eklatanten Fehleinschätzung der zu erzeugenden Energiemenge ! 
 
Wir fordern daher eine ersatzlose Streichung des weiteren Ausbaus der Wasserkraftnutzung 
im RROP. Sollte dies nicht durchsetzbar sein, ist zumindest eine nachvollziehbare und raum-
ordnerisch angemessene sowie gewässerökologisch abgewogene Steuerung weiterer Was-
serkraftnutzung durchzusetzen!  

Im RROP-Entwurf ist kein Ziel zum Ausbau der Was-
serkraftnutzung formuliert. Allein aufgrund der topo-
grafischen Verhältnisse im Landkreis Stade wird kein 
wesentlicher Energieertrag aus der Nutzung der hei-
mischen Gewässer zu erzielen sein. 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Zum Bodenabbau und den beim Bodenabbau entstehenden Gewässern werden bezüglich der 
Folgenutzung keine klaren Aussagen getroffen. Wir weisen vorsorglich auf den Erlass der MU 
zur Folgenutzung an Bodenabbaugewässern hin, wonach eine angelfischereiliche Folgenut-
zung grundsätzlich zulässig ist. Wir halten es im Sinne eines einvernehmlichen Interessen-
ausgleiches für erforderlich den Erlass bei der Planung und Festlegung von Folgenutzungen 
zu berücksichtigen – siehe Anlage. 

 

In der Begründung wird auf den Erlass hingewiesen 
werden  

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen und 
entsprechend berück-
sichtigt. 

56. Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e. V. 
(LBU) 
 

  

57. Landesverband Niedersachsen Deutscher Gebirgs- und Wan-
dervereine e. V. 
vom 03.07.2012 
 

 

 
 
 
 
An die Qualität der touristischen Radwanderwege, 
insbesondere der nationalen oder internationalen 
Fernradwege werden durch den Radtourismus höhere 
qualitative Anforderungen gestellt als sie an Wander-
wege gestellt werden müssen. 
Die Minimierung der Landschaftsversiegelung wird in 
jedem Fall berücksichtigt. 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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58. Landwirtschaftskammer Hannover Bezirksstelle Bremervörde 
vom 16.07.2012 
Auszug, die gesamte Stellungnahme ist  
im Internet ersichtlich. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Kap. 1.1 02 wird er letzte Abs. ergänzt: 
nach „umweltverträglich“ wird „und wirtschaftlich leis-
tungsfähige„ eingefügt. 
(vgl. lfd. Nr. 11). 

 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Den Anregungen wird 
gefolgt. 
 
 

 

 
 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Grundsatz eröffnet einen Abwägungsspielraum 
(vgl. lfd. Nr.: 20). 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Der Landschaftsrahmenplan wird zzt. erarbeitet. Ent-
sprechende Beteiligungen werden zu gg. Zeit erfol-
gen. 
Der Vorschlag für die Vorbehaltsgebiete ist durch die 
Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft – 
aufgrund besonderer Bedeutung erfolgt. 
Die Überprüfung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Natur und Landschaft, Freiraum und Grünlandbewirt-
schaftung –pflege und -entwicklung erfolgt auf der 
Grundlage der aktuellsten naturschutzfachlichen Da-
ten. 
Als Vorranggebiete werden die Gebiete mit sehr ho-
hen und im Einzelfall mit hoher Bedeutung übernom-
men. Diese Abgrenzung ist in weiten Teilen identisch 
mit der Darstellung im RROP 2004. 

Die Anmerkungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 3.1.1.1 
02 erhält der 2. Abs. folgende Fassung: 
„Darüber hinaus ist im Interesse einer Minimierung 
stofflicher Belastungen im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Nutzung eine bedarfsgerechte Düngung anzu-
streben. Auf den sorbtionsschwachen sowie beson-
ders erosionsgefährdeten Böden sollten weitere Maß-
nahmen, wie die Etablierung von Untersaaten oder 
Zwischenfrüchten, gefördert werden, um mögliche 
Einträge in das Grund- und Oberflächenwasser zu 
minimieren.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

  

Die Formulierung des Grundsatzes lässt Ausnahmen 
zu. Die notwendige Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft wird im letzten Satz des Abschnittes ver-
deutlicht. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Im Kap. 3.1.2 03 wird der 1. Absatz neuformuliert (vgl. 
lfd. Nr.: 20). Die Prüfung weiterer Kompensations-
maßnahmen wird berücksichtigt. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Die landwirtschaftlichen Belange sind bei der Erstel-
lung des IBP Elbe berücksichtigt worden. Bei der Um-
setzung der einzelnen Maßnahmen werden entspre-
chend der jeweiligen Verfahrens- oder Genehmi-
gungsvorschriften die Belange der Landwirtschaft 
berücksichtigt. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 
 

 

Die Bezeichnung der Kap. folgt dem LROP. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange 
erfolgt in Bezug auf eine Wohnbebauung durch die 
Einhaltung entsprechender individueller Emissionsab-
stände. Auch im Kap. 2.1 03 wird auf den Konflikt 
eingegangen. 
Konkretere Formulierungen gehen über den Aufga-
benbereich der Regionalplanung hinaus. Dies ist Auf-
gabe der nachfolgenden Bauleitplanung. 
 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

209 

 

 
 

Der Fachbeitrag ist auf der Internetseite des Land-
kreises zu finden. 
Die Begründung wird um weitere Aussagen des Fach-
beitrages ergänzt. 
Der Fachbeitrag stellt die fachliche Position der Land-
wirtschaft dar. Die Anregungen müssen mit anderen 
Ansprüchen abgestimmt werden. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. Die Begrün-
dung wird entsprechend 
überarbeitet. 

 

 
 

Die im Entwurf ausgewiesen Vorbehaltsgebiete um-
fassen eine Fläche von rd. 43.800 ha. Das sind rd. 47 
% der landwirtschaftlichen Nutzfläche (91.463 ha) 
nach der Katasterflächenerhebung 2011. Dieser Flä-
che kommt eine erhöhte Bedeutung in der Abwägung 
mit anderen Nutzungsansprüchen zu. 
Eine Ausweisung als Vorranggebiet ist allenfalls für 
die oberen Klassen 6 und 7 denkbar. Dies würde sich 
dann auf Bereiche in Kehdingen beziehen. 
Eine Darstellung als Vorranggebiet wird aber grund-
sätzlich nicht für zielführend angesehen, da jede an-
dere als die landwirtschaftliche Nutzung nicht mit der 
Vorrangfunktion vereinbar wäre. Die Konzentration 
auf mittlere bis sehr gute Böden und die konsequente 
Anwendung der formulierten Ziele und Grundsätze 
wird für sinnvoller gehalten. 
Auf die Bedeutung der Landwirtschaft im Landkreis 
Stade wird im Text und der Begründung eingegangen. 

Die Anmerkungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Umsetzung der Vorschläge des landwirtschaftli-
chen Fachbeitrages würde zu einer vollständigen 
Darstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche als 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft führen.  
Dies ist nicht im Sinne einer koordinierenden Funktion 
der Regionalplanung und führt letztlich zu einer Ein-
engung des Abwägungsspielraumes. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Art und Weise der Bewirtschaftung der Flächen im 
Landkreis Stade ist durch die Regionalplanung nicht 
steuerbar. 
Es gehört aber zu den Aufgaben der Regionalpla-
nung, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche auf-
einander abzustimmen und entsprechende Grundsät-
ze und Ziele zu formulieren. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Der ökologische Landbau nimmt im Landkreis Stade 
eine sehr untergeordnete Rolle ein. Die Förderung der 
vermehrten Umstellung ist regionalplanerisches Ziel 
des Landkreises. 
Der 1. Satz im Kap. 3.2.1.1 04 erhält folgende Fas-
sung: 
„Die Umstellung landwirtschaftlicher Betriebe auf die 
Wirtschaftweise ökologisch wirtschaftender Betriebe 
soll gefördert werden.“ 
Der 2. Satz wird gestrichen. 

Die Anmerkungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
Der 1. Abs. im Abschn. 
3.2.1.1 04 wird geändert. 

 

 
 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Aussagen können sich nicht auf die BauGB-
Novelle beziehen, da diese noch nicht verbindlich ist. 
Zur Klarstellung erhält der erste Satz im Abschn. 06 
folgende Fassung: 
„Bauleitplanerische Steuerungs- und Planungsinstru-
mente sollen bei der Errichtung von gewerblichen 
Intensivtierhaltungsanlagen bzw. Betrieben, die dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz unterliegen, 
genutzt werden, besonders in Gebieten mit hohem 
Tierbestand bzw. Dichte.“ 
 

Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt bzw. die 
weiteren Anmerkungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Mit dem Grundsatz soll der Beitrag der Landwirtschaft 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft eingefordert wer-
den. 
Dieser Beitrag kann auf unterschiedliche Art und Wei-
se erbracht werden die hier nicht weiter thematisiert 
werden. Zur Klarstellung , dass es sich hier nicht um 
zusätzliche Aufgaben handelt, wird der einleitende 
Satzteil umformuliert: 
„Die flächengebundene Landwirtschaft soll im Rah-
men einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft Maßnahmen zum Zwecke des Biotopverbun-
des, des Bodenschutzes und der Naherholung unter-
stützen, insbesondere wie z. B.:........“ 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

s. lfd. Nr.: 60 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

s. lfd. Nr.: 53 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Das RROP hat sich dem LROP anzupassen. In der 
zeichnerischen Darstellung des RROP werden die 
Vorranggebiete Rohstoffgewinnung des LROP über-
nommen. Weitere Gebiete werden auf der Grundlage 
der Daten des LBEG nach Abwägung mit anderen 
Belangen übernommen (s. a. lfd. Nr. 25 und 51). 

Die Ausführungen und 
Hinweises werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 Die Einschätzung wird 
zur Kenntnis genommen. 

59. Landwirtschaftskammer Hannover Obstbauversuchsanstalt 
vom 13.07.2012 

 

 
 

Das LROP 2012 formuliert im Kap. 3.2.1 01 die lan-
desweiten Ziele zur Landwirtschaft: 
 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft können aufgrund 
eines oder mehrerer der nachfolgend genannten Kri-
terien geplant werden: 
1. Hohe natürliche Ertragskraft 
2. Hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit 
3. Pflege der Kulturlandschaft 
Im RROP ist das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
aufgrund des hohen, natürlichen standortgebundenen 
landwirtschaftlichen Ertragspotenzials bzw. aufgrund 
besonderer Funktionen der Landwirtschaft (Sonder-
gebiet Obstbauflächen Altes Land) ausgewiesen wor-
den. 
Eine Vorrangfunktion ist aufgrund des gebotenen 
Abwägungsspielraums mit anderen Flächenansprü-
chen nicht möglich. 
Die Belange des Obstbaus werden im Kap. 3.2.1.1 02 
gewürdigt. 
Eine Ergänzung des Textes ist nicht erforderlich, da 
die geschlossenen Anlagen des Obstbaus allgemein 
angesprochen werden. 
 
 
 

Die Anregungen und 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

215 
 

60. Landwirtschaftskammer Hannover Forstamt Nordheide-Küste 
 

  

61. LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht 
 

  

62. Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Niedersach-
sen e. V. 
 

  

63. Naturschutzverband Niedersachsen e. V. (NVN) 
 

  

64. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Stade –  
vom 31.07.2012 
Die Anlagen stehen im Internet http://www.landkreis-stade.de zur 
Verfügung. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen 

 

 

Der aktualisierte Trassenverlauf wird in der zeichneri-
schen Darstellung berücksichtigt. 
 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

  Nach den aktuellen naturschutzfachlichen Daten ist 
das Gebiet als Vorranggebiet für Grünlandbewirt-
schaftung, -pflege und –entwicklung bewertet. 
Die Bedeutung basiert auf der hohen Wertigkeit für 
Säuger, Pflanzen und insbesondere Großvögel. Im 

Den Hinweisen wird ge-
folgt und das Vorrangge-
biet Windenergienutzung 
Engelschoff zurückge-
stellt. 
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nördlichen Bereich außerhalb des Vorranggebietes 
wird eine landesweite Bedeutung für die Avifauna 
attestiert. Die dort vorkommenden geschützten Arten 
erfordern nach dem Arbeitspapier des NLT einen Ab-
stand von 1000 m. 
Darüber hinaus ist der Realisierung der A20 der Vor-
rang einzuräumen gegenüber der Windenergienut-
zung, die auch an anderer Stelle oder ggf. zu einem 
späteren Zeitpunkt realisiert werden kann. 
Das Vorranggebiet Windenergienutzung Engelschoff 
wird daher zurückgestellt. 
Im Kap. 4.2.2 01 wird der 1. Satz ergänzt(vgl. lfd. Nr.8 
und 106). 

 

 

 

Der Zubringer zur L111 wird entsprechend des vorge-
legten Planungsstandes in die zeichnerische Darstel-
lung übernommen. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

In der zeichnerischen Darstellung werden die Zubrin-
ger entsprechend des aktuellen Planungsstandes 
übernommen. 
Im Kap. 4.2 02 erhält der 2. Abs. folgende Fassung 
„ In den Vorranggebieten Windenergienutzung 
Stade und Drochtersen sind die Abstände zur Au-
tobahntrasse einvernehmlich abzustimmen.“ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Auf die Richtlinien für Windenergieanlagen wird in der 
Begründung hingewiesen werden. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

s. o. Die Anregung wird be-
rücksichtigt 

65. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Oldenburg – Luftfahrtbehörde  
vom 21.06.2012 
 
 
zur vorgesehenen Änderung des RROP nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1.       Wie Ihnen von der DFS bereits mitgeteilt wurde, liegt der Standort Dollern in 
der Nähe zur veröffentlichten Platzrunde des Flugplatzes Stade. Dies könnte zu 
einer Gefährdung des Luftverkehrs führen, auch weil nach Feststellung der DFS die 
obere Übergangsfläche durchdrungen würde. Von hier wird daher gebeten, für den 
Standort Dollern eine Alternativfläche auszuweisen. 
 
2.       Zum Standort Stade-Bützfleth bestehen aufgrund der von meiner Behörde 
wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange keine Bedenken.  
 
Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden von der Wehr-
bereichsverwaltung Nord, Hans-Böckler-Allee 16, 30173 Hannover, wahrgenom-
men. 
 

 
 
 
 
 
Aufgrund der Einschätzungen und Bedenken der Luft-
fahrtbehörde und der Deutschen Flugsicherung (s. lfd. 
Nr. 22) wird auf das Vorranggebiet Dollern verzichtet. 
In der zeichnerischen Darstellung wird das Vorrang-
gebiet gestrichen. 
In der Begründung zum Kap. 4.2.2 wird in der Tabelle 
Vorranggebiete Windenergienutzung bei den weiteren 
Vorranggebieten der Standort Dollern gestrichen. 

 
 
 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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66. Niedersächsische Landesforsten   
 

  

67. Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund 
 

  

68. Niedersächsischer Landkreistag 
 

  

69. Niedersächsischer Heimatbund e. V.   
 

  

70. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN) 
vom 24.07.2012 
keine Einwände 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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71. Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven (Elbe) 
 

  

72. Niedersächsisches Landvolk 
vom 03.08.2012 zum Umweltbericht 

 
 

 
Die Bestandsermittlung im Umweltbericht wurde auf 
Grundlage vorhandener Daten erstellt. Die Vorge-
hensweise entspricht den heutigen Methodenstan-
dards bei der Erstellung von Umweltberichten im 
Rahmen von SUP für RROP in Niedersachsen. 

 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Siedlungsflächenanteil ist unter dem Punkt Be-
bauung mit 9 % aufgeführt. Bei der Auflistung geht es 
um die Biotop- und Nutzungstypen, die summarisch 
einen Flächenanteil von über 5 % der Landkreisfläche 
einnehmen. 

 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die in der Vergangenheit durchgeführten Flurbereini-
gungen, bei denen auch Meliorationsmaßnahmen 
durchgeführt wurden, prägen Teile der Landschaft im 
LK Stade bis heute (vgl. LRP 1991, S.625). 

 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Auf den Seiten 17-18 wird das Schutzgut Boden be-
trachtet. Aufgabe des Umweltberichts ist es, die Be-
standssituation einschl. der Vorbelastung einzelner 
Schutzgüter darzulegen. Aus Sicht des Bodenschut-
zes sind Entwässerungen von grundwasserbeein-
flussten Böden nachteilig zu bewerten, da mit diesen 
Maßnahmen die natürlichen Standorteigenschaften 
der Böden verändert werden und die natürliche Bo-
denentwicklung gestört wird. 
Das Schutzgut Wasser wird auf den Seiten 19-22 
im Umweltbericht dargestellt. 

 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Im Kap. 3.4.1 wird darauf hingewiesen, dass Mais 
neben der Verwertung in Biogasanlagen auch für die 
Nahrungsmittelproduktion sowie als Futtermittel für 
Tiere angebaut wird. 

 

 

 
 

Bei diesem Sonderaspekt des Umweltberichts werden 
die aus dem zunehmenden Anbau von Energiepflan-
zen resultierenden Konflikte für die Schutzgüter des 
UVPG aufgezeigt und Lösungsmöglichkeiten skizziert. 
Im Kap. 3.4.1 wird darauf hingewiesen, dass Mais 
neben der Verwertung in Biogasanlagen auch für die 
Nahrungsmittelproduktion sowie als Futtermittel für 
Tiere angebaut wird. Wesentlich ist allerdings, dass 
durch den zunehmenden Bau von Biogasanlagen 
vermehrt Mais angebaut wird. Dies lässt sich bun-
desweit anhand von Zahlen belegen. Mit dem ver-
stärkten Anbau von Mais sind Veränderungen der 
Landschaft verbunden. 
Maßgebliche Grundlage des Kap. 3.4 mit regionalem 
Bezug ist der Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum 
RROP (LWK 2010). Die weitere zitierte Datenbasis ist 
von anerkannten Instituten wie insbesondere das 
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ev., 
Institut für Landnutzungssysteme (ZALF), die Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), 
das Deutsches Maiskomitee e. V (DMK) sowie das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (BMU) erarbeitet worden und resultiert 
aus Ergebnissen aktueller Forschungen zu diesem 
Themenkomplex. 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 Niedersächsisches Landvolk 
vom 13.07.2012 

 

  

 

 
 

Die im Fachbeitrag formulierten fachlichen Aspekte 
und Ziele werden unter Abwägung mit anderen belan-
gen berücksichtigt. 
Grundsätze zur Entwicklung der Struktur des Land-
kreises sind im Kap. 1.1. formuliert. 
Der Abschn. 02, 3. Abs. wird ergänzt (vgl. lfd. Nr. 58). 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 

 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Auf die Bedeutung der Landwirtschaft für den Land-
kreis Stade wird im Kap. 3.2.1.1 eingegangen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Zielsetzungen und Grundsätze zur Landwirtschaft 
finden sich in verschiedenen Kap. des RROP. 
Die Landwirtschaft ist entsprechend ihrer Bedeutung 
berücksichtigt. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen 

 
 

 

Aufgabe des Regionalen Raumordnungsprogramms 
ist es, Räumen in Abstimmung mit anderen Ansprü-
chen eine bestimmte Aufgabe zuzuweisen und diese 
Funktion vor anderen Ansprüchen zu schützen. 
Für die Landwirtschaft werden die Böden mit einem 
mittleren bis sehr hohem natürlichem Ertragspotenzial 
geschützt. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Fachbeiträge bilden die fachliche Grundlage für die 
Entwicklung der Ziele und Grundsätze. Sie stellen die 
fachliche Sichtweise dar. Diese Aspekte gehen in die 
Abwägung mit anderen Belangen ein. 
Die Aufnahme eines Fachbeitrages verbietet sich 
schon aus Gründen der Gleichbehandlung. 

Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

 

 

Die wirtschaftliche Bedeutung der regionalen Land-
wirtschaft für den Landkreis Stade wird nicht zur Dis-
kussion gestellt, sondern in den verschiedenen Kap. 
deutlich gemacht. 
Die Privilegierung ist durch das BauGB gegeben. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Leitvorstellung zur regionalen Entwicklung be-
schreibt besondere Tendenzen, die für die künftige 
Entwicklung des Landkreises Bedeutung haben kön-
nen. 
Die Landwirtschaft bedarf hier keiner besonderen 
Hervorhebung. 

Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

  

 

 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Grünlandkomplexe befinden sich in der gesamten 
Niederung. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Es wird angestrebt die Kultur- und Erholungsland-
schaft zu entwickeln und bestehende Strukturen zu 
erhalten. Dieser Grundsatz beinhaltet alle Strukturen, 
die die Landschaft prägen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

Mit diesem Grundsatz wird kein Ausschluss bewirkt, 
sondern diese Option ist bei Planungen und Maß-
nahmen z. B. in Form von Alternativenprüfung zu 
berücksichtigen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Die Formulierung des Grundsatzes ermöglicht die 
Abwägung mit anderen Belangen (vgl. lfd. Nr. 20 und 
58). 
Der Grundsatz im letzten Abs. des Abschn. 02 wird 
geändert (vgl. lfd. Nr. 20). 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt. 

 

 
 

Der Text entspricht einer Grundsatzformulierung. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 
 

Der Abs. wird umformuliert (vgl. lfd. Nr. 58). Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Bei der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes bzw. der Beachtung der Naturgüter kann 
es keine einseitige Berücksichtigung eines fachlichen 
Belanges geben. Der Grundsatz eröffnet die Berück-
sichtigung aller Belange. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 

Die Erhaltung der Moore bzw. deren Renaturierung ist 
aus naturschutzfachlichen und Gründen des Klima-
schutzes notwendig. Das Ziel ist bereits Bestandteil 
des RROP 2004 (D 2.3 05). 
Der 2. Satz im 3. Abs. wird geändert (s. lfd. Nr. 20) 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 

Der Grundsatz gilt unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung, und ist bei Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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 Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Aufzählung ist immer mit der Aufgabe der grund-
sätzlichen Erhaltung und Pflege verbunden. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Unabhängig von seiner wasserwirtschaftlichen Funk-
tion hat der Bereich als Feuchtgebiet regionale Be-
deutung. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die Ausweisung der Natura2000-Gebiete beruht auf 
den Vorgaben des LROP. 
Bei Planungen und Maßnahmen sind die Belange der 
Landwirtschaft neben anderen Belangen zu berück-
sichtigen. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Auf die Rahmenbedingen, der die Landwirtschaft un-
terliegt, kann in der Begründung eingegangen wer-
den. 

Die Begründung wird um 
die Anregung ergänzt. 

 

 
 

Im Kap. 3.2.1.1 02 erhält der 1. Satz folgende Fas-
sung: 
„Die strukturellen landwirtschaftlichen Schwerpunkte 
im Landkreis Stade, Marktfruchtbetriebe; Futterbaube-
triebe und Veredelungsbetriebe sowie die Dauerkul-
turbetriebe (Obstbau) im Alten Land, Kehdingen und 
der Ostemarsch sollen durch eine vorausschauende 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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zukunftsorientierte Bauleitplanung gefördert werden.“ 

 

 
 

Der 1. Satz im Kap.3.2.1.1 04 erhält eine geänderte 
Fassung (s. lfd. Nr. 58). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt 

 

 
 

Die Anregung wird berücksichtigt. Der 1. Satz im Kap. 
3.2.1.1 05 wird als Ziel formuliert und fett geschrieben. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt 

 

 
 

Der erste Satz im Kap. 3.2.1.1 06 wird zur Klarstellung 
geändert (s. lfd. Nr. 58). 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 
 

Zur Klarstellung wird der einleitende Satzteil geändert 
(s. lfd. Nr. 58). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt 

 

 
 

Im Kap. 3.2.1.2 01 wird im 2. Satz das Wort „Gemar-
kung“ durch „Gemeinde“ ersetzt. 
In der Begründung wird auf die „klassischen Wald-
standorte“ eingegangen. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Grundsatz sieht vor, dass eine Beeinträchtigung 
grundsätzlich zu vermeiden ist. Eine grundsätzliche 
Nichtberücksichtigung ist damit nicht verbunden. 

 

 

 
 

Im Kap. 3.2.4.3 02 wird im 2. Abs. ein neuer 3. 
Satz zur Verdeutlichung eingefügt (s. lfd. Nr. 104) 
bzw. die zeichnerische Darstellung wird geän-
dert. 
Der 1. Satz im Abschn. 05, Kap. 3.2.2 erhält fol-
gende Fassung: 
„In den Gebieten, die für den Obstbau beson-
ders geeignet sind, darf ein Kleiabbau nur in 
den ausgewiesen Vorbehaltsgebieten Roh-
stoffgewinnung – Klei – oder in begründeten 
Einzelfällen kleinräumig an anderer Stelle 
erfolgen.“ (s. lfd. Nr. 104) 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 

Der Grundsatz formuliert den Erhalt der landschaftli-
chen Vielfalt, Schönheit und natürlichen Eigenart. 
Der Anspruch der Konzentration von Erholungsein-
richtungen kommt dem Obstbau entgegen. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Die Hufensiedlungen, die Gräben und Beetstrukturen 
gehören zu den typischen Strukturen des Alten Lan-
des und Kehdingens. Diese kulturhistorischen Zeug-
nisse sind zu erfassen und zu bewahren. Auch das ist 
im Sinne der UNESCO-Welterbe-Bewertung. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Der 1. Abs. im Kap. 3.2.1.1 01 wird geändert. (s. lfd. 
Nr. 20) 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Der 1. Abs. im Kap. 3.2.1.1 05 wird geändert (s. lfd. 
Nr. 20). 
Die Begründung wird um den Hinweis auf die Koope-
rationen ergänzt. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 
 

Der Abschn. 06 im Kap. 3.2.4.1 wird geändert (s. ldf. 
Nr. 20). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

 
 

In Kap. 3.2.4.2 04 erhält der 1. Satz folgende Fas-
sung: 
„Feldberegnung hat für landwirtschaftliche Ertragssi-
cherung eine erhebliche Bedeutung und ist im gesam-
ten Geestbereich zu erhalten und bedarfsgerecht 
auszubauen.“ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Der 3. Satz im Abschn. 01 wird als Grundsatz gefasst: 
„In den Flußauen soll eine auetypische extensive Nut-
zung erfolgen.“ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Im Abschn. 3.2.4.3 03 erhält der 2.Abs. folgende Fas-
sung: 
„Einer Einengung der natürlichen Wasserrückhalte-
räume ist entgegenzuwirken.“ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Auf den landwirtschaftlichen Wirtschaftswegebau wird 
im Kap. 3.2.1.1 01 eingegangen. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt 

 

 
 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

In der zeichnerischen Darstellung sind alle Waldflä-
chen über 2 ha Größe dargestellt (vgl. Kap. 3.2.1.2 02 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

In der zeichnerischen Darstellung werden neben den 
festgesetzten Naturschutzgebieten die Gebiete mit 
sehr hoher Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz auf der Basis aktueller Daten des LRP-
Vorentwurfs (Stand 08/2012) berücksichtigt. 
Abgebaute Sand- oder Torfabbaugebieten werden 
entsprechend der naturschutzfachlichen Bewertung 
und entsprechender Größe berücksichtigt. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden die Flä-
chen mit einem mittleren bis sehr hohen landwirt-
schaftlichen Ertragspotenzial ausgewiesen (vgl. lfd. 
Nr. 58) 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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In der zeichnerischen Darstellung werden neben den 
festgesetzten Naturschutzgebieten die Gebiete mit 
sehr hoher Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz auf der Basis aktueller Daten des LRP-
Vorentwurfs (Stand 08/2012) sowie die Vorgaben des 
LROP 2012 berücksichtigt. 
Eine Aussage zur Bewirtschaftung ist damit nicht ver-
bunden 
 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 

 
 

s. o. 
 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 

 
 

Nach der naturschutzfachlichen Bewertung wird der 
Bereich zwischen Brobergen und der B73 als Vor-
ranggebiet Natur und Landschaft und im Randbereich 
als Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege 
und -entwicklung (zwischen B73 und Kranenburg) 
bzw. als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft aus-
gewiesen. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

Östlich von Kl. Nindorf und Nindorf wird ein Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft ausgewiesen. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Grundlage für die Ausweisung der Vorrang- bzw. Vor-
behaltsgebiete Grünlandbewirtschaftung, -pflege und 
–entwicklung sind Gebiete mit hoher bzw. hoher oder 
erhöhter Bedeutung für Arten und Biotope. 
Die vorgesehenen Gebiete liegen im Wesentlichen 
südlich Oederquart, im Ostebereich zwischen Hüll und 
Kranenburg, westlich Oldendorf, westlich Stade und 
westlich Kutenholz sowie am Geestrand und östlich 
Buxtehude. 

Die Anregung wird weit-
gehend berücksichtigt. 

 

 
 

Vorgaben für die Darstellung von Gebieten für Roh-
stoffgewinnung sind das LROP und die Rohstoffsiche-
rungskarten des LBEG.  
Das Torfgebiet wird in Anpassung an die Darstellung 
des LROP ausgewiesen. Das Vorranggebiet nördlich 
Gr. Sterneberg ist als Lagerstätte 1. Ordnung festge-
stellt und wird entsprechend seiner überregionalen 
volkswirtschaftlichen Bedeutung als Vorranggebiet 
ausgewiesen. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 

 

 
 

Die bisherigen Vorranggebiete werden als Vorbe-
haltsgebiete ausgewiesen und der Textteil im Kap. 
3.2.4.3 02 ergänzt (s. lfd. Nr. 104). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

Die Rohstoffsicherungskarten des LBEG weisen dem 
Gebiet eine lokale bis regionale volkswirtschaftliche 
Bedeutung zu. Die Ausweisung als Vorranggebiet ist 
unabhängig von der aktuellen Nutzung zu sehen. 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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Nördlich der Ortslage Hammah werden keine Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung im 
Entwurf des RROP ausgewiesen. 
Bodenabbauanträge sind am aktuell gültigen RROP 
zu messen. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

siehe Ausführungen zu Ziffer b) Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

siehe Ausführungen zu Ziffer c) Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

In der zeichnerischen Darstellung werden aufgrund 
einer fehlenden aktuellen Gesamtkonzeption keine 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Erholung ausgewie-
sen. 
Ziele und Grundsätze zur Erholung sind in Kap. 3.2.3 
formuliert. 
Im Kap. 2.1 05 wird nach dem 3. Abs. folgender 4. 
Abs. eingefügt  
„Die Erholungs- und Tourismusregionen Altes Land, 
Kehdingen-Oste und Stader Geest sind weiterzuent-
wickeln, insbesondere naturnahe Tourismuspotenzia-
le an den Elbmarschen.“ 
 
Im Kap. 3.2.3 erhält der Abschn. 01 erhält folgende 
Fassung: 
„Erholungsgebiete sollen in ihrer landschaftlichen 
Vielfalt, Schönheit und natürlichen Eigenart gesichert 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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und weiterentwickelt werden.  
Erholungsgebiete von überregionaler Bedeutung sind 
• die Elbe, 
• das Alte Land, 
• Krautsand. 
Regionale Bedeutung haben  
• der Rüstjer Forst, 
• das Estetal zwischen der Kreisgrenze und Buxte-

hude, 
• der Neukloster Forst, 
• die Oste-Niederung zwischen Großenwörden und 

Gräpel 
 
Diese Bereiche sind bedarfsgerecht zu entwickeln.  
Eine Gesamtkonzeption für die landschaftsgebundene 
Erholung sollte angestrebt werden. 
 
 
 
 
 

 Niedersächsisches Landvolk 
vom 13.07.2012 

 
 

vgl. lfd. Nr. 110 Die Ausführung werden 
zur Kenntnis genommen. 

73. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalspflege 
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74. Niedersächsisches Ministerium  für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung Regierungsvertre-
tung Lüneburg 
vom 12.10.2012 

 
 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Die Anregung kann berücksichtigt werden (s. lfd. 
Nr.105) 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Den Änderungsvorschlägen kann gefolgt werden (s. 
lfd. Nr. 105). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 
 

 

Den Änderungsvorschlägen kann gefolgt werden (s. 
lfd. Nr. 105). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Den Änderungsvorschlägen kann entsprechend ge-
folgt werden (s. lfd. Nr. 105). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Den Änderungsvorschlägen kann gefolgt werden. Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Den Änderungsvorschlägen kann entsprechend ge-
folgt werden (s. lfd. Nr. 105). 

 

 

 

Die Darstellung wird dem LROP angepasst und die 
vorhandene Schienenstrecke 1263 in die zeichneri-
sche Darstellung aufgenommen. 
Die als Ziel verfolgte neue Anbindung wird auf die 
westlich Seite der Autobahn verlegt. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 

Die Anregung kann entsprechend berücksichtigt wer-
den (vgl. lfd. Nr. 105). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Das RROP verweist im Kap 2.3.4 auf das Abfallwirt-
schaftskonzept des Landkreises. In diesem Konzept 
werden Standorte und Bedarfe analysiert und festge-
legt werden. 
Die textlichen Änderungsvorschläge werden berück-
sichtigt. 

Die Anregung zu Depo-
nien bzw. Massenabfäl-
len werden nicht berück-
sichtigt. Die Textände-
rungen werden berück-
sichtigt. 

 

 

Die Ermächtigungsgrundlagen werden entsprechend 
aktualisiert und angepasst. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 
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Die Anregungen und Hinweise können berücksichtigt 
werden. 

Die Anregungen und 
Hinweise werden be-
rücksichtigt. 

 

 
 

Der Satzungstext wird entsprechend geändert. § 4 
wird aus dem Text gestrichen. In der späteren öffentli-
chen Bekanntmachung wird auf die Planerhaltungs-
vorschriften hingewiesen werden. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 

 

Den Anregungen und Hinweise zur geänderten 
Rechtslage und dem Konkretisierungsbedarf kann 
gefolgt werden. 

Den Anregungen und 
Hinweise werden be-
rücksichtigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die 
beschreibende Darstellung entsprechend überprüft. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Die Begründung wird überprüft und überarbeitet wer-
den. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 1.3 01 
wird der 1. Abs. als Ziel formuliert. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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Zu Ziff. 2.1 05 wird der Satz aus dem LROP 2.1 05 2. 
Satz übernommen. 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
Im Kap. 2.2 04 wird der Halbsatz „sowie die Ortsteile 
die Teilfunktionen erfüllen“ gestrichen. 

 
Den Anregungen wird 
gefolgt. 
 

 

 

 

Den Anregungen kann gefolgt werden (vgl. lfd. Nr. 
89). 
 
 
2. Abs., Satz 2: wird in der Begründung erläutert. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 
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Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 
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Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 

 

 

 
 

Die aufgeführten Ziffern werden entsprechend über-
prüft. 
Die als Ziel formulierten Passagen werden in Grund-
sätze umformuliert. 

Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
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Der Text wird als Grundsatz umformuliert. Die Anregung wird tlw. 
berücksichtigt. 

 

 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der 1. Abs. wird entsprechend als Ziel formuliert. 
 
Der 2. Abs. wird als Grundsatz formuliert. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 

 

 

Den Anregungen wird gefolgt. Das Vorranggebiet 
Windenergienutzung Buxtehude wird als Vorrangge-
biet ausgewiesen. 
Die Begründung wird entsprechend geändert. 

Der Anregung wird ge-
folgt. 
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Auf die Angabe der Kapazität wird verzichtet, weil sie 
auf dieser Planungsebene nicht konkret festlegbar ist. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 

 
Die Zielaussage in Ziff. 4.2.3 03 wird entsprechend 
dargestellt. 
 
 
Das Leitungsnetz der Hoch- und Höchstspannungs-
freileitungen wird anhand der Kriterien des LROP 
überprüft. Die Zielsetzungen des aktuellen LROP 
werden im Abschn. 05 übernommen. 
 
Im 2. Abs. wird der 2. Satz als Grundsatz formuliert 
(vgl. lfd. Nr. 87). 
 
 
Der 1. Satz wird um folgenden 2. Satz ergänzt: 
„Auf eine zügige Umsetzung der Planung ist hinzuwir-
ken.“ 
 
 
Der 2. Abs. im Abschn. 06 bzw. der gleichlautende 3. 
Abs. im Abschn. 04 können gestrichen werden, da die 
Konzentration der Freileitungen im Abschn. 05 ange-
sprochen wird. 
 
 
 
 
 

Den Anregungen wird 
entsprechend gefolgt. 
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75. Nord-West-Ölleitung GmbH   
vom 23.04.2012 

 

Ein Hinweis auf den Schutzstreifen wird in die Be-
gründung aufgenommen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

246 
 

76. Nports Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 
vom 26.04.2012 
 
in der zeichnerischen Darstellung des RROP ist der Seehafen Stade-Bützfleth gem. 
anl. Plan zu modifizieren. 
Im Südhafen ist der Löschkopf III zu ergänzen. Die Hafengebietsgrenze am südli-
chen Ende müsste damit senkrecht auf das Ufer zulaufen. 
Im Nordhafen ist der Nordwest-Kai mit RoRo-Rampe zu ergänzen. 
 

 

Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend ge-
ändert. 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

77. Projektbüro "Stade-project 2021"   
 

  

78. RWE-DEA-AG Produktion Europa  
vom 11.04.2012 
Keine Anregungen; Hinweis auf verfüllte Erdöl-Aufschlußbohrung 
Bevern 4 westlich von Oldendorf 
 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

79. Schleswig-Holstein Netz AG  
vom 16.05.2012 
Keine Bedenken 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

80. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV Nds. e.V.   
 

  

81. Staatliches Forstamt Harsefeld 
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82. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven  
vom 23.05.2012  
Keine Bedenken 
 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

83. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg 
 

  

84. Stadtwerke Buxtehude GmbH   
 

  

85. Stadtwerke Stade GmbH   
vom 04.07.2012 

 
 
 

Die vorgesehenen Standorte für Windenergieanlagen 
entsprechen nicht den Mindestanforderungen: 
− mindestens vier Anlagen 
− Abstand von 4 bis 5 km zwischen den Vorrangge-

bieten 
Aus Gesichtspunkten der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes (Stadtsilhouette) wurde in der Vorpla-
nung auf diesen Standort verzichtet. 
 
 

 
 
 
Die Anregung kann nicht 
berücksichtigt werden. 

86. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Regionalbetrieb Nord 
 

  

87. TenneT TSO GmbH   
vom 16.07.2012 

� 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Der im Kriterienkatalog festgelegte Abstand zwischen 
dem Vorranggebiet und einer Freileitung erfolgt aus 
Vorsorgegesichtspunkten. 
Die erforderlichen genauen Abstände sind in den 
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren, unter Berücksichtigung der einschlägigen Vor-
schriften und des technisch machbaren, festzulegen.  

 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht abge-
schlossen. 
Der 2. Satz wird als Grundsatz formuliert (vgl. lfd. 
Nr.74). 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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In Anpassung an das LROP 2012 wird in Kap. 4.2.3 
06 der 1. Abs. neu gefasst: 
„ Freileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV 
oder weniger sind so zu planen, dass die Leitungen 
auf neuen Trassen als Erdkabel ausgeführt werden 
können, soweit die Gesamtkosten für Errichtung und 
Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der tech-
nisch vergleichbaren Freileitung den Faktor 2,75 nicht 
überschreiten. 
Freileitungen sind durch entsprechende Abwehrmaß-
nahmen gegen Vogelverluste zu sichern.“ 

Der Anregung wird ent-
sprechend gefolgt. 

 

 

 
 

Die Leitung Stade-Dollern wird als Vorranggebiet Lei-
tungstrasse entsprechend in der zeichnerischen Dar-
stellung ausgewiesen. 
 
Die Symbolik an der Leitung Stade-Farge wird ent-
sprechend geändert. 
 
 
 
Die Sicherung von Leitungstrassen gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Die raumordnerische Sicherung 
der Trassen wird überprüft (vgl. lfd. Nr. 74).  

Der Anregung wird ge-
folgt und die zeichneri-
sche Darstellung geän-
dert. 
Der Anregung wird ge-
folgt und die zeichneri-
sche Darstellung geän-
dert. 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

88. Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e. V. 
vom 05.07.2012 
 

 
 

 
In den Leitvorstellungen wird im 5. Abs. der letzte 
Satz ergänzt und erhält folgende Fassung: 
„Auch der landschaftsbezogene Tourismus profitiert 
von einer abwechslungsreichen Landschaft, die mit 
den prägnanten Städten und Siedlungen die Grundla-
ge des Tourismus im Landkreis Stade bildet. Auch der 
Städtetourismus gewinnt im Landkreis an Bedeutung.“ 
 

 
Der Anregung kann tlw. 
gefolgt werden.  

 

 
 

Bei der vorgeschlagenen Ergänzung handelt es sich 
um eine Erläuterung, die in der Begründung berück-
sichtigt werden kann. 

Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt. 
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Die Gemeinde Balje hat nicht die regionalen Voraus-
setzungen für die besondere Entwicklungsaufgabe 
(vgl. lfd. Nr.: 11 Samtgemeinde Nordkehdingen zu 2.1 
05). Das Natureum wird im Kap. 2.3.1 explizit ange-
sprochen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt, aber in den 
Grundsätzen z. T. be-
rücksichtigt. 

 

 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Im Kap. 2.3.1 02 
wird er letzte Abs. geändert. Nach „Balje“ wird einge-
fügt: „der Schwedenspeicher in der Hansestadt Stade“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Im Kap. 3.2.1 werden die Ziele und Grundsätze zur 
Natur und Landschaft beschrieben. Dass die genann-
ten Gebiete auch eine touristische Bedeutung haben, 
ist davon unberührt. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Anregung kann gefolgt werden.  
Im Kap.3.2.3 02 wird im 1. Abs. der letzte Satz geän-
dert und erhält folgende Fassung: „Planungen sollen 
auf die typischen Kennzeichen dieser Kulturlandschaf-
ten unter Berücksichtigung touristischer Belange ab-
gestimmt werden.“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Ein entsprechender Hinweis wird in der Begründung 
aufgenommen. 

Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt. 
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Auf das Radwegekonzept wird in dem nachfolgenden 
Punkt 06 eingegangen bzw. im Kap. 4.1.2.3. 

Die Anregung wird ent-
sprechend berücksichtigt. 

 

 
 

Im Kap.:3.2.3 wird in Ziff. 06 der letzte Abs. neu ge-
fasst: 
„Das regionale und überregionale Radwegenetz, 
insbesondere die Radwege, die nationale und eu-
ropäische Bedeutung haben, (Elberadweg, Nord-
seeküste-Radweg, vom Teufelsmoor zum Wat-
tenmeer, Deutsche Fährstraße, Niedersächsische 
Milchstraße, Este-Radweg), sind zu erhalten und 
nach einheitlichen Maßstäben auszubauen (vgl. 
4.1.2.3). 
Die Routen sind mit einer einheitlichen Beschilde-
rung auf der Grundlage der Radwegekonzeption 
des Landkreises Stade zu versehen. Sie sind re-
gelmäßig zu überprüfen und sind mit einer ent-
sprechenden radtouristischen Infrastruktur aus-
zustatten.“ 
 
In der Begründung wird auf die Grundlagen des Rad-
wegekonzeptes hingewiesen werden.  
Die aufgeführten Radwege werden in der zeichneri-
schen Darstellung als regional bedeutsamer Radwan-
derweg dargestellt. 

Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt. 
 

 

 
 

Im Kap. 4.1.2.3 01 wird nach dem 1.Abs. folgender 2. 
Abs. eingeführt: 
„Zur Förderung des Radverkehrs sollte eine integrierte 
kreisweite Radverkehrsplanung angestrebt werden. 
Bei der Netzplanung sind die Bedürfnisse der unter-
schiedlichen Nutzergruppen zu berücksichtigen.“ 

Der Anregung wird weit-
gehend gefolgt. 
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Im Kap. 4.1.2.3 01 erhält der 4. Abs. folgende Fas-
sung: 
„Die regional bedeutsamen Radwanderwege und 
die im Rahmen des Radwanderwegekonzeptes 
des Landkreises ausgewiesenen Themenrouten 
sind zu erhalten und nachhaltig den Bedürfnissen 
anzupassen. 
Die regional bedeutsamen Radwanderwege sind in 
der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen (s. a. 
Kap 3.2.3 06).“ 

Der Anregung wird ge-
folgt. 

 

 
 

Der Anregung wird insoweit gefolgt, indem auf das 
Kap. 3.2.3 verwiesen wird. 

Die Anregung wird ent-
sprechend berücksichtigt. 

 

 
 

Das Kap. 4.1.2.3 02 wird wie folgt geändert: 
Nach dem 1. Satz wird folgender 2. Satz eingefügt: 
„Die Bedürfnisse des Alttagsverkehrs sind zu berück-
sichtigen.“  
In dem dann 3. Satz wird nach Sozialministerium ein-
gefügt „des Nationalen Radverkehrsplans 2020“. 

Der Anregung wird ge-
folgt. 
 

 

 
 

Die Formulierung entspricht der Entwurfsfassung. Der Hinweis zur Kenntnis 
genommen. 

 

 
 

Die Formulierung entspricht der Entwurfsfassung bzw. 
wird wie oben dargestellt geändert. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Anregung wird entsprochen. Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt. 

89. Unternehmerverband Einzelhandel Nordwest   
vom 03.07.2012 

 
 
 

 
 
Die Abgrenzung der Versorgungskerne orientiert sich 
an den Vorgaben des Regionalen Einzelhandelskon-
zepts für den Landkreis Stade. Hierin sind die zentra-
len Versorgungsbereiche einvernehmlich mit den 
Gemeinden abgegrenzt worden. Im Rahmen der ein-
zelnen Stellungnahmen der Gemein-
den/Samtgemeinden erfolgt eine entsprechende An-
passung. 

 
 
Der Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
 

 

Die Verkaufsfläche von innenstadtrelevanten Sorti-
menten außerhalb städtebaulich integrierter Lagen ist 
auf 800 m² und max. 10 % der Verkaufsfläche be-
schränkt. Dieses Regulativ schränkt die Verkaufsflä-
che bei Einzelhandelsgroßprojekten mittlerer Größe 
ausreichend ein. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Die im Entwurf dargestellte Sortimentsliste basiert auf 
dem RROP 1999 bzw. auf der Liste der zentrenrele-
vanten Sortimente des LROP 2008.  
Im Abschn. 2.3.3 02 erhalten die Sortimentslisten 
folgende Fassung: 
„Zentrenrelevante Sortimente sind insbesondere: Bü-
cher, Spielwaren, Bastelartikel, Sanitärwaren, Orthopädie, 
Bekleidung, Wäsche, Wolle, Kurzwaren,/Handarbeiten, 
Stoffe, Bürobedarf, Lederbekleidung, Modewaren (inkl. 
Hüte, Accessoires) Schuhe, Lederwaren, Sportartikel (inkl. 
Bekleidung), Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, Bettwä-
sche, Ton- und Bildträger, Fotogeräte, Videokameras, Fo-
towaren, Hausrat, Glas/Porzellan/Keramik, Kunstgewerbe, 
Geschenkartikel, Antiquitäten, Uhren, Schmuck, Silberwa-
ren, Optik, Akustik, Musikalienhandel, Münzen, Ba-
by/Kinderartikel. 
 
Nicht zentrenrelevant Sortimente sind insbesondere: 
Lebende Tiere, Zooartikel, Tierpflegemittel, Tiernahrung, 
Lampen / Leuchten, Beleuchtungskörper, Elektroinstallati-
onsbedarf, Elektrogroßgeräte, Herde, Unterhaltungselektro-
nik, Elektrokleingeräte, Computer, Geräte der Telekommu-
nikation, Büromaschinen, Möbel, Kücheneinrichtungen, 
Büromöbel, Matratzen, Bettwaren, Baustoffe, Bauelemente, 
Installationsmaterial, Beschläge, Eisenwaren und Werkzeu-
ge, Badeinrichtungen und –ausstattung, Sanitär, Fliesen, 
Rollläden, Gitter, Rollos, Markisen, Teppiche, Bodenbeläge, 
Farben, Lacke, Tapeten, Holz, Bauelemente wie z. B. Fens-
ter und Türen, Campingartikel, Antennen, Satellitenanlagen, 
Sportgroßgeräte, Auto-/Motorradzubehör, Fahrräder, Fahr-
radzubehör.  
 
Im Abschn. 2.3.3 02 erhalten die Sortimentslisten 
folgende Fassung:  
„Nahversorgungsrelevante Sortimente sind vor allem: 
Lebensmittel inkl. Lebensmittelhandwerk, Tabakwaren, 
Reformwaren, Getränke, Drogerieartikel (inkl. Wasch- und 
Putzmittel), Kosmetik, Apothekenwaren, Schnittblumen, 
Papier- und Schreibwaren, Schulbedarf, Zeitschriften.“ (vgl. 
lfd. Nr. 74). 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt und die Sor-
timentsliste überarbeitet.  
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 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  
 

90. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO)  
vom 21.05.2012 

 

 
 
zu 4.1.2.1 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  
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zu 4.1.2.2 
Im Kap 4.1.2.2 erhält im Abschnitt 07, der 3. Satz. 
folgende Fassung: 
„Die Fahrtzeit soll nicht mehr als das 1,7-fache der 
Fahrt im motorisierten Individualverkehr betragen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
 
 

Der Anregung wird ge-
folgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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91. VERO Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 
 

  

92.  Vodafone D2 GmbH 
 

  

93. Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
 

  

94. Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg 
 

  

95. Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord  
vom 12.07.2012 

 
 

 
 
Im RROP 2004 ist die Passage als Grundsatz darge-
stellt.  
Im Kap. 4.1.4 04 wird der 1.und 2. Abs. als Grundsatz 
formuliert. 

 
 
Der Anregung kann ge-
folgt werden. 
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Im Rahmen der Planungen für das Industriekraftwerk 
der Dow Deutschland Anlagen GmbH ist sowohl von 
der obersten Landesplanungsbehörde für das LROP 
als auch vom Landkreis Stade für das RROP der An-
trag auf Durchführung eines Zielabweichungsverfah-
ren geprüft worden (Verfügungen vom 01.09.2011 der 
Regierungsvertretung Lüneburg bzw. vom 05.10.2011 
des Landkreises an die Hansestadt Stade). Beide 
Verfahren kamen zu dem Ergebnis, dass ein Zielab-
weichungsverfahren nicht erforderlich ist, da das In-
dustriekraftwerk mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist. Die kumulierenden Auswirkungen durch 
das im LROP vorgesehene Großkraftwerk wurden 
berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird 
überarbeitet. 

96. Wasserbereitstellungsverband   
 

  

97. Wasserbeschaffungsverband Harburg   
 

  

98. Wehrbereichsverwaltung Nord   
vom 26.06.2012 
 
Den Entwurf 2012 zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Stade habe ich durch die 
Militärischen Luftfahrtbehörde, die Schutzbereichbehörde und den Infrastrukturstab NORD prüfen lassen. 
Nach Auswertung der Prüfergebnisse nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Belange der Bundeswehr werden durch die Änderung und Fortschreibung des RROP 2012 des Landkrei-
ses Stade nicht berührt.  
Ein Widerspruch wurde nicht eingelegt. 
 
Lediglich die Militärische Luftfahrtbehörde gab allgemeine Hinweise in Bezug auf den Bau von Windener-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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gieanlagen im Planungsgebiet. 
 
Luftfahrtrechtliche Stellungnahme 
 
Im diesem Bereich ist das Nachttiefflugsystem der Bundeswehr (Anlage 1) zu beachten, in dem strahlge-
triebene Kampfflugzeuge Tiefflüge durchführen werden, so dass eine maximale Bauhöhe von 248 m über 
NN bedenkenlos möglich ist. Darüber hinaus ist im Einzelfall eine Anhebung der Tiefflugstrecke zu prüfen. 
 
Der geprüfte Bereich liegt auch im Interessenbereich der Luftverteidigungsanlage Visselhövede. 
Gegen die Errichtung von Hochbauten (Windenergieanlagen) in diesen Bereichen kann es zu Bedenken 
kommen, wenn die in der Anlage 2 angegebenen Höhen überschritten werden. 
 
Alle Bauvorhaben die höher gebaut werden, ragen in das operationell bedeutsame Radarstrahlungsfeld der 
Luftverteidigungsanlage Visselhövede. Bei ungünstiger Aufstellung von mehreren Anlagen kommt es 
absehbar zu einer Überlagerung von Störpotenzialen, die einer gesonderten Bewertung bedürfen. 
 
Eine endgültige Bewertung der geplanten Windenergieanlagen kann erst erfolgen, wenn die genauen Daten 
der einzelnen Windenergieanlagen (Anzahl, geographische Koordinaten nach WGS 84, Bauhöhe über 
Grund, Bauhöhe über NN, Nabenhöhe und Rotordurchmesser) vorliegen. 
 
Luftfahrthindernisse mit Bauhöhen von mehr als 100 Meter über Grund sind - sofern geprüft und für zuläs-
sig befunden - gem. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
(Nachrichten für Luftfahrer – Teil I Nr. 143/07 vom 24.05.2007) kennzeichnungspflichtig. Hierzu ist auch die 
Beteiligung der zivilen Luftfahrtbehörden des Landes Niedersachsen (Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Außenstelle Oldenburg, Luftfahrtbehörde, Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg) 
erforderlich. 
 
Die Anlagen sind als Luftfahrthindernisse mit konkreten Bauhöhen und Standortangaben in den militäri-
schen Tiefflugkarten zu veröffentlichen. 

 

 
 
Der Interessenbereich der Luftverteidigungsanlage 
Visselhövede berührt das südliche Kreisgebiet. 
Die Belange werden im Rahmen der jeweiligen Ge-
nehmigungsverfahren berücksichtigt. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

99. WinGas GmbH   
 

  

100. Wintershall AG   
vom 14.05.2012 
Keine Bedenken 
 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

101. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 
 

  

102. Wohnstätte Stade e. G.   
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3. Private / Dritte Einwender 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

103. Bürgerwindpark Oederquart  
vom 14.06.2012 

 

 
 
Die Vorranggebiet Windenergienutzung werden für 
den Landkreis nach einheitlichen Kriterien (Kriterien-
katalog) geplant. 
Die vorgesehenen Tabuflächen und Puffer gelten der 
Vorsorge und der Minimierung von Beeinträchtigun-
gen. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt 

 

 

 Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Die Gemeinden können im Rahmen ihrer Bauleitpla-
nung die Vorranggebiete modifizieren. Ihnen steht aus 
städtebaulichen Gründen ein Gestaltungsspielraum 
zu. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Das Repowern bezieht sich immer auf die einzelne 
Anlage. Anlagen außerhalb des künftigen Vorrangge-
bietes haben Bestandschutz. Die Anlagen innerhalb 
des künftigen Vorranggebietes können durch größere 
ersetzt werden. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Begründung wird aktualisiert und die Hinweise zur 
Kenntnis genommen.   

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 Bürgerwindpark Oederquart  
vom 14.06.2012 –Wetterdeich – 

 
 

 
 
Die Abgrenzung der Vorranggebiete erfolgt nach ein-
heitlichen Kriterien. Den Gemeinde steht ein Gestal-
tungsspielraum zur Verfügung.(s. o.).  
Neben den landesweiten naturschutzfachlichen Daten 
werden die aktuellen Daten zum Biotop- und Arten-
schutz berücksichtigt (Vorentwurf LRP, Stand 
08.2012) 
 

 
Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die aktuellen naturschutzfachlichen Daten sehen im 
südöstlichen Bereich eine erhöhte Bedeutung für den 
Biotop- und Artenschutz. Der bereich wird entspre-
chend als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
festgelegt und das Vorranggebiet Windenergienut-
zung entsprechend angepasst.  
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104. Deichverband II. Meile 
vom 28.06.2012 

 
 

 
Im Kap. 3.2.3.4 01 wird auf die grundsätzliche Nut-
zungsmöglichkeit der Deiche eingegangen. Dies ist 
nur möglich soweit die Belange der Deichsicherheit 
dem nicht entgegenstehen. 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

� 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Notwendigkeit der Deiche wird im Kap. 3.2.4.3 
betont. 
Gestaltungssatzungen und die Festlegung von Bautie-
fen gehört nicht zum Aufgabenbereich der Regional-
planung. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Auf ein abgestimmtes Management wird im Kap. 
3.2.4.3 01 hingewiesen. Auf Wasserrückhalteräume 
wird im Abschn. 03 grundsätzlich eingegangen. 
Die Zuständigkeit liegt beim NLWKN. 
 
Die bereits im RROP 1999 ausgewiesenen Vorrang-
gebiete Rohstoffgewinnung Klei basieren auf den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Jork bzw. der Samtgemeinde Lühe (Gegen-
stromprinzip). In der zeichnerischen Darstellung wer-
den die Vorranggebiete –Klei- als Vorbehaltsgebiete 
ausgewiesen. Die Ausweisung entspricht den Anfor-

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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derungen des LROP 2012 (3.2.4 10).  
Um die Bedeutung der Kleibodengewinnung bzw. 
Sicherung zu verdeutlichen wird im Kap. 3.2.4.3 02 im 
2. Abs. folgender 3. Satz eingefügt: 
„Die Sicherung des für den Deichbau erforderlichen 
Kleibodens erfolgt durch die Ausweisung der Vorbe-
haltsgebiete Rohstoffgewinnung - Klei – in der Ge-
meinde Jork und der Samtgemeinde Lühe. Bei Unzu-
gänglichkeit dieser Gebiete kann bei Bedarf auch auf 
andere Vorräte zurückgegriffen werden.“ (s. lfd. Nr. 
72). 
 

105. Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH 
Werk Stade 
vom 23.05.2012 
 

 
 

Das auf dem Deckblatt dargestellte Bild des Flug-
zeugleitwerkes soll den Begriff von Wachstum und 
Innovation symbolisieren. Keines Falls ist damit eine 
Diskriminierung oder Herabsetzung anderer wertvoller 
Betriebe beabsichtigt. 
 
Das Kap. 1.1 01 behandelt die räumliche Struktur des 
Landkreises. Aussagen zur Wirtschaft erfolgen im 
Kap. 2. 
Die Anregung kann entsprechend berücksichtigt wer-
den (s. lfd. Nr.74) 
Im 2. Abs. kann der Zusatz „Wirtschafts-„ aufgenom-
men werden. 
 
 
 
 
 
Die Anregung zu Ziffer 02 kann berücksichtigt werden 
(s. lfd. Nr.: 74). 

Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt 
 
 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt 
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Den Änderungsvorschlägen in Kap. 1.1 06, 1.1 11 und 
12, 2. Abs. kann gefolgt werden (vgl. lfd. Nr. 74). 

Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 

 

 
 

Den Anregungen zu 2.1 03, 2. Satz und zu 2.3.2 01 4. 
Abs. kann gefolgt werden. 
Die Texte werden entsprechend ergänzt (vgl. lfd. Nr. 
74). 

Den Anregungen kann 
gefolgt werden. 
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Der Anregung kann gefolgt werden. Der 3.Satz im 
Kap. 3.2.4.2 03 wird gestrichen (vgl. lfd. Nr. 74). 
 
Der Text in Kap. 4.1.2.1 04, 4. Abs., 1. Satz wird ent-
sprechend korrigiert. 
 
In Kap. 4.2.3 05 erhält der 2. Abs., 2. Satz folgende 
Fassung: 
„Die vorhandenen 220 kV- Hochspannungsleitung soll 
nach einem Neubau und dem Anschluss des Vor-
ranggebietes hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen 
abgebaut werden.„ 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird ent-
sprechend berücksichtigt. 

 Umweltbericht S. 25 
„Die Lagerstätten dienen der Gewinnung von Salz im Tiefsolverfahren und als Spei-
cherkavernen für Schlacken der Elbe.“ 
 
Anmerkung/Anregung/Textvorschlag 
„Die Lagerstätten dienen der Gewinnung von Salz im Tiefsolverfahren.“ 
 

Der Anregung kann gefolgt werden. Der Umweltbe-
richt wird im Kap. 2.2.7.1 im letzten Abs. entspre-
chend korrigiert.  

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 

 zur zeichnerischen Darstellung 

 
 
 

 
Der Industrieanleger wird als regional bedeutsamer 
Hafen in die zeichnerische Darstellung übernommen. 
Entsprechend der Hinweise aus dem Entwurf der 23. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Hansestadt 
Stade 
Die Leitung werden um die Symbol zur Nennspan-
nung ergänzt. 

 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
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106. BI Engelschoff per E-Mail  
vom 08.05.2012, 10.05.2012, 14.052012, 22.05.2012, 24.05.2012, 
26.05.2012, 08.06.2012, 11.06.2012, 15.06.2012, 26.06.2012, 
29.06.2012 und 09.07.2012 

  

 Die vorgenannten Stellungnahmen stehen im Internet zur Verfü-
gung. 
 

Einwand 00 002 Zeichnerische Darstellung und Kriterienkatalog 
WEA 

Einwand 00 003 Zeichnerische Darstellung und Kriterienkatalog 
WEA 

Einwand 00 011 -020 RROP allgemein 
Einwand 00 021 RROP - Allgemein - Formalien 
Einwand 00 022  Formalien 
Einwand 00 023 Zeichnerische Darstellung/Umweltprüfung 
Einwand 00 031 RROP - Allgemein 
Einwand 00 032-071 RROP - Allgemein 
Einwand 00 080 RROP - Allgemein 
Einwand 10 001 Zeichnerische Darstellung 
Einwand 20 003 Kriterienkatalog/Immissionen WEA 
Einwand 30 001 Kriterienkatalog WEA 
Einwand 30 002 Umweltbericht WEA  
Einwand 30 003 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 004 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 005-Anhang Umweltbericht WEA 
Einwand 30 005-Anhang Umweltbericht WEA (Daten A20) 
Einwand 30 006 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 007 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 008 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 010 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 011 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 012 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 013 032 Umweltbericht WEA 
Einwand 30 033 Umweltbericht/ Kriterienkatalog WEA 
Einwand 40 001 Kriterienkatalog WEA 
Einwand 50 006 Begründung 
Einwand 50 008 Zeichnerische Darstellung und Kriterienkatalog 

WEA 
Einwand 50 010 Kriterienkatalog WEA 
Einwand 50 012 Kriterienkatalog WEA 
Einwand 50 013 Kriterienkatalog WEA 

 
 
 
Die Einwände der Bürgerinitiative behandeln zwei 
Aspekte: Das Vorranggebiet Windenergienutzung 
Engelschoff, sowohl in der zeichnerischen Darstel-
lung, im Textteil, der Begründung und im Umweltbe-
richt sowie Formalien die sich mit der Formulierung 
von Grundsätzen und Zielen der Raumordnung be-
fassen. Des Weiteren werden Formalien im Zusam-
menhang mit der öffentlichen Auslegung kritisiert. 
 
Soweit sie sich die Einwände mit dem im Entwurf 
vorgesehenen Vorranggebiet Windenergienutzung 
Engelschoff befassen, werden sie aufgrund der Zu-
rückstellung des Vorranggebietes vorerst als erledigt 
betrachtet. 
 
Die Hinweise und Anmerkungen zu den Grundsätzen 
und Zielen werden zur Kenntnis genommen und so-
weit ihnen gefolgt werden kann, bei der weiteren Ent-
wurferarbeitung berücksichtigt. 
Soweit es sich um Hinweise zu dem Verfahren und 
der öffentlichen Auslegung handelt, kann diesen nicht 
zugestimmt werden.  
Bei der angesprochenen Einsichtnahme am 
01.06.2012 wurde den Einwendern die ergänzten und 
zusätzlichen Unterlagen eindeutig erklärt. 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Einwand 50 014 Zeichnerische Darstellung und Kriterienkatalog 
WEA 

Einwand 50 015 Zeichnerische Darstellung und Kriterienkatalog 
WEA 

Einwand 50 101 Fehler in der Begründung 
Einwand 50 102 Begründung 
Einwand 50 204 Fehler in der Begründung 
Einwand 50 205 Fehler in der Begründung 
Einwand 50 206 Begründung 
Einwand 50 207 RROP und Begründung 
Einwand 50 208 RROP und Begründung 
Einwand 50 210 Begründung WEA 
Einwand 50 211 Begründung WEA 
Einwand 50 212 Begründung WEA 
Einwand 50 215 RROP 2012 Entwurf WEA 
Einwand 50 216 Einwand RROP_2012_050_216 BIS 

RROP_2012_050_227 Begründung 
Einwand 50 301 Zeichnerische Darstellung 
Einwand 50 302 Zeichnerische Darstellung 
Einwand 50 303 Zeichnerische Darstellung 
Einwand 50 304 Zeichnerische Darstellung  
Einwand 50 305 Zeichnerische Darstellung 
Einwand 50 
100_000_Serie_01_D 

Formalien/Grundsätzliches 
Auslegung 

Einwand 50 
100_000_Serie_01_D_2 

Formalien/Grundsätzliches 
Auslegung 

Einwand 100 170 Formalien/Grundsätzliches 
Auslegung 

Einwand 100 171 Formalien/Grundsätzliches 
Auslegung 

Einwand 100 999 Formalien/Grundsätzliches 
Auslegung 
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107. Tremmel-Turan, Christina und Turan, Tevik 
vom 28.06.2012 

 
 

Für die Abgrenzung der Vorranggebiete wurde auf der 
Grundlage des Kriterienkatalogs ein Abstand von 800 
m zu Baudenkmalen vorgesehen. Dieser Abstand 
wird zum Haupthaus eingehalten. 
Die Gemeinden müssen sich im Rahmen ihrer Bau-
leitplanung den Zielen der Raumordnung anpassen. 
D. h., das Ziel ist für die Gemeinde nicht überwindbar, 
sie hat aber einen Gestaltungsspielraum. Soweit städ-
tebauliche Gründe vorliegen von den Vorgaben des 
RROP abzuweichen, kann sie dies im Rahmen ihrer 
Planungshoheit. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

108. WKN AG  
vom 31.05.2012 
Auszug 

 
 

 
 
Die Überprüfung der Anregung bestätigt eine mögli-
che Erweiterung nach Osten. (s. a. lfd Nr. 109).  
Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend ge-
ändert. 
 
 

 
 
Der Anregung wird ge-
folgt. 
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109. Windpark Bliedersdorf Grundeigentümergemeinschaft  
vom ….., eingeg. 13.06.2012 
Auszug: 
1)  

 

 
 
1) Die für die Abgrenzung der Vorranggebiete gewähl-
ten Kriterien werden für das gesamte Kreisgebiet ein-
heitlich angewandt. Dazu gehören die Abstände zwi-
schen den Vorranggebieten als auch der Abstand zur 
Bebauung oder anderer Nutzungen. Im Hinblick auf 
eine optimale Ausnutzung der Potenzialgebiete wird 
auf eine Festsetzung einer max. Anlagenanzahl (s. 
4.2.2 01) verzichtet. Der Text im Kap. 4.2.2 01 2. Abs. 
3. Satz erhält folgende Fassung: 
„Windparks haben eine Größe von mindestens 4 An-
lagen. Die Konkretisierung erfolgt durch die Bauleit-
planung der Gemeinde/Samtgemeinde.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
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 2)  

 
 

2) Die Überprüfung der Anregung bestätigt eine mög-
liche Erweiterung nach Norden. Die zeichnerische 
Darstellung wird entsprechend geändert. 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 

110. Von der Decken, Georg  
vom 12.06.2012 
1) 

 
 

Zu 1)  
Die Überprüfung der Vorranggebiete Windenergienut-
zung erfolgte mit dem Ziel die bestehenden Vorrang-
gebiete für größere Windenergieanlagen vorzuberei-
ten. Grundlage der Planung sind 3 MW-Anlagen. Ziel 
ist es die Zahl der Anlagen und die Flächen zu redu-
zieren aber gleichzeitig die erreichbare Nennleistung 
auf 600 MW zu verdoppeln. Größere Anlagen erfor-
dern grundsätzlich weitere Abstände zu anderen Nut-
zungen. Aus Vorsorgegesichtspunkten (Lärm, Schat-
tenwurf) wurde deshalb der Abstand zu Wohngebäu-
den von 500 auf 600 m vergrößert. 
Das Kriterium Abstand zu Baudenkmalen wurden neu 
aufgenommen, weil nach dem nds. Denkmalschutz-
gesetz Baudenkmalen auch ein Umgebungsschutz 
zusteht. Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitpla-
nung kann die Gemeinde im Einzelfall aus örtlichen 
städtebaulichen Gesichtspunkten die Abstände modi-
fizieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  

 2)  Zu 2)  
Nach den hier vorliegenden Unterlagen gehören die 
Anlagen des Einwenders zum Windpark Oederquart / 
Wischhafen. Die Tabelle auf Seite 64 der Begründung 
aktualisiert. 
Zwei Anlagen des Einwenders liegen auch künftig in 
dem Vorranggebiet, so dass ein „Repowern“ möglich 
ist. 

Die Hinweise werden 
beachtet. 
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111. Fa. Richard Rischkau GmbH & Co.  
vom 14.06.2012  
 
Von:  "Jenne Wendt" <jwendt@rischkau.de> 
An: <planungsamt@landkreis-stade.de> 
Datum:  14.06.2012 10:19 
Betreff:  Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade 
 
Sehr geehrter Herr Bock, 
 
wie bereits mit Frau Rischkau telefonisch besprochen, möchten wir nochmals darauf hinwei-
sen, dass unsere Recyclinganlage in Buxtehude-Eilendorf nach wie vor fortbesteht (wie auch 
im vorherigen Raumordnungsprogramm dargestellt) und deshalb auch in die neue Planfas-
sung des regionalen Raumordnungsprogrammes wieder mit aufgenommen werden soll. 
 
 

 

 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
 
 
In der zeichnerischen 
Darstellung wird das 
Symbol „Behandlungsan-
lage“ aufgenommen. 

112. mdp  
vom 25.06.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das vorgeschlagene Vorranggebiet in den Gemar-
kungen Heinbockel und Oldendorf liegt am Rande des 
ausgewiesenen Vorranggebietes Natura 2000. Gleich-
zeitig liegt im östlichen Randbereich eines Brutgebie-
tes der Trauerseeschwalbe. Nach der naturschutz-
fachlichen Bewertung 2010 des NLWKN ist dies ein 
Gebiet von nationaler Bedeutung (vgl. auch Fachbei-
trag Natur und Landschaft).  
 
Nach den Hinweisen zu „Naturschutz und Windener-
gie“ des Nieders. Landkreistages (NLT 10/2011) soll 
zu Brutplätzen von Seeschwalben ein Abstand von 
1000 m eingehalten werden. Der Kriterienkatalog für 
die Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergienut-
zung sieht einen Abstand von 500 m vor. Bei Berück-
sichtigung dieses Abstands ist die Ausweisung eines 
Vorranggebietes nicht möglich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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113. Bürgerinitiative Hedendorf  
vom 25.06.2012 
zur Begründung: 

 
 
 

Zu 4.2.1  
Biogasanlagen sind im Landkreis Stade weitgehend 
durch die Bauleitpläne der Gemein-
den/Samtgemeinden gesichert.  
Eine Auflistung der bestehenden Anlagen wird in der 
Begründung erfolgen. 
 

 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 

 

 
 

Zu 4.2.2  
Die Änderung des RROP soll auch zu einer Anpas-
sung der Vorranggebiete Windenergienutzung an die 
Erfordernisse heute marktgängiger Windenergieanla-
gen führen. Mit größeren leistungsfähigeren Anlagen 
– angestrebt werden 3 MW-Anlagen – wird sich die 
Anzahl der Anlagen im Landkreis Stade deutlich ver-
ringern.  
Die größeren Abstände der leistungsfähigeren Anla-
gen und die Rotordynamik unterstützen zudem die 
Minimierung der Landschaftsbildbeeinträchtigengen 
(Beitrag zur Energiewende). 
 
Anhand der Abstands- und Ausschlusskriterien wurde 
eine flächendeckende Analyse des Landkreises nach 
Vorranggebieten Windenergienutzung durchgeführt. 
Dies führte zur Aufnahme von fünf neuen zusätzlichen 
Standorten in den Entwurf des RROP. Das Alte Land 
wird als Tabu-Raum für Windenergienutzung betrach-
tet - Kulturlandschaft - (vgl. Kriterienkatalog).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 

 
 

Der Name des Vorranggebietes ist bereits im RROP 
1999 festgelegt worden. Die regionalplanerische Fest-
legung der Vorranggebiete erfolgt unabhängig von 
den Gemeindegrenzen. Der Name beschreibt nur die 
Lage im Raum. 
  

 
 
Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Bei der Festlegung der Siedlungsgebiete wurde auf 
die Darstellung der aktuellen Flächennutzungspläne 
zurückgegriffen. Alle dargestellten Wohnsiedlungsflä-
chen wurden mit einem Abstand von 800 m berück-
sichtigt. Einzelwohnbebauung wurde anhand der ak-
tuellen Liegenschaftskarte ermittelt und mit 600 m 
Abstand berücksichtigt.  
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

 Umweltbericht: 
 

 
 
 

 
Der Umweltbericht beurteilt die Auswirkungen, die 
sich aus den geplanten Änderungen des RROP´s 
ergeben. Die Art der Nutzung der landwirtschaftlichen 
Flächen kann nicht durch die Regionalplanung ge-
steuert werden.   
Biogasanlagen gehören zu den durch den Bundesge-
setzgeber privilegierten Anlagen (Energiewende).  
Eine Steuerung kann durch die Bauleitplanung der 
Gemeinden/Samtgemeinden erfolgen.  

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

 

 
 

 
Im beschreibenden Teil des RROP (4.2.1 02) ist der 
Grundsatz der Förderung der Biogas-Herstellung ge-
nannt. Dies entspricht den gesetzgeberischen Vorga-
ben. Da zu den vorhandenen und geplanten Biogas-
anlagen keine spezifischen Aussagen getroffen wur-
den und auch keine Festsetzungen vorgenommen 
werden, bedarf es keiner weiteren Bewertung im Um-
weltbericht.  
In der Begründung wird eine Liste der vorhandenen 
Biogasanlagen aufgenommen (s. o.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  
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Die Förderung der Windenergie ist umweltpolitisches 
und energiepolitisches Ziel der Bundes- und Landes-
regierung. Für die Planung im Landkreis Stade wur-
den Abstands- und Ausschlusskriterien festgelegt, die 
Umweltschutzbelange vorsorglich durch die Tabuflä-
chen bzw. Abstände für die verschiedenen Schutzgü-
ter berücksichtigen (Gesamtkonzept).  
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Das Vorranggebiet Apensen ist bereits im RROP 
2004 ausgewiesen. Die grundsätzliche Umweltver-
träglichkeit wurde in den nachgelagerten Planungs-
ebenen festgestellt. Aufgrund der geringfügigen räum-
lichen Veränderungen bedarf es auf regionalplaneri-
scher Ebene für diese Veränderungen keiner weiteren 
regionalen Prüfung der Umweltverträglichkeit. Dies 
erfolgt dann wiederum in den nachfolgenden Ebenen 
der gemeindlichen Bauleitplanung. Auf dieser Ebene 
bzw. der Genehmigungsebene können die Details zur 
Hindernisbefeuerung, Sicherheitsabstände etc. be-
handelt werden.   
 
Auf der Grundlage der gewählten Abstands- und Aus-
schlusskriterien (Kriterienkatalog) erfolgt die Abgren-
zung der Vorranggebiete Windenergienutzung. Sie 
sind prophylaktischer Natur und aus Vorsorgege-
sichtspunkten festgelegt. Auf der Basis detaillierter 
Planungen (Bauleitplanung, Genehmigungsantrag) 
sind genaue Abstände zu untersuchen und festzule-
gen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird zur 
Kenntnis genommen 
bzw. nicht gefolgt. 
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114. Bürgerwindpark OeKO GmbH & Co. KG 
vom 26.06.2012 
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Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

278 
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Unter Berücksichtigung der Abstands- und Aus-
schlusskriterien kann der Abgrenzung im Wesentli-
chen gefolgt werden. Im westlichen Bereich ergibt 
sich eine Abweichung zum Antrag durch einen lan-
desweit bedeutsamen avifaunistischen Bereich. 
Zu der Bebauung im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
wird analog zum Kriterienkatalog ein Abstand von 600 
m eingehalten. 
Die im südliche Teil des Vorranggebietes im Bebau-
ungsplan festgelegten Standorte für Windenergiean-
lagen sind nach den örtlichen Gegebenheiten zu ü-
berprüfen. 
Ziel der Überprüfung und Neuabgrenzung der Vor-
ranggebiete Windenergienutzung ist die Konzentration 
auf kleinere Flächen, bei weniger Anlagen und einer 
höheren Nennleistung. 
Aufgrund der Streichung der vorgesehenen Gebiete in 
Engelschoff und Dollern wird nicht auf die östlich Flä-
che verzichtet und sie in das Vorranggebiet einbezo-
gen (s. a. lfd. Nr. 8 und 64) 

Dem Antrag wird ent-
sprechend zugestimmt. 
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115. Buxtehuder Wassersportverein “Hansa” e. V. 
vom 26.06.2012 

 

 

Zur Beurteilung der regionalen Bedeutung der vor-
handenen Sportboothäfen werden folgende Kriterien 
herangezogen: 

• Land- und seeseitige Erreichbarkeit  
• Vorhandene Infrastruktur 
• Räumlicher Liegeplatzbedarf, Hafenvielfalt  
• Touristische und landschaftliche Attraktivität  

 
Daraus und aus den Kriterien, der Broschüre der Inte-
ressengemeinschaft zur Schifffahrt auf der Unterelbe 
und des Gutachtens zur Maritimen Landschaft erfolgt 
folgende Einschätzung: 
Als regional bedeutsam werden die Sportboothäfen 
Stadthafen Stade, Stadersand, Drochtersen-
Ruthenstrom, Wischhafen, Steinkirchen, Jork-
Neuenschleuse und Freiburg (aus strukturpolitischen 
Gründen) eingestuft (vgl. lfd. Nr. 3 und 147). 
 
 

Die Anregung wir durch 
ergänzende Erläuterun-
gen beachtet. 
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� 
 

Die Bedeutung des Sportboothafens Buxtehude als 
touristische und für den Wassersport attraktive Anlage 
ist unbestritten. Gleichwohl fehlt ihr ein wesentlichen 
Aspekt: nämlich der kurze Zugang zu einem Wasser-
sportrevier. Auch mangelt es an Erweiterungsmög-
lichkeiten, um dem Entwicklungsziel gerecht zu wer-
den (s. a. lfd. Nr.:3 ). 

In der Begründung wer-
den die kulturhistorischen 
Häfen und deren Bedeu-
tung erwähnt. 

116. Notus Engergy Nord GmbH & Co. KG  
vom 28.06.2012; Auszug 
die vollständige Stellungnahme steht auf der Internetseite des 
Landkreises  zur Verfügung. 

 

 

Grundsätzlich ist anzuführen, dass Erlasse und Richt-
linien anderer Bundesländer in Niedersachsen keine 
Anwendung finden. 
Die für die Abgrenzung der Vorranggebiete vorgese-
henen Kriterien werden eingehalten. Auf die Abwä-
gung zur Stellungnahme der lfd. Nr. 106 wird verwie-
sen. 
Eine weitere Entwicklung ist von den künftigen Pla-
nungen des Landkreises Harburg abhängig (vgl. lfd. 
Nr. 13) 
 
 

 
 
 
 
 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt. 
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117. Holst Jürgen 
vom 02.07.2012 

 
 
 
 

 
 
 
Die Grundstücke des Antragstellers liegen innerhalb 
der vom Einwender Notus Engergy Nord GmbH & Co. 
KG (vgl lfd. Nr. 105) beantragten Fläche.  
Auf die Abwägung wird verwiesen. 

 
 
 
 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt 
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118. Klensang, Dieter,  
ohne Datum, eingeg. 07.07.2012 

  

 
Die Grundstücke des Antragstellers liegen innerhalb 
der vom Einwender Notus Engergy Nord GmbH & Co. 
KG (vgl lfd. Nr. 105) beantragten Fläche.  
Auf die Abwägung wird verwiesen. 

 
 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt 

119. Lühmann, Johann 
ohne Datum, eingeg. 12.07.2012 

 

 
Die Grundstücke des Antragstellers liegen innerhalb 
der vom Einwender Notus Engergy Nord GmbH & Co. 
KG (vgl lfd. Nr. 105) beantragten Fläche.  
Auf die Abwägung wird verwiesen. 

 
 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt 

120. Holst, Claus  
ohne Datum, eingeg. 12.07.2012 
 

 

 
Die Grundstücke des Antragstellers liegen innerhalb 
der vom Einwender Notus Engergy Nord GmbH & Co. 
KG (vgl lfd. Nr. 105) beantragten Fläche.  
Auf die Abwägung wird verwiesen. 

 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt 

121. Hellmann, Siegbert und Brigitte  
vom 08.07.2012 

Das LROP 2008 und das LROP 2012 beauftragen die 
Regionalplanung geeignete raumbedeutsame Stand-
orte für die Windenergienutzung zu sichern (LROP 4.2 
04).  
Diese Aufgabe entspricht auch den Zielen des Bun-
des bzw. des Landes (Energiekonzept). 
Für den Landkreis Stade ist auf der Grundlage und 
unter Anwendung des “Kriterienkataloges“ ein Ge-
samtkonzept erstellt worden, das sich in der Auswei-
sung der Vorranggebiete Windenergiegewinnung 
widerspiegelt. 
In diesem Konzept wurden die verschiedenen Um-
weltbelange durch die Anwendung der Ausschluss- 
und Abstandskriterien unter Vorsorgegesichtspunkten 
berücksichtigt.  
Der angesprochene Abstand der Windparks unterein-
ander von 5 km beruht auf einem Erlass aus dem Jahr 
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2004 und ist eine Empfehlung an die Regionalpla-
nung. Diese Empfehlung wird grundsätzlich berück-
sichtigt, wenn auch der Abstand tlw. unterschritten 
wird um Potenzialflächen nutzen zu können. 
 
Nach den Vorschriften des NROG sind die benach-
barten Träger der Regionalplanung (Landkreise) im 
Verfahren zu beteiligen. Dies erfolgt sowohl am An-
fang (Bekanntmachung der allgemeinen Planungsab-
sicht) als auch im Beteiligungsverfahren. Die Stel-
lungnahmen sind anschließend zu erörtern. 
Detaillierte Untersuchen auf der Grundlage tatsächlich 
geplanter Anlagen und einer vorgesehenen Anlagen-
aufstellung können erst in den nachfolgenden Plan- 
oder Genehmigungsverfahren erfolgen. 
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122. Eckhoff, Johann  
vom 29.06.2012 

 

 
 

 
Ziel der Überprüfung und Neuabgrenzung der Vor-
ranggebiete ist es mit weniger Anlagen und damit 
weniger beanspruchter Fläche, möglichst das Doppel-
te an Nennleistung zu erbringen. 
Dieses Ziel kann für den Landkreis insgesamt erreicht 
werden. 
Vorhandene Altanlagen haben Bestandschutz. 
 
Die Neuabgrenzung der westlich der Freileitungen 
gelegenen Fläche ermöglicht eine erhebliche Steige-
rung der Nennleistung. 
Aufgrund der Streichung der vorgesehenen Gebiete in 
Engelschoff und Dollern wird nicht auf die östlich Flä-
che verzichtet und sie in das Vorranggebiet einbezo-
gen (vgl. lfd. Nr. 64 und 113) 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Um die vorhandenen Potenzialflächen optimal zu 
nutzen wird auf eine Begrenzung der Maximalanzahl 
verzichtet (vgl. lfd. Nr.: 109). 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

123. Müller, Jens G., Schönfeldt, Enka-Maria  
vom 09.07.2012 

 
Bei der Planung der Vorranggebiete für Windenergie-
nutzung werden naturschutzfachliche Belange neben 
vielen anderen Belangen berücksichtigt und gewür-
digt. Gleichfalls muss aber auch der Windenergie 
genügend Raum verschafft werden, um die Ziele der 
Bundes- und Landesregierung zur „Energiewende“ 
angemessen zu unterstützen. 
Die Koordinierung dieser sich manchmal konträr ge-
genüberstehenden Nutzungen ist Aufgabe des Regio-
nalen Raumordnungsprogramms. 
Eine Abstimmung mit dem LAndkresi Cuxhaven er-
folgt ebenfalls. 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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124. Gebr. Meyer GmbH 
vom 10.07.2012 

 
 
 

 
Bestehende Genehmigungen bleiben von den regio-
nalplanerischen Zielen und Grundsätzen unberührt. 
Ziel des RROP ist verschiedene Belange zu koordi-
nieren und die Potenziale verschiedener Flächen für 
eine spätere Nutzung zu sicher. Über den Zeitpunkt 
der Nutzung wird keine Aussage getroffen. 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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125. Boden- und Baustoffrecycling Ketzendorf GmbH 
vom 10.07.2012 
 

 
 

 
Das für die Darstellung eines Vorranggebietes Abfall-
wirtschaft vorgesehene Gebiet liegt östlich der ge-
schlossenen Deponie Ketzendorf. Im Zuge der Auf-
stellung des RROP kann eine standörtliche Festle-
gung von Deponieflächen nicht vorgenommen wer-
den, ohne in eine Gesamtkonzeption (Abfallwirt-
schaftskonzept) eingebunden zu sein. 
Die aktuellen Daten des LRP haben hier ein Gebiet 
mit sehr hoher Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz festgestellt. 
Dieser Wertigkeit wird der Vorrang vor der beantrag-
ten Nutzung gegeben. 

 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt. 

126. Windstrom  
vom 11.07.2012 
 

 
 

 
 
 
zu 1) Aufgrund der vorgegebenen Kriterien des Krite-
rienkataloges ist grundsätzlich ein Vorranggebiet an 
der vorgeschlagenen Stelle möglich. Die Fläche stellt 
eine diskutierte Alternative zu der im Entwurf vorge-
sehenen nördlichen Fläche dar. 
Das vorgeschlagene Gebiet wurde verworfen, weil 
hier insbesondere negative Auswirkung auf das 
Stadtbild der Hansestadt befürchtete wurden, die hö-
her zu bewerten sind als die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes bei der nördlichen Fläche. 
 

 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 

zu 2) Die vorgeschlagene Fläche ist nicht mit dem 
Abstandkriterium „Baudenkmal“ vereinbar. Des Weite-
ren liegen zwei der angedachten Anlagen innerhalb 
der Schutzzone II des Wasserwerkes Heinbockel. 
Nach Aussagen der Unteren Wasserbehörde ist hier 
eine Errichtung von Windenergieanlagen nicht mög-
lich. 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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zu 3) Die vorgeschlagene Abgrenzung erfüllt grund-
sätzlich die Abstandskriterien. Die Samtgemeinde 
Apensen hat sich in einer Vorabstimmung gegen ein 
Vorranggebiet an dieser Stelle ausgesprochen, da 
hier eine besonders starke Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes erfolgen würde (Litberg und Umge-
bung; Aussichtsturm). 
Diesen städtebaulichen Bedenken wurde gefolgt und 
an dieser Stelle kein Vorranggebiet vorgesehen; zu-
mal nördlich davon im Bereich der Stadt Buxtehude 
zwei neue Gebiete vorgesehen wurden. 
Das angestrebte Ziel einer Verdoppelung der Nenn-
leistung wird mit den im Entwurf vorgesehenen Vor-
ranggebieten erreicht (vgl. lfd. Nr. 116). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt 
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 Windstrom  
vom 11.07.2012 
Die zweite Stellungnahme bezieht sich ebenfalls auf die Potenzialfläche bei 
Heinbockel (s. o. ) 
 

s. o. zu 2)  

127. Mahne / Germann, Rechtsanwälte 
vom 12.07.2012 
Die Rechtsanwälte vertreten die Eheleute Mahne, wohnhaft in Portshemm 
5, 21784 Geversdorf. 
Die umfangreiche Stellungnahme wird zusammengefaßt wiedergegeben. 
Die gesamte Stellungnahme ist auf der Internetseite des Landkreises 
einsehbar. 
 
Zusammenfassung: 
1) Verstoß gegen das NROG durch 
− Überschreitung der im LROP 2008 festgelegten Leistungsvorgabe von 

150 MW 
− Es werden die gesetzlichen Grenzen des LROP unterlaufen und die 

Abwägungskriterien werden nicht erläutert 
− die hohen Schutzwerte der Osteniederung bleiben unberücksichtigt 
− Die Darstellung des Ist-Zustandes ist falsch 
− Die Veränderungshinweise in der Tabelle sind nicht verständlich 
− Die Realisierung der Windenergie wird gegenüber anderen Belangen 

überbetont 
− Der Entwurf verletzt § 8 Abs. 4 NROG 2007 
− Der Entwurf berücksichtigt nicht das Landschaftsbild des Ostetales 
− Im Umweltbericht fehlen die notwendigen Abwägungen und 

Ermittelungen zu den Schutzgütern 
− die vorgeschriebene Gesamtplanung eines grenzüberschreitenden 

Windparks wird nicht beachtet. 
 
 
2) Gesundheitgefährdung 
− die langfristigen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

werden nicht beachtet 
− Die aufzunehmenden Schallimmissionen beeinflussen das Herz-

Kreislauf.System des Menschen in einem inakzeptablen Ausmaß 
− Die Hindernisbefeuerung ist intensiv störend 

 
Das Wohnhaus der Eheleute Mahne liegt in einem 
Abstand von 1.183 m zur nordwestlich gelegenen 
Landkreisgrenze. Die genaue Lage der einzelnen 
Windenergieanlagen wird in den nachfolgenden Bau-
leitplanverfahren, die der Landkreis Stade seinen 
Gemeinden empfiehlt, festgelegt. 
 
zu1)  
Die Vorgabe des LROP ist eine Mindestvorgabe. Die 
Landkreise als Träger der Regionalplanung werden im 
LROP ebenso aufgefordert geeignete raumbedeut-
same Standorte festzulegen (LROP 4.2).Die Überprü-
fung der bestehenden Vorranggebiete hat anhand der 
Abstands- und Ausschlusskriterien die Option für die 
Erweiterung des Gebietes aufgezeigt. Dies entspricht 
der Zielsetzung des Landes(s. Energiekonzept S. 18 
bzw. der Energiekonzeption des Bundes). 
Die Abwägungskriterien sind im „Kriterienkatalog“ und 
in der Begründung dargelegt. Zur weiteren Verdeutli-
chung wird die Begründung ergänzt. 
Das vorgesehene Vorranggebiet schließt an das süd-
westlich angrenzende, im RROP Cuxhaven ausge-
wiesene, Vorranggebiet Windenergienutzung an. Die 
Verträglichkeit dieses Vorranggebietes ist im RROP 
Cuxhaven (Genehmigung 2012) geprüft worden. Das 
Ostetal als Natura2000-Gebiet ist bei der Planung im 
Landkreis Stade berücksichtigt worden. 
Eine Abstimmung der Planung findet jeweils im Rah-
men der Aufstellungsverfahren für die jeweiligen 
RROP statt. 
Die Tabelle in der Begründung im Kap. 4.2 wird aktua-
lisiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

293 

− Eswerden Gesundheitsgefährungen durch Infraschall befürchtet 
− Es erfolgt keine Auseinandersetzung it diesen 

gesundheitsgefährenden Auswirkungen 
− es bestehen grundsätzliche Einwendungen gegen die angeführten 

Mindestabstände 
− bei der Straße „Portshemm“ handelt es sich um eine Siedlung 
− Die Mindestabstände zu Siedlungen und Einzelwohnhäusern sind 

nicht nachvollziehbar 
 
3) Eigentumsverletzung 
− das Eigentum des Mandanten wird rechtswidrig verletzt 
− die enteigende Wirkung des Vorranggebites wird nicht hingenommen 
− die Bodenversiegelungen gefährden die Deichsicherheit 
 
4) Wirtschaftliche Auswirkungen 
− die finanziellen Leistungen führen zu einer Wettbewerbsverzerrung 

zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben 
− Eingriffe in landwirtschaftliche Strukturen sind so gering wie möglich 

zuhalten 
− es werden Investionen in besonders subventionierte energiepflanzen 

begünstigt 
 
5) Verletzung des Landschaftsbildes 
− es werden keine gegenüber der Planung 2004 des Landkreises 

Cuxhaven neuen Tatsachen und Kriterien in die abwägung eingestellt 
− es ist ein rechtlicher Fehler den Gemeinden die Entscheidung über die 

endgültige Höhe zu überlassen 
 
6) Gefährungen der Tiewelt 
− die Gefährungen der Tierwelt sind nicht im vorwege intensiv geprüft 

worden 
− die Unfallgefahr für viele Vogelarten wird nicht berücksichtigt 
− das Gebiet wird als Rastplatz für Zugvögel ständig genutzt 
− der Windpark ist eine Gefährdung für Fledermäuse 
 
7) Soziale Akzeptanz, fehledne Tranzparenz, keine Bürgerbeteiligung 
− die Notwendigkeit wird bezweifelt 
− aufgezeigt Defizite in der Bürderbeteiligung 
 

 
 
Bei der Planung eines Vorranggebietes für Windener-
gienutzung sind die Anlagen die in der Fläche reali-
siert werden können, nicht bekannt. 
Der Landkreis Stade ist von 3 MW-Anlagen mit einer 
Gesamthöhe von 150 m ausgegangen. 
 
Die differenzierten Auswirkungen die von den tatsäch-
lichen Anlagen ausgehen können nur in den nachfol-
genden Verfahren geprüft und bewertet werden. 
 
Der Abstand von der Straße „Porthemm“ zur Grenze 
des Landkreises Stade beträgt mehr als 1000 m. Die-
ser Abstand wird allen Anforderungen gerecht. 
Die zu den Wohngebäuden gewählten Abstände sind 
aus Vorsorgegesichtspunkten und aufgrund der bishe-
rigen Erfahrungen und den tatsächlich erforderlichen 
Abständen festgelegt worden. 
 
 
 
zu 3) 
Aufgrund des großen Abstandes des auf dem Gebiet 
des Landkreises Stade geplanten Vorranggebietes, ist 
nicht von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Nutzungsmöglichkeit des Grundstückes auszugehen. 
Ebenso werden die Belange der Deichsicherheit auf-
grund der großen Abstandes zum Deich und der zur 
Verfügung stehenden Flächen nicht berührt. 
 
zu4)  
Die finanziellen Auswirkungen und privatrechtlichen 
Belange sind nicht Gegenstand der Regionalplanung. 
 
 
u 5) 
Die Planung des Landkreises Cuxhaven ist im aktuel-
len RROP festgeschrieben. Bei der Planung im Land-
kreis Stade wird der Belang des Landschaftsbildes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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durch die Konzentration der Windenergieanlagen in 
den Vorranggebieten und der Einhaltung von mög-
lichst großen Abständen (3 bis 5 Km) der Vorrangge-
biete untereinander von berücksichtigt. 
Es gehört nicht zu den Aufgaben der Regionalplanung 
die Höhen der Windenergieanlagen festzulegen (vgl. 
Urteil des VG Stade vom 14.09.2011 2 A 866/10 bzw. 
LROP 2012, Ziff. 4.2 04). 
 
zu 6) 
Die Belange der Tierwelt sind durch die Berücksichti-
gung naturschutzfachlicher Daten, wie die ausgewie-
senen Schutzgebiete und andere naturschutzfachliche 
Kartierungen (Biotope, avifauntische Gebiete) auf der 
Ebene der Raumordnung berücksichtigt worden. Ge-
nauere Untersuchungen und Kartierungen werden in 
den nachfolgenden Verfahren erfolgen. 
 
zu 7) 
Es ist Aufgabe des Landkreises die Beschlüsse der 
Bundesregierung zur Energiewende bzw. die Vorga-
ben des Landes im Energiekonzept oder dem LROP 
im Rahmen seiner Möglichkeiten umzusetzen. 
Im Verfahren für das RROP ist eine öffentliche Ausle-
gung der Unterlagen erfolgt. In den weiteren Verfah-
ren wird die Öffentlichkeit intensiv beteiligt. 
Weitere Details müssen in den nachfolgenden Bauleit- 
bzw. Genehmigungsverfahren erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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128. Denker & Wulf AG 
vom 12.07.2012 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Der Antrag wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung 
anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB). Dies soll möglichst 
zeitnah erfolgen damit die Ziele der Raumordnung 
entsprechend verwirklicht werden können. 
Diese Pflicht besteht auch bei geänderten Zielen der 
Raumordnung. 
Eine Entschädigungspflicht ergibt sich daraus nicht 
(vgl. BVerwG 4 BN 65.09 vom 29.03.2010). 
Ein klarstellender Grundsatz wird ins Kap. 4.2.2 01 
aufgenommen: 
„Vorhandene genehmigte Anlagen haben Bestand-
schutz.“ 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen und 
eine Klarstellung hin-
sichtlich Bestandschutz 
aufgenommen.. 
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Die planerischen Abstände des Vorranggebietes zu 
den verschiedenen Gütern sind in dem Kriterienkata-
log festgelegt. 
Die verschiedenen Ausschlüsse und Abstände impli-
zieren den Vorsorgegedanken und akzeptieren die 
geänderten Anlagengrößen als Planungsgrundlage. 
Diese Vorgaben gelten einheitlich für das gesamte 
Planungsgebiet. 
Die Regionalplanung plant nicht parzellenscharf und 
den Gemeinden muss zur Umsetzung der Ziele der 
Raumordnung noch eine städteplanerische Gestal-
tungsmöglichkeit erhalten bleiben. Aus städtebauli-
chen Gründen haben die Gemeinden/Samtgemeinden 
daher die Möglichkeit bauleitplanerisch im Rahmen 
einer Einzelfallbeurteilung die Abgrenzung des Vor-
ranggebietes zu modifizieren. Dabei können die vor-
gegebenen Abstände durch unterschritten werden; 
ohne sie gänzlich infrage zu stellen. 

Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Ziel der Überprüfung und Neuabgrenzung der Vor-
ranggebiete ist es mit weniger Anlagen und damit 
weniger beanspruchter Fläche, möglichst das Doppel-
te an Nennleistung zu erbringen. 
Dieses Ziel kann für den Landkreis insgesamt erreicht 
werden. 
Der Weiterbetrieb von Altanlagen kann auch durch 
städtebauliche Verträge durch die Gemein-
den/Samtgemeinden gesteuert werden. 
Grundsätzlich sind alle Anlagen repower-fähig soweit 
die Vorgaben des EEG eingehalten werden. 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 

 

 
 

Die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete für Landwirt-
schaft beruht auf verschiedenen Standortfaktoren. 
Berücksichtigt wurden die Vorbehaltsgebiete aufgrund 
besonderer Funktionen die Gebiete mit einem mittle-
ren bis äußerst geringem natürlichem Ertragspotenzi-
al. (vgl. Fachbeitrag Landwirtschaft).  
Die Festlegung dieser Funktion bedeutet keine Ein-
schränkung des Vorranggebietes Windenergienut-
zung. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die regionalplanerischen Ziele zur Windenergienut-
zung werden durch die Neuabgrenzung der Vorrang-
gebiete erreicht. 
Den Gemeinden/Samtgemeinden verbleibt im Rah-
men der Bauleitplanung ausreichend planerischer 
Spielraum für ein städtebauliche Konkretisierung der 
Vorranggebiete. 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung kann nicht 
gefolgt werden. 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

298 

129. Forstgenossenschaft Immenbeck 
vom 13.07.2012 

 
 

 
 
Das Gebiet basiert auf den Rohstoffsicherungskarten 
des LBEG. Die weitere Nutzung als Wald wird damit 
nicht eingeschränkt oder verhindert. 

 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

130. Burfeind, Jan-Hinnerk 
vom 13.07.2012 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Vorrangegebiet Windenergienutzung Dollern wird 
aufgrund der Stellungnahmen der oberen Luftfahrtbe-
hörde (s. lfd. Nr. 96) und der Deutschen Flugsiche-
rung (s. lfd. Nr. 103) nicht weiter verfolgt. 

 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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131. Ehlers, Uta, Maaß, Peter, Ehlers, Henrik, Burfeind, Jan-Hinnerk 
vom 13.07.2012 

 

 
 
Aufgrund der vorgebrachten Bedenken der oberen 
Luftfahrtbehörde (lfd. N.: 96) bzw. der Deutschen 
Flugsicherung (lfd. N.: 103) wird das Vorranggebiet 
Windenergienutzung Dollern nicht weiter verfolgt. Der 
Option der Erhaltung und bedarfsgerechten Entwick-
lung des Landeplatzes Stade wir der Vorrang einge-
räumt gegenüber der möglichen Windenergienutzung 
an dieser Stelle. Das grundsätzliche Ziel der Erhö-
hung der realisierbaren Nennleistung wird dadurch 
nicht gefährdet. 
 
 

 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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132. Maaß, Peter, 
vom 13.07.2012 

 
 

 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

133. Holst, Christoph  
vom 14. und 15.07.2012 
vertreten durch RA Oliver Wehrs 

 
 
Die nördliche Grenze des geplanten Vorranggebietes 
wird durch ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 
begrenzt. Die Rohstoffsicherung wird hier höher be-
wertet. 
 
Die Stadt Buxtehude kann in einer möglichen Bauleit-
planung für das Vorranggebiet das Vorbehaltsgebiet 
aus örtlichen städtebaulichen Gründen abwägen. 

 
 
Dem Antrag wird nicht 
zugestimmt. 
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134. Energiekontor 
vom 10.07.2012 - Oederquart - 
 

 

 

 
 
Ziel der Überprüfung und Anpassung der Vorrangge-
biete Windenergienutzung war die vorhandenen Flä-
chen für größere und effizientere Anlagen vorzuberei-
ten. 
Den Planungen lagen 3 MW-Anlagen zugrunde. Grö-
ßere Anlagen erfordern vom Grundsatz größere Ab-
stände zu konkurrierenden Nutzungen; aus Vorsorge-
gesichtspunkten und um die Realisierungschancen zu 
gewährleisten. 
Die vorgenommene Planung bestätigt grundsätzlich 
die bisherigen Vorranggebiete, zeigt aber auch neue 
Flächen auf. 
Überschlägige Berechnungen zeigen, dass die im 
Entwurf ausgewiesenen Vorranggebiete die Realisie-
rung des Doppelten der bisher erreichten Nennleis-
tung von rd. 300 MW ermöglichen. 
Damit wird das verfolgte Ziel mehr Leistung bei kleine-
ren Flächen und weniger Anlagen zu erreichen, er-
reicht. 
 
Die Gemeinde/Samtgemeinde kann in ihrer Bauleit-
planung aus örtlichen städtebaulichen Gründen das 
Gebiet noch modifizieren. 
 
Das repowern bezieht sich immer auf die einzelne 
Anlage. 
Dies ist bei den innerhalb der neuen grenzen liegen-
den Anlagen möglich. 
 

 
 
Dem Antrag wird nicht 
gefolgt. 



Landkreis Stade   13.12.2012 
Planungsamt 

303 

 
 

 

 
 

Die Daten werden aktualisiert. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Baudenkmale steht nach dem nieders. Denkmal-
schutzgesetz auch ein Umgebungsschutz zusteht. Im 
Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanung kann die 
Gemeinde im Einzelfall aus städtebaulichen Gründen 
die Abstände modifizieren. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 Energiekontor 
vom 12.07.2012 –Drochtersen-Assel - 

 
 
Nach dem Kriterienkatalog für die Überprüfung der 
Vorranggebiete für Windenergiegewinnung ist zwi-
schen den Vorranggebieten ein Abstand von bis zu 5 
km vorzusehen. 
In der Gemeinde Drochtersen ist nördlich der geplan-
ten A20 ein Vorranggebiet Windenergienutzung im 
Entwurf vorgesehen (vgl. auch die aktuelle Bauleitpla-
nung der Gemeinde). 
Von der Gemeinde Drochtersen ist dem Standort 
grundsätzlich zugestimmt worden (s. lfd. Nr.: 1). 
Die beantragte Fläche hat einen Abstand von weniger 

 
 
Dem Antrag wird nicht 
zugestimmt. 
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als 2 km zum vorgesehenen Vorranggebiet. Aufgabe 
der Abstände zwischen den Vorranggebieten –
„Windparks“ – ist es Sicht- und landschaftsstrukturelle 
Beziehungen freizuhalten und Barrierewirkungen zu 
vermeiden. Dies ist hier nicht der Fall. 

 Energiekontor 
vom 12.07.2012 – Bützfleth – 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Vorranggebiet bleibt wie im Entwurf dargestellt 
bestehen. 

 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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 Energiekontor 
vom 12.07.2012 – Dollern – 

� 
 

 
Der Landeplatz Stade ist im zzt. geltenden RROP 
2004 als Sonderlandeplatz Klasse III mit dem Ziel der 
Erhaltung und Instandsetzung ausgewiesen. 
Der vorliegende Entwurf des RROP 2012 erweitert 
dieses Ziel mit der Option der Weiterentwicklung bei 
Bedarf. 
An- und Abflugsektoren sowie die Hindernisbegren-
zungsflächen sind von Beeinträchtigungen frei zuhal-
ten. 
Nach der Richtlinie für die Anlage und den Betrieb von 
Flugplätzen im Sichtflugbetrieb (NfL I 327/01) – Stand 
02.11.2001 – ist bei einer Start- und Landebahn von < 
800 m beträgt der Abstand der Außenhindernisbe-
grenzungsfläche auf 45 m Höhe 2000 m. Die obere 
Übergangsfläche schließt sich dann mit einer Neigung 
von 1:20 bis auf eine Höhe von 100 m an. 
Die Anforderungen an die Hindernisfreiheitsflächen 
sind daher in einem Umkreis von 3.100 m zu erfüllen.  

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
Aufgrund der Priorität 
des Landeplatzes wird 
das Vorranggebiet Wind-
energienutzung Dollern 
gestrichen. 
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 Der geplante Windpark liegt innerhalb dieser Hinder-
nisfreiheitsflächen. 
Die geplanten Anlagen von über 150 m Höhe ragen in 
diese Flächen hinein. Das wird d. d. obere Luftfahrt-
behörde (s. lfd. Nr.: 65) und die Deutsche Flugsiche-
rung (s. lfd. Nr.: 27) bestätigt. 
Zu dem Landeplatz bestehen keine Alternativen, so 
dass dem Erhalt und der Option einer weiteren Ent-
wicklung hier die Priorität gegeben wird. 
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135. RA Engbers für die „BI gegen Windindustrie an der Oste“ 
vom 12.07.2012 
Die vollständige Stellungnahme steht auf der Internetseite des 
Landkreises zur Verfügung. 
 

 

 

 
 
 
Das LROP 2008 und das LROP 2012 beauftragen die 
Regionalplanung geeignete raumbedeutsame Stand-
orte für die Windenergienutzung zu sichern (LROP 4.2 
04). Einschränkungen werden nicht gemacht. In der 
Begründung wird allenfalls von einem weitgehend 
ausgeschöpften Potenzial an geeigneten Flächen 
gesprochen.  
Diese Aufgabe entspricht auch den Zielen des Bun-
des bzw. des Landes (Energiekonzept). 
 
Für den Landkreis Stade ist auf der Grundlage und 
unter Anwendung des “Kriterienkataloges“ ein Ge-
samtkonzept erstellt worden, das sich in der Auswei-
sung der Vorranggebiet Windenergiegewinnung wi-
derspiegelt. 
In diesem Konzept wurden die verschiedenen Um-
weltbelange durch die Anwendung der Ausschluss- 
und Abstandskriterien unter Vorsorgegesichtspunkten 
berücksichtigt.  
Der angesprochene Abstand der Windparks unterein-
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ander von 5 km beruht auf einem Erlass aus dem Jahr 
2004 und ist eine Empfehlung an die Regionalpla-
nung. 
  

 

 

 
 
 
 
 

Diese Empfehlung wird grundsätzlich berücksichtigt, 
wenn auch der Abstand tlw. unterschritten wird um 
Potenzialflächen nutzen zu können. 
 
Nach den Vorschriften des NROG sind die benach-
barten Träger der Regionalplanung (Landkreise) im 
Verfahren zu beteiligen. Dies erfolgt sowohl am An-
fang (Bekanntmachung der allgemeinen Planungsab-
sicht) als auch im Beteiligungsverfahren. Die Stel-
lungnahmen sind anschließend zu erörtern. 
 
Die Abgrenzung des Vorranggebietes berücksichtigt 
Naturschutz- und Landschaftsschutz als erhebliche 
Belange. Auf der Grundlage aktueller Fachdaten (ei-
gene sind Datenerhebungen sind auf dieser Pla-
nungsebene nicht erforderlich) werden sowohl die 
Natura2000 (1000 m Abstand zum Vorranggebiet) 
Gebiete als auch avifaunistische Daten berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 
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136. Großgerge, Dr. med. Helmut  
vom 12.07.2012 

 
 

 
Im Rahmen der regionalen Planung ist für die Wind-
energienutzung in substanzieller Weise Raum zu 
schaffen (s. LROP2012, 4.2 04). 
Dem Schutz der Bevölkerung und auch dem der ver-
schiedenen Umweltbelange wird auf der planerischen 
Ebene der Regionalplanung durch die Berücksichti-
gung von Tabuflächen und Abständen zwischen der 
Nutzung und einem Vorranggebiet Windenergienut-
zung Rechnung getragen. 
Die Literatur und die Rechtssprechung bestätigen, 
dass die pauschalen Abstände vorsorglich hinrei-
chend das Schutzbedürfnis berücksichtigen.  
Eine konkrete Prüfung der Verträglichkeit einer Wind-
energieanlage kann erst in den nachfolgenden Bau-
leitplanverfahren oder Genehmigungsverfahren erfol-
gen, erst dann liegen die entsprechenden Angaben 
vor. 
(s. a. lfd. Nr. 117). 
 

Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

137. Deutsche Umwelthilfe und BUND Landesverband Niedersachsen 
vom 13.07.2012 
Auszug 
Die vollständige Stellungnahme steht in Internet zur Verfügung. 

 
Im Kap. 2.1 09 2. Abs. wird auf Vereinbarkeit von 
Großkraftwerken mit dem Ziel des Vorranggebietes 
hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen eingegangen. 
Diese Vereinbarkeit ist durch eine raumordnerische 
Überprüfung sowohl für das LROP als auch für das 
RROP bestätigt worden (vgl. lfd. Nr. 88). 
Die einem Antrag auf Zielabweichung zugrunde lie-

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
Der Umweltbericht (Kap. 
3.7.1) und die Begrün-
dung zu Kap. 4.2.1 wer-
den ergänzt. 
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 � 
 
 

gende Überprüfung der betroffenen raumordnerische 
Ziele kam zu dem Ergebnis, dass ein kohlebefeuertes 
Großkraftwerk im Vorranggebiet hafenorientierte wirt-
schaftliche Anlagen raumordnerisch verträglich ist. 
Diese Einschätzung berücksichtigt die zzt. geltenden 
gesetzlichen Regelungen. 
Es gehört nicht zum Aufgabenbereich der Regional-
planung die freie Wahl des Energieträgers zu unter-
binden solange die gesetzlichen Regelungen die Mög-
lichkeiten erhalten. 
Die im Kap. 4.1 LROP 2008 und LROP 2012 formu-
lierten Grundsätze sind in jedem Plan- oder Geneh-
migungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
Im Kap. 4.2 03 LROP 2008/2012 wird das Großkraft-
werk Stade festgelegt. Die Regionalplanung erhält die 
Aufgabe dieses Vorranggebiet räumlich näher festzu-
legen. Der zu berücksichtigende Flächenbedarf wird 
im 3. Satz beschrieben. 
In der Begründung wird zu dem Kap. u. a. ausgeführt, 
dass auf die Vorgabe der einzusetzenden Primär-
energie verzichtet wird, um die Option für alle Ener-
gieträger grundsätzlich offen zu halten. 
Daraus ergibt sich das im RROP nur eine räumliche 
Konkretisierung gewollt ist und die Einschränkung des 
Primärenergieträgers nicht Aufgabe der Regionalpla-
nung ist. 
Die Umweltprüfung auf regionalplanerischer Ebene 
kann sich nur auf vorliegende umweltrelevante Daten 
und Projektdaten stützen. 
In der o. g. Prüfung der Zielabweichung wurden die 
bei den zzt. geplanten konkreten Projekten vorhande-
nen Daten mit in die Prüfung einbezogen. 
Das raumordnerische Ergebnis, die Vereinbarkeit mit 
den Zielen der Raumordnung, beinhaltet auch die 
Überprüfung der Verträglichkeit mit anderen raumord-
nerischen Zielen. Diese Verträglichkeit ist grundsätz-
lich gegeben. 
Eine detaillierte Prüfung der Umweltverträglichkeit 
kann daher erst auf der Grundlage konkreter Anträge 
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im Rahmen der Bauleitplanung oder des Genehmi-
gungsverfahrens erfolgen. 
 

138. Eigentümergemeinschaft Kuhla-Oldendorf 
vom 14.07.2012 

 

 
 

 Die Stellungnahme wird 
zur Kenntnis genommen. 

139. Golf-Club Buxtehude 
vom 14.07.2012 

 
 

 
 
Das es sich beim Golfclub um einen Gewerbebetrieb 
nach den gewerberechtlichen Vorschriften handelt 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzung als Golfplatz ist aber nicht mit der ge-
werblichen Nutzung in einem Gewerbegebiet ver-
gleichbar. 
Die Windenergienutzung und Ausübung des Golfspor-
tes sind durchaus vereinbar.  

 
 
Die Anmerkungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Ausführungen zu den wirtschaftlichen Auswirkun-
gen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausweisung des Vorranggebietes verhindert keine 
Erweiterung des Golfplatzes. Hierfür sind privatrechtli-
che Verträge erforderlich die erst im Verhältnis zu 
privatrechtliche Verträgen für die Errichtung von 
Windenergieanlagen relevant sind. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Die Wölbäcker liegen innerhalb des Golfplatzes und 
sind tlw. bewaldet. 
Eine Beeinträchtigung der archäologischen Denkmale 
durch die Windräder ist nicht zu erwarten. 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 
 
 
 
 

Der Abstand zu der Bebauung „Vilsenheide 17“ be-
trägt rd. 530 m. Hier wird das Vorranggebiet entspre-
chend korrigiert. Die anderen Abstände werden ein-
gehalten. 

Die Anregung wird tlw. 
berücksichtigt. 
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140. Wiegers, Helmut 
vom 06.07.2012 

 
 

Der Entwurf des RROP 2012 sieht keine inhaltlichen 
Veränderungen zum RROP 1999 bzw. 2004 vor. 
Bereits damals wurde die regional bedeutsame Sport-
anlage „Motorsportanlage Estering“ genannt (s. 
RROP 1999 bzw. 2004, D 3.8 05). 
 
Dazu würde ausgeführt, dass die Standorte zu erhal-
ten und den Erfordernissen entsprechend auszubau-
en sind. 
 
Dies bedeutet für den „Estering“ konkret, dass er sich 
stets auf der Grundlage gemeindlicher Bauleitplanung 
der Stadt Buxtehude und entsprechend den gesetzli-
chen Anforderungen und Genehmigungen anzupas-
sen hat. Weder die Raumordnung des Landkreises 
noch die Bauleitplanung der Stadt Buxtehude beab-
sichtigt daher eine Ausweitung des Rennstreckenbe-
triebes, sondern durch die raumordnerischen und 
bauleitplanerischen Festsetzungen ist der Bestand-
schutz der Motorsportanlage planungsrechtlich abge-
sichert. 
Im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gung ist die Verträglichkeit der Anlage geprüft und 
bejaht worden. Nach dem Gegenstromprinzip kann 
daher von einer auch raumordnerisch verträglichen 
Anlage ausgegangen werden.  
Aufgrund ihrer im Rennsport bedeutsamen Position 
und der damit verbundenen Ausstrahlung, kommt ihr 
auch regionale Bedeutung zu (vgl. lfd. Nr. 139) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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141. RA Knöbel & Kollegen für Mandanten 
vom 14.07.2012 
Auszug.  
Die vollständige Stellungnahme steht auf der Internetseite des 
Landkreises zur Verfügung. 

 

 
 

 
 
Der Entwurf des RROP 2012 sieht keine inhaltlichen 
Veränderungen zum RROP 1999 bzw. 2004 vor. 
Bereits damals wurde die regional bedeutsame Sport-
anlage „Motorsportanlage Estering“ genannt (s. 
RROP 1999 bzw. 2004, D 3.8 05). 
 
Dazu würde ausgeführt, dass die Standorte zu erhal-
ten und den Erfordernissen entsprechend auszubau-
en sind. 
 
Dies bedeutet für den „Estering“ konkret, dass er sich 
stets auf der Grundlage gemeindlicher Bauleitplanung 
der Stadt Buxtehude und entsprechend den gesetzli-
chen Anforderungen und Genehmigungen anzupas-
sen hat. Weder die Raumordnung des Landkreises 
noch die Bauleitplanung der Stadt Buxtehude beab-
sichtigt daher eine Ausweitung des Rennstreckenbe-
triebes, sondern durch die raumordnerischen und 
bauleitplanerischen Festsetzungen ist der Bestand-
schutz der Motorsportanlage planungsrechtlich abge-
sichert. 
Im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gung ist die Verträglichkeit der Anlage geprüft und 
bejaht worden. Nach dem Gegenstromprinzip kann 
daher von einer auch raumordnerisch verträglichen 
Anlage ausgegangen werden.  
Aufgrund ihrer im Rennsport bedeutsamen Position 
und der damit verbundenen Ausstrahlung, kommt ihr 
auch regionale Bedeutung zu  
 

 
 
Die Ausführungen 
einschl. der Begründung 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
Den Einwendungen wird 
nicht gefolgt. 
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142. Baur-Uhlig, Marianne 
vom 09.07.2012 (Auszug) 
 

 

 
 

Das geplante Vorranggebiet im Landkreis Stade wur-
de nach einheitlichen Kriterien abgrenzt. Hierbei wer-
den soziale, naturschutzfachliche und Landschaftsbild 
relevante Aspekte vorsorglich beachtet. Über die 
möglichen Standorte einzelner Anlagen ist damit kei-
ne Aussage getroffen. 
Die Abstände zu den Anlagen im Bereich zur Grenze 
mit dem Landkreises Cuxhaven liegen über 1000 m. 
Eine Beeinträchtigung ist nicht mehr erkennbar (vgl. u. 
a. lfd. Nr. 119, 121, 125,133). 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen 

143. Mole, Marianne und Brunkhorst, Cord 
vom 11.07.2012 

Der Landkreis Cuxhaven hat in seinem aktuellen Re-
gionalen Raumordnungsprogramm ein Vorranggebiet 
Windenergiegewinnung an der Grenze zum Landkreis 
Stade ausgewiesen. Hier ist eine Abwägung mit allen 
anderen belangen erfolgt. 
Das geplante Vorranggebiet im Landkreis Stade wur-
de nach einheitlichen Kriterien abgrenzt. Hierbei wer-
den soziale, naturschutzfachliche und Landschaftsbild 
relevante Aspekte vorsorglich beachtet. Die Abstände 
zu möglichen Anlagen im Bereich zur Grenze mit dem 
Landkreises Cuxhaven liegen bei über 1000 m. 
Eine Beeinträchtigung ist nicht mehr erkennbar (vgl. u. 
a. lfd. Nr. 119, 121, 125,133, 139). 
 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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144. Gleichlautende Stellungnahmen von Busack, Werner; Busack, 
Heidemarie; Christa und Richaard Rettmer; Schönfeldt, E. M. 
und Müller, Jens; Busack, Erich 
vom 10.07.2012 

 
 

Der Abstand zu der Wohnbebauung Wetterdeich 2 bis 
9 beträgt bis zur südlichsten der vorhandenen 6 Anla-
gen auf den gebiet des Landkreises Stade rd. 1200 m 
Eine Beeinträchtigung ist nicht mehr erkennbar (vgl. u. 
a. lfd. Nr. 119, 121, 125,133, 139, 140). 
. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

145. van Bernem, Siegrun und Carlo 
vom 08.07.2012 

 

Eine bestimmte Anzahl an Anlagen in den grenzüber-
greifenden Vorranggebieten ist hier zzt. nicht bekannt. 
In der Begründung zum RROP wird für die Potenzial-
abschätzung von 14 Anlagen auf Stader Gebiet aus-
gegangen. Dies ist weder eine Zielgröße noch eine 
Mindestzahl. Die exakte Anzahl ist nur über die 
standörtlichen Festsetzungen im Rahmen der konkre-
tisierenden Bauleitplanung möglich. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Für die Abgrenzung des Vorranggebiets auf dem Ge-
biet des Landkreises Stade wurden einheitliche Krite-
rien verwendet die u. a. die Natura2000-Gebiete und 
andere aktuelle naturschutzfachlich bedeutsame Ge-
biete berücksichtigen. 
Im Rahmen der nachfolgenden Planungen und Ge-
nehmigungen sind spezifische Untersuchungen zur 
Avifauna etc. zu machen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Das Landes-Raumordnungsprogramm 2012 gibt den 
Landkreisen als Träger der Regionalplanung vor, ge-
eignete raumbedeutsame Standorte für die Wind-
energienutzung zu sichern (LROP 4.2 04). 
Diesem Auftrag wird mit der Überprüfung der beste-
henden Vorranggebiete und Ausweisung weiterer 
Gebiete Rechnung getragen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Begründung wird aktualisiert und überarbeitet. Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 

 

 

 

Die Belange des bestehenden Ausgleichsgebietes 
oder kleiner Waldflächen (bei der Abgrenzung der 
Vorranggebiete sind nur Waldflächen über 2 ha Größe 
berücksichtigt worden) sind in den nachfolgenden 
detaillierten Planungen zu berücksichtigen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Landkreise legen im Rahmen ihrer Entschei-
dungshoheit die einzuhaltenden Abstände fest. Dabei 
kann es durch aus zu Unterschieden kommen. Diese 
sind aber unter dem gemeinsamen Ziel der voraus-
schauenden Vorsorge nicht gravierend. 
Die Angaben zu den Abständen beziehen sich auf 
geplante Anlagen in Bereich des Landkreises Cuxha-
ven. Der Abstand des Wohnhauses bis zur Kreisgren-
ze beträgt rd. 1.200 m. 
(siehe insgesamt auch lfd. Nr. 134, 135) 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

146. Soltau, Ute und Hermann 
vom 10.08.2012 
Der Anhang zur Stellungnahme steht im Internet zur Verfügung. 

 

 
 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm 2012 gibt den 
Landkreisen als Träger der Regionalplanung vor, ge-
eignete raumbedeutsame Standorte für die Wind-
energienutzung zu sichern (LROP 4.2 04). 
Diesem Auftrag wird mit der Überprüfung der beste-
henden Vorranggebiete und Ausweisung weiterer 
Gebiete Rechnung getragen. 
Dem Schutz der Bevölkerung vor Immissionen wird 
durch die vorsorglichen gewählten Abstände zur 
Wohnbebauung Rechnung getragen. 
Weitere Detailuntersuchungen sind im Rahmen der 
nachfolgenden genaueren Bauleitplanung erforderlich. 

 
 
 
Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die naturschutzfachlichen Belange werden durch die 
Berücksichtigung der Schutzgebiete und anderer 
wertvoller Gebiete und Biotope auf der Grundlage 
aktueller Daten der Naturschutzbehörden berücksich-
tigt. 
Im Rahmen der nachfolgenden konkretisierenden 
Bauleitplanung sind weitere genauere Untersuchun-
gen zu naturschutzfachlich relevanten Aspekten ggf. 
erforderlich und notwendig. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Für die Planung werden aktuelle Daten der Natur-
schutzbehörden zu Grunde gelegt. 
 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden in 
der Gesamtbetrachtung des Landkreises durch die 
Abstände der Vorranggebiete untereinander berück-
sichtigt. 
Im Einzelfall sind in der Abwägung zu Gunsten der 
Windenergie Veränderungen des Landschaftsbildes 
nicht zu vermeiden. 

Die Ausführungen wer-
den zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Im Rahmen seiner Verantwortung weist der Landkreis 
Stade im begrenzten Maße Vorranggebiete für Wind-
energie aus. Hiermit wird den Ansprüchen der gewoll-
ten Energiewende als auch den Schutzansprüchen 
der direkt betroffenen Bevölkerung Rechnung getra-
gen 

Dem Antrag kann nicht 
gefolgt werden. 

 Soltau vom 24.08.2012 

 
 
 
 
 

Das geplante Umspannwerk wird für nicht raumbe-
deutsam angesehen (öffentliche UW ab 110 KV). 
Die Samtgemeinde hat diese Belange in der Bauleit-
planung zu berücksichtigen 

Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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 Soltau 
vom 16.10.2012 
 

 

 
 
 

 
 
 
Bei der Planung der Vorranggebiete für Windenergie-
nutzung sind die aktuellen naturschutzfachlichen Da-
ten berücksichtigt worden. Diese beschränken sich 
aufgrund des Planungsmaßstabes auf Gebietsaus-
weisungen für Arten und Biotope. 
Der Landschaftsrahmenplan von 1989 hat keine Be-
rücksichtigung gefunden sonder aktuelle Daten für 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Biotop- 
und Artenschutz. 
Aufgrund dieser Daten wird die Bedeutung der umlie-
genden Landschaft für den Arten- und Biotopschutz 
höher bewertet. 
Eine Unvereinbarkeit ist aber nicht erkennbar. 
Den erhöhten Anforderungen an die nachfolgenden 
Planungsebenen wird durch die zusätzlichen Ziele im 
Kap. 4.2.2 Rechnung getragen (vgl. lfd. Nr. 7) 
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 Der Anregung wird nicht 
gefolgt 
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147. KA Koch-Böhnke  
Antrag vom  03.07.12 

 

 
 

Das regionale Raumordnungsprogramm koordiniert  
Planungen, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch 
die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche 
Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst 
wird und stimmt die Anforderungen auf einander ab. 
 
Raum nehmen alle Sportboothäfen in Anspruch. Die 
Beeinflussung der räumlichen Entwicklung erfolgt über 
den Mikrostandort hinaus erst ab einer bedeutenden 
Anzahl an Liegeplätzen. 
Die Raumordnungs-Verordnung des Bundes sieht ein 
Raumordnungsverfahren erst für Häfen ab einer Größe 
von 100 ha (§1 Nr. 7) bzw. spricht von großen 
Freizeitanlagen (§ 1 Nr. 15). 
Ministerielle Empfehlungen zur Durchführung von 
Raumordnungsverfahren hatten eine Größe von 200 
Liegeplätzen für die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens vorgesehen. 
 
Über die Raumbedeutsamkeit hinaus besteht bei den 
Anlagen auch eine regionale Bedeutung. 
Regionalbedeutsam ist, was über die jeweilige 
Standortgemeinde hinausgehende Auswirkungen 
haben kann. 
Regional bedeutsam sind  Anlagen die aufgrund ihrer 
Raumbeanspruchung, ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt, ihrer Anziehungskraft auf Besucher  und der 
damit verbundenen Auswirkungen auf die verkehrliche 
Entschließung oder aufgrund ihres Einflusses auf 
andere Nutzungen eine überörtliche Bedeutung haben. 
 
Zur Beurteilung der regionalen Bedeutung der 
vorhandenen Sportboothäfen werden folgende Kriterien 
herangezogen werden: 
• Land- und seeseitige Erreichbarkeit  
• Vorhandene Infrastruktur 
• Räumlicher Liegeplatzbedarf, Hafenvielfalt  
• Touristische und landschaftliche Attraktivität  

Die Anregung wir durch 
ergänzende 
Erläuterungen beachtet. 
 

 
In der Erläuterung wird 
auf die Einstufung 
besonders eingegangen 
und die historische 
Bedeutung erwähnt. 
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Daraus und aus den Kriterien, der Broschüre der 
Interessengemeinschaft zur Schifffahrt auf der 
Unterelbe und des Gutachtens zur Maritimen 
Landschaft folgende Einschätzung: 
Als regional bedeutsam werden die Sportboothäfen 
Stadthafen Stade, Stadersand, Drochtersen-
Ruthenstrom, Wischhafen, Steinkirchen, Jork-
Neuenschleuse und Freiburg (aus strukturpolitischen 
Gründen) eingestuft. 
 
Der Hafen Buxtehude besitzt eine historische 
Bedeutung, die ihn als touristische Attraktion beliebt 
macht. 
Für eine regionale Bedeutung fehlen in erster Linie der 
direkte Zugang zur Elbe und ein räumliches 
Entwicklungspotenzial (s. a. lfd. Nr. 3 und 115). 
Zur Verdeutlichung wird im Kap 2.3.1 02 nach dem 3. 
Abs. folgender Abs. neu eingefügt: 
Die kulturhistorische bedeutsamen Häfen an der 
Unterelbe im Landkreis Stade sind als Teil der 
maritimen Landschaft (Fußnote: s. Bestandsaufnahme 
Maritime Landschaft Unterelbe, Bd. 1; Nov. 2000) von 
historischer Bedeutung. Sie sind als maritimes Erbe zu 
erhalten. 
 
Im Kap. 3.2.3 06 erhält der erste Spiegelstrich folgende 
Fassung: 

− für Wassersport die Häfen mit 
Entwicklungspotenzial, touristischer und 
struktureller Bedeutung  
Stadthafen Stade 
Stadersand 
Drochtersen-Ruthenstrom 
Wischhafen 
Steinkirchen  
Neuenschleuse 
Freiburg. 

Die Standorte sind zu erhalten und den 
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Erfordernissen entsprechen auszubauen und zu 
entwickeln. 
 

148. Landkreis Stade Amt 10   

149. Landkreis Stade Amt 32   

150. Landkreis Stade Amt 36   

151. Landkreis Stade Amt 39   

152. Landkreis Stade Amt 40   

153. Landkreis Stade Amt 50   

154. Landkreis Stade Amt 51   

155. Landkreis Stade Amt 53 
vom 22.05.2012 

Die Überprüfung und Einhaltung der 
gesetzeskonformen Emissionswerte ist Aufgabe 
der nachfolgenden Verfahren. 
 

 
Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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156. Landkreis Stade Amt 61 
vom 02.07.2012 
Keine Bedenken 

 Wird zur Kenntnis 
genommen. 

 Amt 61 –Untere Denkmalschutzbehörde 
vom 12.07.2012 
Kulturgüter wie Baudenkmale sind ein kulturelles Erbe dessen Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt werden 
darf. Dieses geht aus § 8 NDSchG  „Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen“ hervor. Diese Vorschrift 
geht über das allgemeine bauordnungsrechtliche Verunstaltungsverbot hinaus. Die jeweilige besondere 
Wirkung eines Baudenkmales darf nicht geschmälert werden. Neue Vorhaben in der Umgebung eines 
Baudenkmales sollen den Maßstab einhalten, den das Denkmal gesetzt hat und sollen es nicht gleichsam 
erdrücken, verdrängen oder übertönen und die gebotene Achtung gegenüber den Werten erkennen lassen, 
die das Denkmal verkörpert.  
Beispiele aus der Praxis:  
Das OVG SchlH sah eine 60 m hohe Windkraftanlage in 1200 m Entfernung zum Meldorfer Dom als 
beeinträchtigend an.  
Ebenso beurteilte das Nds. OVG eine Windkraftanlage in etwa gleicher Entfernung zu einem „auf eine enge 
Wechselwirkung zwischen den baulichen Anlagen und der umgebenden Landschaft“ angelegten Landgut aus 
dem Barock, obwohl keine unmittelbare Sichtverbindung zwischen Anlage und Herrenhaus mehr bestand. 
 
Die Erlebbarkeit eines Baudenkmales ist im Einzelnen abhängig von der speziellen Charakteristik eines 
Baudenkmales und deren Umgebung, so dass eine Angabe zum Abstand m.E. nicht pauschal genannt 
werden kann. Eine denkmalfachliche Beurteilung wird in jedem Einzelfall erforderlich sein.  
Als grobe Faustformel zum Schutzabstand kann 10m Mindestabstand bei 1m Anlagenhöhe angenommen 
werden.  
 
Das im Entwurf Regionales Raumordnungsprogramm 2012 angegebene Anbauverbot bzw. Mindestabstand 
von 800m ist aus den v.g. Gründen deutlich als Mindestabstand anzusehen und sollte um die grobe 
Faustformel 10 m Mindestabstand bezogen auf 1 m Anlagenhöhe ergänzt werden. 

 

 
 
Mit dem im „Kriterienkatalog“ angenommen 
Abstand von 800 m wird die Bedeutung der 
denkmalgeschützten Gebäude grundsätzlich 
berücksichtigt. 
In den nachfolgenden Planungs- und 
Genehmigungsverfahren ist in jedem Einzelfall der 
erforderliche Abstand zwischen 
Windenergieanlage und Baudenkmal zu 
überprüfen. 
Der angeregte Abstand von 10m Abstand je Meter 
Höhe, erscheint unter dem Gesichtspunkt der 
Abwägung aller Belange zu ambitioniert. 
 

 
 
Die Anregungen 
werden zur Kenntnis 
genommen. 
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157. Landkreis Stade Amt 63 - Abt. Immissionsschutz vom 02.07.2012 
keine Bedenken 

  
 
Wird zur Kenntnis 
genommen. 

158. Landkreis Stade Amt 66 
vom 14.05.2012 
Keine Bedenken. 
Die in der Karte dargestellten Standorte für Kläranlagen (Buxtehude, 
Kutenholz, Ahlerstedt, Sauensiek) werden nicht mehr betrieben. Das 
Abwasser wird anderen Kläranlagen zugeführt. 
 
 

Die zeichnerische Darstellung wird entsprechend 
geändert. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

159. Amt 67 
Aktuelle naturschutzfachliche Fachdaten sind zu ergänzen, einschl. 
Umweltbericht 

Aktualisierung „Stand 08/2012“ Natur und 
Landschaft“ ist erfolgt, einschl. Umweltbericht 

Anregung wird 
berücksichtigt 

 Beauftragter für Naturschutz, Herr Klaehn 
vom 13.07.2012 
 

 
Der zweite Entwurf des RROP wird auf der Basis 
des Entwurfes des LRP erarbeitet. Insoweit 
werden die naturschutzfachlichen Belange 
berücksichtigt. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 
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Es ist nicht Aufgabe die Bewirtschaftung von 
Flächen zu steuern. Es werden grundsätzlich 
Aussagen zum Biogas und zum 
Energiepflanzenanbau gemacht. 
In der Begründung werden die bestehenden 
Biogasanlagen aufgelistet (Vgl. lfd. Nr.: 124). 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen. 
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 Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die naturschutzfachlich wertvollen Flächen von 
regionaler Bedeutung werden in 
regionalbedeutsame Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete umgesetzt. 
Die Erstellung eines Biotopverbundsystems kann 
nicht Aufgabe des RROP sein; es kann nur ein 
begrenzen Teil dazu beitragen. 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 

Dies ist Aufgabe des Landschaftsrahmenplans. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die gute landwirtschaftliche Praxis ist in den 
Empfehlungen und Hinweisen der Ministerien und 
landwirtschaftlichen Behörden beschrieben. 
In der Begründung wird darauf verwiesen. 
Die ordnungsgemäße Landwirtschaft 
berücksichtigt die gute fachliche Praxis. Dies gilt 
auch dann in Bezug auf den Grünlandschutz. 

Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt. 
 
Die weiteren Hinweise 
werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 
 

Im Kap. 3.2.1 07 wird in der Tab. der Feuchgebite 
regionaler Bedeutung „das Schwingetal zwischen 
Kreisgrenze und Stade“ aufgenommen. 

Der Anregung wird 
gefolgt. 

 

 

Im Kap. 3.2.1 01 wird folgender 3. Satz angefügt: 
„Die Erarbeitung eines abgestimmten Konzeptes 
zum nachhaltigen Erhalt der Biodiversität sollte 
angestrebt werden.“ 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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 Naturschutzbeauftragter – Herr Ramm – 
vom 02.07.2012 

 
 

  

160. Landkreis Stade Gleichstellungsbeauftragte   


